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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Berichtsaufbau 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver­

fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er bei einer Ge­

barungsüberprüfung getroffen hat. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend d ie 

Sachverha ltsdarstel l ung (Kennzeichnung mit  1 an  der zweiten Stel le der  Textzah l ), 

deren Beurtei lung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), d ie  Ste l lung­

nahme der überprüften Stel le ( Kennzeichnung mit 3) sowie die a l l fäll ige Gegenäu­

ßerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. Das in d ie­

sem Bericht entha ltene Zah lenwerk beinha ltet a l lenfa l ls  kaufmännische Auf- und 

Abrundungen . 

Der vorl iegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über d ie Website 

des Rechnungshofes .. http://www.rechnungshof.gv.at .. verfügbar. 

• gedruckt nach der Richtlinie HDruckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW·Nr. 836 
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Glossar 

Bundesdurchschnittskopfquote 

Finanzbedarf 

F inanzkraft 

Die Summe der Finanzkraft der Gemeinden einer Größenklasse für ein Jahr pro 

Kopf der Bevölkerung der Gemeinden in d ieser Größenklasse berechnet bi ldet die 

Bundesdurchschn ittskopfquote einer Größenklasse (§  2 1  Abs. 6 FAG 2008) .  

Der Finanzbedarf orientiert sich an  der  Finanzkraft der  Gemeinden, gemessen am 

Bundesdurchschn itt der jewei l igen G rößenklasse. Er wird von der  Statistik Austria 

für a l le Gemeinden auf Grund l age der letzten veröffentl ichten Gemeinde­

gebarungserhebung berechnet (§  21  Abs. 7 FAG 2008) .  

D ie Finanzkraft e iner Gemeinde ermittelt sich aus der Summe der Grundsteuer, 

Kommuna lsteuer, Gewerbesteuer ( nach dem Gewerbeertrag und dem 

Gewerbekapita l ), Lohnsummensteuer und Getränkesteuer sowie der den 

Gemeinden zugekommenen Ertragsantei le an  den gemeinschaft l ichen 

Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe (§  21  Abs. 5 FAG 2008) .  

F inanzkraft-Kopfquote bzw. Gemeindekopfquote 

Größenklassen 

Die Finanzkraft einer Gemeinde pro Kopf der Bevölkerung der Gemeinde gerechnet 

ist die Gemeindekopfquote. 

§ 21 Abs. 3 Z 2 FAG 2008 sah folgende fünf Größenklassen von Gemeinden nach 

Einwohnerzahlen nach der Volkszah l  vor: 

- bis höchstens 2.500 EW, 
- 2.501 bis 10.000 EW, 
- 10.001 bis 20.000 EW, 
- 20.001  bis 50.000 EW, 
- über 50.000 EW. 

III-423 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 13 von 98

www.parlament.gv.at



e ngshofes R 
-

Finanzausgleich : F inanzzuweisungen laut § 21 FAG H 

Landesdurchschn ittskopfquote 

Obervertei lung 

Untervertei lung 

Die Finanzkraft der Gemeinden eines Landes pro Kopf der Bevölkerung des Landes 

gerechnet ist die Landesdurchschn ittskopfquote. 

Bei der Obervertei lung werden die gesamten Finanzzuweisungsmittel vom BMF auf 

die einzelnen Länder aufgetei lt (§  21 Abs. 1 und 11 FAG 2008). 

Bei der U ntervertei lung werden die Finanzzuweisungsmittel nach Maßgabe des 

FAG und der von den Ländern zu erlassenden Richtl in ien von den Ländern an die 

einzelnen Gemeinden vertei lt. Je  nach vorhandenen Finanzzuweisungsmitte ln  und 

Ansprüchen der Gemeinden sind bis zu sechs Vertei lungsvorgänge mögl ich (siehe 

dazu im Deta i l  => Vertei lungsvorgänge) .  

Vertei lungsvorgänge 

Bei der Unterverte i lung von den Ländern an die Gemeinden sind je nach 

vorhandenen Finanzzuweisungsmitteln  und Ansprüchen der Gemeinden bis zu 

sechs Vertei lungsvorgänge mögl ich (siehe auch Untervertei lung): 
- 1. Vertei lungsdurchgang, 

- Zusatzmittel, 

- 16-Mi l l ionen-Euro-Topf für Gemeinden mit mehr a ls 10.000 EW, 

- Vorwegantei l  (für Gemeindefusionen und -kooperationen), 

- 2. Vertei lungsdurchgang, 

- 3. Vertei lungsdurchgang. 
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Volkszah l  

Vorwegante i l  

Zusatzmittel 

-.,--

Die Volkszah l  ist das von der Statistik Österreich in der Statist ik des 

Bevölkerungsstandes festgestel lte Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober. Sie wirkt mit 

dem Beginn des dem Stichtag folgenden übernächsten Ka lenderjahres (z .B.  im 

Jahr 2015 waren die Bevölkeru ngszahlen zum Stichtag 31. Oktober 2013 

heranzuziehen) (§  9 Abs. 9 FAG 2008) .  

Das ist jener Antei l  an den  § 21-Finanzzuweisungsmitteln, der  gemäß § 21 Abs. 9 

FAG 2008 nach den Richt l in ien der Länder für Gemeindefusionen und 

-kooperationen zu verte i len ist. 

Die Zusatzmittel sind in der Obervertei lung ein fixer Teilbetrag von 3,98 M io. EUR, 

der nach der Volkszahl auf die Länder aufzutei len ist (§ 21  Abs. 1 vorletzter Satz 

FAG 2008) .  

Die Untervertei lung der Zusatzmittel von den Ländern auf die finanzschwächsten 

Gemeinden erfolgt gemessen an 90 % der Bundesdurchschn ittskopfquote der 

kleinsten Größenklasse (§  21  Abs. 8 FAG 2008) .  

1 .  Vertei l ungsdurchgang 

Der 1 .  Vertei l ungsdurchgang der F inanzzuweisungsmittel bei der Untervertei lung 

der Länder an die Gemeinden erfolgt nach dem Finanzbedarf der Gemeinden 

gemessen an der Bundesdurchschn ittskopfquote nach Größenklassen (§  21  Abs. 7 

FAG 2008). 

2 .  Vertei lungsdurchgang 

Der 2.  Vertei lungsdurchgang der F inanzzuweisungsmittel bei der Untervertei lung 

der Länder auf die Gemeinden erfolgt auf Basis der Richtl in ien der Länder mit dem 

Zie l  der Anhebung der F inanzkraft möglichst auf den Landesdurchschnitt (§  21  

Abs. 10  erster Satz FAG 2008) .  
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3. Vertei lungsdurchgang 

Der 3. Vertei lungsdurchgang der Finanzzuweisungsmittel bei der Untervertei lung 

der Länder auf die Gemeinden verteilt a l lfäl l ige verbleibende Mittel nach Erreichen 

des Landesdurchschn itts im 2 .  Verte i lungsdurchgang, dies auf Basis der Richtl in ien 

der Länder (§  21 Abs. 10 dritter Satz FAG 2008). 

16-Mil l ionen-Euro-Topf 

Seit dem Jahr  2011 gibt es einen 16-Mi l l ionen-Euro-Topf aussch l ießl ich für 

Gemeinden (ohne Wien) mit mehr a ls 10.000 EW (§  21 Abs. 11 FAG 2008).  

" , 14 
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Wirkungsbereich 

Bundesministerium für Finanzen 

Land Salzburg 

Land Steiermark 

Land Tirel 

Finanzausgleich: Finanzzuweisungen laut § 21 FAG 

Kurzfassung 

Der RH überprüfte von Februar bis Mai  2016 die Gebarung des BMF und der Länder 

Sa lzburg, Steiermark und Tiral h insichtlich der Finanzzuweisungen nach § 21 Finanz­

ausgleichsgesetz 2008 (FAG 2008). Ziel der Querschnittsprüfung war es, die Vertei­

lung der Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008 durch das BMF auf die neun Län­

der (Obervertei lung) sowie die Untervertei lung auf die einzelnen Gemeinden in den 

Ländern Salzburg, Steiermark und Tiral zu erheben, die rechnerische Richtigkeit zu 

überprüfen und die daraus resultierenden Vertei lungswirkungen auf Gemeinde­

ebene zu beurtei len. Der Prüfungszeitraum u mfasste die Jahre 2011 bis 2015. (TZ 1) 

Nach Abschluss der Überprüfung an Ort und Stelle und Durchführung der Schlussbe­

sprechungen im BMF und den Ländern Salzburg, Steiermark und Tiral einigten sich die 

Finanzausgleichspartner auf einen neuen Finanzausgleich für die Jahre 2017 bis 2021. 

Die der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung zugrunde liegende Bestimmung des 

§ 21 FAG 2008 wurde im FAG 2017 völlig neu konzipiert. (TZ 1) 

Das BMF wies in seiner Stel lungnahme zum Prüfungsergebnis unter anderem darauf 

hin, dass es dem RH darin zustimme, wonach die Regelungen des § 21 FAG 2008 betref­

fend d ie Finanzzuweisung zur Finanzkraftstärkung der Gemeinden reformbedürftig ge­

wesen seien. Deshalb sei der § 21 FAG 2008 nicht mehr in der bestehenden Form in das 

FAG 2017 übernommen worden. Motiv für die Reform sei auch die vom RH bei der 

gegenständl ichen Gebarungsüberprüfung aufgezeigte Komplexität und Fehleranfäl l ig­

keit des § 21 FAG 2008 gewesen. Nach Ansicht des BMF seien durch die Reform des 

Finanzausgleichs die diesbezüglichen Empfehlungen des RH bereits umgesetzt. (TZ 1) 
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Die Finanzzuweisungen nach § 21 FAG dienten dem Zweck, die unterschiedliche finan­

zielle Ausstattung der Gemeinden auszugleichen (Ressourcen- bzw. Finanzkraftaus­

gleich). (TZ 5) 

Ein Finanzkraftausgleich der Gemeinden war im FAG 2008 durch mehrere I nstrumente 

vorgesehen, die mehrere Zahlungsströme auslösten: Neben den Finanzzuweisungen 

bestanden Zahlungsströme auch bei der Unterverteilung der Ertragsanteile in Form des 

Finanzbedarf-Finanzkraft-Ausgleichs und je nach landesrechtlichen Regelungen bei 

den Bedarfszuweisungen. (TZ 7) 

In den Ländern Salzburg und Steiermark war die Finanzkraft auch bei den Bedarfszu­

weisungen ein Vergabekriterium, wobei die Steiermark eine bereits erfolgte Finanz­

kraftstärkung einer Gemeinde durch Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008 nicht an­

rechnete. Dadurch hob das Land Steiermark die Finanzkraft bei rd. 36 % der Gemeinden 

zu Lasten anderer Gemeinden zweifach an. (TZ 7, TZ 16) 

Die Finanzzuweisungen waren in einem mehrstufigen Verteilungssystem nach mehreren 

Kriterien vom BMF auf die einzelnen Länder (Oberverteilung) und von diesen in mehre­

ren Verteilungsvorgängen auf die Gemeinden (Unterverteilung) aufzutei len. Die Vielzahl 

an Verteilungsvorgängen der Ober- und Unterverteilung war komplex. Dadurch war die 

Zuteilung der Finanzzuweisungen nicht nur fehleranfällig, sondern auch intransparent 

und für die einzelnen Gemeinden schwer nachvollziehbar. (TZ 11, TZ 13, TZ 14) 

Das komplexe System der Ober- und Untervertei lung der Finanzzuweisungen nach 

§ 21 FAG diente zur Aufteilung eines im Gesamtgefüge des FAG nur vergleichsweise 

geringen Gesamtbetrags ( im Jahr 2015 132,03 Mio. EUR) bzw. geringer Teilbeträge ein­

zelner Verteilungsvorgänge (z.B. Verteilung von 2,39 Mio. EUR Zusatzmittel an 519 Ge­

meinden). (TZ 13, TZ 14) 

Entsprechend dem Ziel, mit den Finanzzuweisungen nach § 21 FAG einen Finanzkraft­

ausgleich zwischen den Gemeinden zu erreichen, stellte die Finanzkraft für deren Ver­

tei lung in  der Unterverteilung den wichtigsten Anknüpfungspunkt bzw. Verteilungs­

parameter dar. Rund ein Sechstel der Finanzzuweisungsmittel wurde aber weder nach 

der Finanzkraft noch mit dem Ziel der langfristigen Finanzkraftstärkung durch Struktur­

maßnahmen (Gemeindefusionen und -kooperationen) vergeben. (TZ 7) 

In der Oberverteilung auf sämtliche Länder war die Volkszah l  mit rd. 97,8 % der maß­

gebliche Verteilungsparameter. (TZ 7) 

Dies führte insbesondere bei den Zusatzmitteln dazu, dass auch solche Länder in der 

Oberverteilung Mittel erhielten, deren Gemeinden im bundesweiten Vergleich finanz­

stärker waren und daher keinen Bedarf an Zusatzmitteln hatten (z.B. Salzburg, Vorarl-
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berg und Tiral). In anderen Ländern hingegen - z.B. im Burgenland, in Niederösterreich 

und der Steiermark - konnte der Bedarf der finanzschwächsten Gemeinden nicht zur 

Gänze bzw. nur zu einem geringen Teil gedeckt werden. Dies konnte die Unterschiede 

der Finanzkraft der Gemeinden im bundesweiten Vergleich noch erhöhen. (TZ 13, TZ 14) 

Bereits die Berechnungsgrundlage für die Höhe der bereitzustellenden Bundesmittel 

war unter Berücksichtigung mehrerer Budgetpositionen und in mehreren Berech­

nungsschritten zu ermitteln. Dies erhöhte die Komplexität der Berechnungen, die In­

transparenz sowie Feh leranfäl l igkeit des Vollzugs zusätzlich. Letztlich führte dies auch 

zu fa lschen Dotierungen der Finanzzuweisungen durch das BMF in den Jahren 2011 

und 2015. (TZ 9) 

Die Richtlinien zu den Finanzzuweisungen der Länder Salzburg, Steiermark und Tiral 

waren sehr unterschiedl ich ausgestaltet. Jene der Länder Salzburg und Steiermark wi­

dersprachen nach der Rechtsansicht des BMF zum Tei l § 21 FAG 2008. Aus der unter­

schiedlichen Gestaltung der Richtlinien resultierten länderweise höchst unterschiedl i­

che Verteilungswirkungen. (TZ 15) 

Im Land Salzburg verschoben die Finanzzuweisungen aufgrund der Gestaltung der 

Richtl inien die bestehende Reihung der Größenklassen nach Finanzkraft und kehrten 

damit die Verteilungswirkung der Ertragsanteile um. Das heißt, die Gemeinden der 

kleinsten Größenklasse (mit bis zu 2.500 Einwohnerinnen und Einwohnern (EW)) hat­

ten nach Finanzzuweisungen eine höhere Finanzausstattung a ls Gemeinden mit 2.501 

bis 10.000 EW. (TZ 23) 

Das BMF nahm trotz der Komplexität und Feh leranfäl l igkeit des Vol lzugs der Finanzzu­

weisungen seine Kontrol lmöglichkeiten h insichtlich der Richtl inien der Länder und 

deren Verteilungswirkungen nicht wahr. (TZ 15) 

Das BMF und die Länder sollten die angestrebten Vertei lungswirkungen eines Finanz­

kraftausgleichs festlegen und die Verteilungsparameter entsprechend gesta lten, um 

eine zielgerechte Mittelverteilung im Zuge des angestrebten Finanzkraftausgleichs zu 

gewährleisten. Dabei wären zur Verbesserung der Transparenz und Nachvol lziehbarkeit 

der Regelung und der Verteilungswirkungen des Finanzkraftausgleichs eine Vermi­

schung mit anderen Komponenten zu vermeiden und multiple Zahlungsflüsse zum 

Finanzkraftausgleich zu reduzieren. Um einen weniger komplexen und transparenteren 

Vol lzug zu gewährleisten, sollte die Berechnung des Finanzkraftausgleichs vereinfacht 

werden. (TZ 7, TZ 13, TZ 14, TZ 17, TZ 30) 

Das Land Salzburg sollte die angestrebten Verteilungswirkungen im Einklang mit dem 

FAG festlegen und die Richtlinien entsprechend gestalten, um eine Ungleichbehand­

lung von Gemeinden zu vermeiden. (TZ 31) 
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Kenndaten 

Entwicklung der Finanzzuweisungen nach § 21 FAG von 2011 bis 2015 

Bundesverfassungsgesetz über die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund 

und den übrigen Gebietskörperschaften (F inanz-Verfassungsgesetz 1948 - F-VG 1948), 

Bundesrecht 
BGBI. Nr. 45/1948 Ld.g.F. 

Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 2016 geregelt wird und sonstige 

finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 -

FAG 2008), BGBI. I Nr. 103/2007 Ld.g.F. 

Richtlinien des Bundeslandes Salzburg für die Gewährung von Finanzzuweisungen nach § 21 

Abs. 9 FAG 2008 

Richtlinien über Finanzzuweisung gemäß § 21 Abs. 10 FAG 2008 vom 16. Juli  2008 (Salzburg) 

Landesrecht 
Verteilungsrichtl in ien für Finanzzuweisungsmittel gemäß § 21 Abs. 9 des Finanzausgleichsgeset-

Richtlinien 
zes 2008 (Steiermark) 

Verteilungsrichtlinien für Finanzzuweisungsmittel gemäß § 21 Abs. 10 des Finanzausgleichsgeset-

zes 2008 (Steiermark) 

Richtlinien der Tiroler Landesregierung vom 17. Jänner 2012 über die Gewährung von Finanzzu-

weisungen nach § 21 Abs. 9 und 10 des Finanzausgleichsgesetzes 2008 

Finanzzuweisungsmittel für Gemeinden, länderweise Aufteilung (Oberverteilung)l 

Länder 2011 2012 2013 2014 2015 
Summe Veränderung 

2011 bis 2015 2011 bis 2015 

in M io. EUR in % 

Burgenland 4,78 4,67 4,93 5, 12 4,70 24,20 -1,7 

Kärnten 8,86 9,13 9,59 9,68 9,95 47,21 12,3 

Niederösterreich 20,97 22,06 23,21 24,08 24,67 1 14,98 17,6 

Oberösterreich 19,90 20,80 21,76 22,40 23,02 107,88 15,7 

Salzburg 8,22 8,57 8,88 9,14 9,32 44,13 13,3 

Steiermark 18,32 19,13 19,86 20,53 21,12 98,96 15,3 

lirol 9,88 10,36 10,86 11,23 11,56 53,89 17,0 

Vorarlberg 4,50 4,74 4,99 5,17 5,34 24,75 18,7 

Wien 17,81 19,02 20,31 21,39 22,35 100,88 25,5 

Summe 113,24 118,47 124,39 128,75 132,03 616,88 16,6 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 unter Berücksichtigung der Kürzung der Länderquoten zugunsten des Burgenlandes zur Anhebung auf den Bedarf gemäß § 21 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 7 FAG 2008 

Quelle: BMF 
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Prüfungsablauf und -gegenstand 

1 (1 )  Der RH überprüfte von Februar bis Mai 2016 die Gebarung des BMF und der 

Länder Sa lzburg, Steiermark und Tirol h insichtl ich der F inanzzuweisungen nach 

§ 21 Finanzausgleichsgesetz 2008 (FAG 2008) .  

Be i  den Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 hande lte es sich um Bundesmit­

tel, die der Bund den Ländern (Obervertei lung) zur Vertei lung an die Gemeinden 

(Untervertei lung) überwies. M it d iesen Finanzzuweisungen sol lten Finanzkraftun­

terschiede zwischen den Gemeinden teilweise ausgeglichen werden.  

Ziel der Überprüfung war es, die Vertei lung dieser Finanzzuweisungen durch das BMF 

auf d ie neun Länder (Obervertei lung) sowie d ie Untervertei lung auf d ie einzelnen 

Gemeinden in  den Ländern Salzburg, Steiermark und Tirol zu erheben, die rechneri­

sche Richtigkeit zu überprüfen und die daraus resu ltierenden Vertei lungswirkungen 

auf Gemeindeebene zu beurtei len. 

Die gegenständl iche Prüfung knüpfte thematisch an die Gebarungsüberprüfungen 

des RH IIZah lungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem Schwerpunkt 

Bedarfszuweisungen in den Ländern N iederösterreich und Steiermark" ( Reihe 

Bund 2016/4) und "Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich" ( Reihe 

Bund 2016/4) an. 

(2) Die Prüfung fand im BMF sowie bei den Ämtern der Landesregierung in Salzburg, 

der Steiermark und Tirol statt. Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2011 

bis 2015. 

(3) Nach Abschluss der Überprüfung an Ort und Stelle und Durchführung der Schluss­

besprechungen im BMF und den Ländern Salzburg, Steiermark und Tirol einigten sich 

die Finanzausgleichspartner auf einen neuen Finanzausgleich für die Jahre 2017 

bis 2021. Das Finanzausgleichsgesetz 2017 (FAG 2017) trat mit 1. Jänner 2017 in 

Kraft.' Die der gegenständl ichen Gebarungsüberprüfung zugrunde l iegende Bestim­

mung des § 21 FAG 2008 wurde im FAG 2017 völlig neu konzipiert. 

(4) Zu dem im Dezember 2016 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das BMF und 

die Länder Sa lzburg, Steiermark und Tirol im Februar und März 2017 Ste l lung. Das 

BMF stimmte dem RH darin zu, dass die Regelungen des § 21 FAG 2008 betreffend 

die Finanzzuweisung zur Finanzkraftstärkung der Gemeinden reformbedürftig gewe­

sen seien. Deshalb sei der § 21 FAG 2008 nicht mehr in der bestehenden Form in das 

FAG 2017 übernommen worden. Zwar werde der für die Finanzzuweisung vorgese­

hene Betrag vom Bund mit dem neuen § 25 FAG 2017 weiterhin für die Finanzierung 

BGBI. I Nr. 116/2016 
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der Gemeinden zur Verfügung gestel lt, al lerdings seien sowohl die Zielsetzung als 

auch die konkrete Ausgestaltung neu konzipiert worden. Motiv für die Reform sei 

auch die vom RH bei der gegenständl ichen Gebarungsüberprüfung aufgezeigte Kom­

plexität und Fehleranfä l l igkeit des § 21 FAG 2008 gewesen. Nach Ansicht des BMF 

seien durch die Reform des Finanzausgleichs die diesbezüglichen Empfehlungen des 

RH bereits umgesetzt. 

(5)  Der RH erstattete seine Gegenäußerung im August 2017. 

Regelungsinhalt u nd Ziel der Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008 

Rechtsgrundlagen 

Finanz-Verfassungsgesetz 1948 

2 Gemäß § 3 Abs. 1 F inanz-Verfassungsgesetz 1948 (F-VG 1948)2 konnte die Bundes­

gesetzgebung den Ländern und Gemeinden aus a l lgemeinen Bundesmitteln Fi­

nanzzuweisungen "für i hren Verwaltungsaufwand überhaupt" und Zuschüsse für 

bestimmte Zwecke gewähren. 

F inanzzuweisungen konnten nach § 12 Abs. 1 F-VG 1948 entweder a ls Schlüsselzu­

weisungen oder a ls Bedarfszuweisungen gewährt werden. Bei den Finanzzuwei­

sungen nach § 21 FAG 2008 handelte es sich um Sch lüsselzuweisungen im Sinne 

des § 12 Abs. 1 F-VG 1948. Bei  der Erstel lung der Sch lüssel war die durchschnittl i­

che Belastung der Gebietskörperschaften durch die ihnen obl iegenden Pflichtauf­

gaben und ihre eigene Steuerkraft zu berücksichtigen .  

Finanzausgleichsgesetz 1985 

3 Mit dem Finanzausgleichsgesetz 19853 (FAG 1985) wurde erstmals das I nstrument 

des "Gemeinde-Kopfquotenausgleichs" in Form der F inanzzuweisungen nach 

§ 21  leg. cit. zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden eingeführt. 

M it d iesen finanziel len Mitteln  wol lte der Bund einen Beitrag für die Gemeinden 

zur Bewältigung der ihnen obl iegenden Aufgaben leisten.  

Bundesverfassungsgesetz über die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und  den 
übrigen Gebietskörperschaften (Finanz-Verfassungsgesetz 1948 - F-VG 1948), BGBI. Nr. 45/1948 i.d.g.F. 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1984, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1985 bis 1988 geregelt 
wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsge­
setz 1985 - FAG 1985), BGBI. Nr. 544/1984 

20 
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Finanzausgleichsgesetz 2008 

4 Die Regelung der Finanzzuweisungen nach § 21  FAG 20084 in der bis 31 .  Dezem­

ber 2016 geltenden Form wurde seit ihrer E inführung mit dem FAG 1985 mehrfach 

geändert und ergänzt. Neben einer laufenden Veränderung der Dotierung der Fi­

nanzzuweisungsmittel und e iner Anhebung auf den Bedarf der Gemeinden bei der 

Obervertei lungS wurden die Vertei l ungsvorgänge um Zusatzmittel, einen eigenen 

16-Mil l ionen-Euro-Topf für Gemeinden mit mehr a ls  10.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern (EW) und Vorwegantei le für  Gemeindefusionen und -kooperationen 

erweitert. Eine detai l l ierte chronologische Darstel lung der inhaltl ichen Änderungen 

des § 21 FAG seit 1985 ist als Anhang I angesch lossen.  

Ziel und Zweck der Regelung 

5 Die Finanzzuweisungen nach § 21  FAG dienten dem Zweck, die unterschiedl iche 

finanzie l le Ausstattung der Gemeinden auszugleichen ( Ressou rcenausgleich) .  

Durch Anhebung einer unterdurchschn ittl ichen F inanzkraft6 der Gemeinden sol lte 

ein größtmögl icher Ausgleich der den Gemeinden zur  Verfügung stehenden Finanz­

mittel herbeigeführt und ihr  Haushalt gestärkt werden.  

F inanzzuweisungen hatten die durchschn ittl iche Belastung der Gemeinden durch 

die ihnen obl iegenden Pflichtaufgaben und i hre eigene Steuerkraft ohne Nachweis 

eines konkreten Bedarfs zu berücksichtigen .  Für eine ind ividuel le Bedarfserhebung 

und Feinsteuerung durch die Länder waren die Gemeinde-Bedarfszuweisungsmit­

tel vorgesehen7 (siehe TZ 16) . 

M it dem FAG 2008 vereinbarten d ie F inanzausgleichspartner die Gewährung von 

Finanzzuweisungsmittel n  auch in Form von Vorwegantei len fü r Gemeindefusionen 

und -kooperationen, um eigene Strukturmaßnahmen der Gemeinden mit dem Ziel 

der nachha ltigen Finanzkraftstärkung zu unterstützen .  

Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 2016 geregelt wird und  sonstige finanz­
ausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 - FAG 2008), BGBI. I 
Nr. 103/2007 Ld.g.F. 

aufgrund eines Erkenntnisses des VfGH vom 27. Juni 1991, GZ G158/91, G159/91, G160/91, G161/91 und 
G162/91, wonach die länderweise Vorverteilung ausschließlich nach der Volkszahl ohne Berücksichtigung 
des Bedarfs der Gemeinden nicht dem Recht auf Gleichbehandlung al ler  Gemeinden - unabhängig davon, 
in welchem Bundesland sie liegen - entsprach 

je nach Verteilungsvorgang gemessen am Bundesdurchschnitt oder Landesdurchschnitt 

siehe dazu den Bericht des RH, "Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem Schwer­
punkt Bedarfszuweisungen in den Ländern Niederösterreich und Steiermark" (Reihe Bund 2016/4) 
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Regelungsinhalt 

6 ( 1 )  § 21  FAG 2008 regelte die Berechnung der Gesamthöhe der Finanzzuweisungs­

mittel samt Berechnungsgrund lagen sowie die Oberverte i lung der M ittel an d ie 

Länder abschließend. Die Finanzzuweisungsmittel waren vom Bund bis spätestens 

15. Ju l i  eines jeden Jahres an die Länder zu überweisen, die diese in der U nterver­

tei lung bis spätestens 15. August eines jeden Jahres den Gemeinden zu überweisen 

hatten. Für die Untervertei lung der Finanzzuweisungsmittel von den Ländern an  

d i e  Gemeinden waren bis zu  sechs Vertei lungsvorgänge vorgesehen. Der RH über­

nahm aus Gründen eines e inheitlichen Sprachgebrauchs die Bezeichnungen des 

BMF8 für d iese Vertei lungsvorgänge: 

- 1 .  Vertei lungsdurchgang, 

- Zusatzmittel, 

- 16-Mi l l ionen-Euro-Topf für Gemeinden mit mehr als 10.000 EW, 

- Vorweganteil (für Gemeindefusionen und -kooperationen), 

- 2.  Vertei lungsdurchgang, 

- 3. Vertei lungsdurchgang. 

Davon waren der 1 .  Vertei lungsdurchgang, die Vertei lung der Zusatzmittel und des 

16-Mi l l ionen-Euro-Topfs im FAG inha lt l ich absch l ießend geregelt. Für die rest l i ­

chen Vertei lungsvorgänge (2 .  und .  3. Vertei lungsdurchgang, Vorwegantei le für Ge­

meindefusionen und -kooperationen) waren im Gesetz zum Tei l  d ie Rahmen- bzw. 

M indestbestimmungen festgelegt und die nähere Ausgesta ltung war Richtl i n ien 

der Länder vorbehalten (siehe TZ 15). Eine deta i l l ierte Übersicht des Regelungsin­

ha lts des § 21  FAG 2008 ist a ls  Anhang 11  angesch lossen .  

(2)  Die Vertei lungsvorgänge der Untervertei lung waren grundsätzl ich aufeinander 

aufbauend und in  einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen. Je nach vorhande­

nen Mitteln bzw. anspruchsberechtigten Gemeinden konnten oder mussten die 

Länder mehr oder weniger Verte i lungsvorgänge durchführen. Jenen Ländern, de­

ren Gemeinden im Vergleich zum Bundesdurchschn itt eine bessere Finanzkraft­

Kopfquote aufwiesen, verbl ieben verhältnismäßig mehr Finanzzuweisungsmittel 

zur Vertei lung nach eigenen Richtl i nien, während in Ländern mit überwiegend fi­

nanzschwachen Gemeinden aufgrund des hohen Finanzbedarfs keine Finanzzuwei-

8 Rundschreiben des BMF zu § 21 FAG vom 25. April 2008 
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sungsmittel mehr für einen 2. Vertei lungsdurchgang vorhanden waren.9 Zu einem 

3. Vertei lungsdurchgang kam es nur dann, wenn dem Land nach dem 2. Vertei­

l ungsdurchgang noch weitere F inanzzuweisungsmittel zur Verfügung standen. Im 

überprüften Zeitraum fand in  keinem der drei überprüften Länder ein 3. Vertei­

lungsdurchgang statt (siehe TZ 14). 

(3) Die Länder hatten über d ie Mittelvertei lung dem Bundesmin ister für Finanzen 

unter Anschluss der Richtl in ien bis Ende e ines jeden Jahres M ittei l ung zu machen. 

Vertei lungsparameter des § 21 FAG 2008 

7.1 (1 )  I n  welcher Höhe den Ländern nach der Obervertei l ung F inanzzuweisungsmittel 

für die Untervertei lung zur Verfügung standen, war maßgeblich vom Vertei lungspa­

rameter der VolkszahPo abhängig (rd. 97,8 %) (siehe TZ 13) . 

(2)  Für  eine Zutei lung von Finanzzuweisungen bei der U ntervertei lung qua l ifizier­

ten sich Gemeinden gemäß § 21  FAG 2008 

- aufgrund geringer F inanzkraft gemessen am Bundesdurchschn itt der eigenen 

Größenklasse oder der kleinsten Größenklasse, 

- aufgrund geri nger F inanzkraft gemessen am Landesdurchschnitt, 

- als Stadt mit eigenem Statut mit mehr als 10.000 EW oder als Landeshauptstadt, 

- durch Gemeindefusionen und -kooperationen, 

- aufgrund anderer Vertei lungsparameter nach den Richtl in ien der Länder. 

(3) Darüber hinaus war für einzelne der Verteilungsvorgänge die Einhebung der für die 

Ermittlung der Finanzkraft maßgeblichen Abgaben" im höchstmöglichen Ausmaß Vor­

aussetzung für einen Anspruch der Gemeinden auf Finanzzuweisung. 

(4) Welche Verteilungsparameter bei den einzelnen Verteilungsvorgängen der Unter­

verteilung herangezogen wurden und welche Anrechnungen vorangehender Vertei­

l ungsvorgänge bei der Ermittlung der F inanzkraft der Gemeinden zu berücksichti­

gen waren, ist aus der folgenden Tabel le ersichtl ich: 

z .B .  Burgenland 
10 Wohnbevölkerung gemäß Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober des zweitvorangegangenen Jahres 
11 Die Finanzkraft war für die Finanzzuweisungen nach § 21 Abs. S FAG 2008 als Summe der Grundsteuer, 

Kommunalsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsummensteuer und Getränkesteuer sowie der den Gemeinden zu­
gekommenen Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe definiert. 

'1 I t ..-.�Jltf.� . I �:;��l' 1. • " . 
23 .. , ��I!I."I!. ' ,f".i., 
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Tabelle 1: Verteilungsparameter für die Unterverteilung nach § 21 FAG 2008 

Verteilungsvorgänge der I Finanzkraft I sonstige Parameter I Größenklassen relevant I Unterverteilung 

ja (Bundesdurchschnitts-
i. Verteilungsdurchgang ja keine kopfquote der jeweiligen 

Größenklasse) 

ja (Bundesdurchschnitts-
Zusatzmittel ja keine kopfquote der Größenklasse 

bis 2.S00 EW) 

16-Millionen-Euro-Topf, 

davan: 

55 % an Statutarstädte mit 
nein Valkszahl nein 

über 10.000 EW 

30 % an Landeshauptstädte nein Volkszahl nein 

15 % an Gemeinden mit über 
ja (Bundesdurchschnitts-

10.000EW ja keine kap/quote der jeweiligen 

Größenklasse) 

Vorweganteil für Gemeindefusio-
nein Prämie je Fusion' nein 

nen I � 

Vorweganteil für Gemeinde-
! Regelung durch Richt- Regelung durch Richt-

Regelung durch Richtlinie I linie den Ländern linie den Ländern 
kooperationen I den Ländern überlassen I überlassen überlassen I 
2. Verteilungsdurchgang I ja I keine unklar i Regelung durch Richt- I Regelung durch Richt-

Regelung durch Richtlinie 3. Verteilungsdurchgang linie den ländern [ linie den Ländern 
den Ländern überlassen 

überlassen überlassen 

R 
H 

Anrechnung auf 
Finanzkraft 

keine 

+ 1. Verteilungs-
durchgang 

+ 1. Verteilungs-

durchgang 

keine Regelung 

unklar' 

unklar' 

nicht relevant 

, Für Fusionen war eine Mindesthöhe der Finanuuweisung gesetzlich festgelegt, die weitere Regelung erfolgte durch Richtlinien der 
länder. 

2 Das FAG 2008 sah für den 2. Verteilungsdurchgang wörtlich eine Anhebung der Finanzkraft möglichst auf den landesdurchschnitt vor. 
Nach Rechtsansicht des BMF war dabei eine Berücksichtigung von Größenklassen vorgesehen. 

3 Das FAG 2008 sah für den 2. Verteilungsdurchgang und für Vorweganteile wörtlich keine Anrechnung vor. Nach Rechtsansicht des BMF 
waren nur die Zuweisungen des 1. Verteilungsdurchgangs, Zusatzmittel und nach der Finanzkraft verteilte Mittel aus dem 16-Millionen­
Euro-Topf anzurechnen, Vorweganteile hingegen nicht. 

legende: 

abschließend im FAG geregelt; Höhe der jeweiligen Finanzzuweisungen an die Gemeinden durch Statistik Austria ermittelt 

der näheren Regelung durch Richtlinien der Länder vorbehalten; Höhe der Finanzzuweisungen durch die Länder ermittelt 

Quellen: FAG 2008; BMF; RH 

(5) Entsprechend dem Ziel, mit den Finanzzuweisungen nach § 21 FAG einen Fi­

nanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden zu erreichen, stel lte die F inanzkraft 

für deren Vertei lung den wichtigsten Anknüpfungspunkt bzw. Vertei lungsparame­

ter dar. I nsgesamt vertei lten die Länder Sa lzburg, Steiermark und Tirol im überprüf­

ten Zeitraum 154,25 Mio. EUR nach der Finanzkraft, das entsprach 72,7 % der ge­

samten Finanzzuweisungen. Für Gemeindefusionen und -kooperationen, die a ls 

Strukturmaßnahmen der Gemeinden langfristig zu einer Finanzkraftstärkung füh-
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ren sol lten, wurden 10,9 % der Mittel (23,13 M io. EUR12) aufgewendet. N icht nach 

der Finanzkraft vergeben wurden die Zuweisungen aus dem 16-Mi l l ionen-Euro­

Topf - an Landeshauptstädte und Statutarstädte mit über 10.000 EW - in Höhe von 

insgesamt 34,84 M io. EUR  im überprüften Zeitraum (das entsprach 16,4 % der M it­

tel); h ier war die Volkszah l  maßgebl ich.  

(6) Für  einen 3. Vertei lungsdurchgang (durch die Länder) - wenn  nach Anhebung 

a l ler  Gemeinden auf den Landesdurchschn itt noch Mittel zur Verfügung standen ­

konnten die Richtl in ien der Länder auch andere Vertei lungskriterien vorsehen. 

(7) E in F inanzkraftausgleich der Gemeinden war im FAG 2008 durch mehrere Inst­

rumente vorgesehen; neben den F inanzzuweisungen nach § 21  leg. cit. auch im 

Zuge der U ntervertei lung der Gemeindeertragsanteile in  Form des Finanzbedarf­

Finanzkraft-Ausgleichs13 (30%iger U nterschiedsbetrag) . Eine Berücksichtigung der 

F inanzkraft war überdies je nach Rege lung in  den Bedarfszuweisungs-Richtl in ien 

der Länder im Rah men der Bedarfszuweisungen möglich .14,15, 1 6  War d ie Finanzkraft 

bei den Bedarfszuweisungen zu berücksichtigen, bl ieb d ie Anrechnung einer Fi­

nanzzuweisung nach § 21  FAG auf die F inanzkraft ebenfal ls der Regelung der Län­

der überlassen.  Sahen d ie Richtl in ien d iese Anrechnung nicht vor, konnte die Fi­

nanzkraft der Gemeinden zweima l vom gleichen Wert ausgehend angehoben 

werden (z.B. in  der Steiermark, siehe TZ 16). 

Der RH stel lte kritisch fest, dass fü r die Vertei lung der Finanzzuweisungen nach 

§ 21 FAG 2008 bei der Unterverte i lung an die Gemeinden mehrere Vertei lungsvor­

gänge auf Basis unterschiedl icher Vertei lungsparameter vorgesehen waren.  Rund 

ein Sechstel ( 16,4 %) der F inanzzuweisungsmittel wurde in  den überprüften Län­

dern weder nach der Finanzkraft noch mit dem Ziel der langfristigen F inanz­

kraftstärkung vergeben, obwohl der Zweck der Finanzzuweisungen ein Finanzkraft­

ausgleich der Gemeinden war. 

12 einschließlich Ertragsanteile in der Höhe von 1S,24 Mio. EUR 
13 Die Finanzkraft errechnete sich nach § 11 Abs. 4 FAG 2008 aus den gewichteten Steuereinnahmen der 

Grundsteuer, Kommunalsteuer und Lohnsummensteuer; der Finanzbedarf ergab sich nach § 11 Abs. 3 
FAG 2008 aus der Landesdurchschnittskopfquote der Finanzkraft vervielfacht mit der abgestuften Bevölke­
rungszahl einer Gemeinde. 

14 § 11 Abs. 1 FAG 2008 

15 siehe Bericht des RH, "Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem Schwerpunkt Bedarfs­
zuweisungen in den Ländern Niederösterreich und Steiermark" ( Reihe Niederösterreich 2016/2, Steier­
mark 2016/2 und Bund 2016/4) 

16 beispie lsweise in Form eines ausschließlich von der Finanzkraft abhängigen Zuschusses (Strukturhilfe Land 
Niederösterreich) oder durch Zu- und Abschläge bei der Projektförderung (Land Steiermark) 

'�. ( :' "rr "�" "t ' ,''f,�'' � , 'r'- >j\ " 25 
t· "j .• ,_ .... . Ll'���1 ' ... ''''' .. �. • .,�' -
, .i R' • , :l,t[ t •• �ii\ , . . '. '  
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Der RH empfah l  daher dem BMF und den Ländern, bei zukünftigen Reformen des 

Finanzausgleichs d ie Regelung des F inanzkraftausgleichs im Sinne des § 12 

F-VG 1948 aussch l ießl ich an die F inanzkraft als Vertei lungsparameter anzuknüpfen 

und eine Vermischung mit anderen Komponenten zu vermeiden. Dadurch sol len 

die Transparenz und Nachvol lz iehbarkeit der Rege lung und der Vertei lungswirkun­

gen des Finanzkraftausgleichs gewährleistet werden.  

Der RH h ielt kritisch fest, dass ein F inanzkraftausgleich der Gemeinden im Rahmen 

des F inanzausgleichs durch mehrere Instrumente (Zumessung der Gemeindeer­

tragsantei le, Bedarfszuweisungen und Finanzzuweisungen)  erfolgte, die eine Viel­

zah l  an Zah lungsströmen auslösten. 

Der RH empfah l  daher dem BMF und den Ländern, die Transparenz des Finanzkraft­

ausgleichs und die Planungssicherheit der Gemeinden durch eine Reduktion mu lti­

pler Zah lungsflüsse zu verbessern. 

Laut Ste l lungnahme des BMF seien die Empfeh lungen des RH durch die Reform des 

Finanzausgleichs und die Neugestaltung des Finanzkraftausgleichs im FAG 2017 be­

reits umgesetzt. Die teilweise n icht aufeinander abgestimmten Regelungen über 

den F inanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden (auf bundesgesetzl icher Ebene 

der F inanzkraft-Vorausantei l  bei den Ertragsantei len sowie die Finanzzuweisung 

gemäß § 21 FAG 2008 und auf landesrechtlicher Ebene die tei lweise Vertei lung der 

Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel nach der Finanzkraft sowie d iverse finanz­

kraftabhängige Umlagen und Kostenbeiträge) seien durch eine Trennung der kon­

zeptionel len Vertei lungsziele im FAG 2017 ersetzt worden:  Während sich d ie bun­

desgesetzl iche Regelung im FAG 2017 grundsätz l ich auf den länderübergreifenden 

Ausgleich beschränke, werde der gemeindeweise Ausgleich innerha lb  der Länder 

auf der Landesebene konzentriert. Zu dieser grundsätzlichen konzeptionellen Tren­

nung der Ziele gebe es zwar Ausnahmen (2,4 M io. EUR  für Gemeinden über 

10.000 EW sowie der neue Strukturfonds in der Höhe von 60 Mio. EUR), bei denen 

auch die F inanzkraft heranzuziehen sei. Allerd ings würden auch d iese beiden Rege­

lungen zum länderübergreifenden Ausgleich beitragen, weil keine länderweise Vor­

vertei lung nach der E inwohnerzah l  vorgesehen sei. 

,', 26 
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Dotierung der Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008 

Zusammensetzung des Gesamtbetrags 

8 

er:: 
::l UJ 
ci 
� 
c 

Der Gesamtbetrag der Finanzzuweisungen nach § 21  FAG 2008 errechnete sich im 

überprüften Zeitraum aus folgenden Tei lbeträgen (siehe Abbi ldung 1) :  

- einem variablen Betrag in Höhe von 1,24 % der ungekürzten Ertragsantei le der 

Gemeinden mit Ausnahme des Ausgleichs für die Abschaffung der Selbstträger­

schaft (§ 21 Abs. 1 Z 1 FAG 2008) und 

- einem Fixbetrag von 11,07 M io. EUR  (§ 21 Abs. 1 Z 2 FAG 2008) .  

Zusätzl ich zu d iesen Bundesmitteln war zugunsten der Dotierung der F inanzzuwei­

sungen aus dem 16-Mi l l ionen-Euro-Topf für Gemeinden mit mehr als 10.000 EW 

eine Kürzung der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel der Länder ohne Wien17 i n  

der Höhe von 2,00 Mio. ElJ R  (§ 21  Abs. 11  Z 1 FAG 2008) vorzunehmen. 

Abbildung 1:  Dotierung Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008; Jahr 2015 
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-r-------------- 132,03 Mio. EUR 

variabler Anteil Fixbetrag 

2,00 Mio. EUR 

Gesamtdotierung Kürzung der 
Gemeinde-Bedarfs­

zuweisungsmittel 

Quellen: BMF; RH 

17 zur detai l l ierten Berechnung der Bedarfszuweisungsmittel siehe auch den Bericht des RH, "Zahlungsströme 
zwischen den Gebietskörperschaften mit dem Schwerpunkt Bedarfszuweisungen in den Ländern Nieder­
österreich und Steiermark" (Reihe Bund 2016/4) 
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Berechnung des variablen Anteils 

9.1 (1) Berechnungsgrund lage des variablen Tei lbetrags waren die ungekürzten Er­

tragsantei le der Gemeinden18• Zu deren Ermittlung war das budgetierte Aufkom­

men an gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe des jeweil igen 

Jahres heranzuziehen.19 Dieses setzte sich aus mehreren Positionen im Bundesvor­

ansch lag zusammen (z .B .  Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, E inkommensteuer 

etc. ) .  § 9 FAG 2008 regelte, wie die Ertragsantei le der Gemeinden zu berechnen 

waren, und sah dafür mehrere Berechnungsschritte auf Basis des rea l isierten ge­

meinschaftl ichen Bundesabgabenaufkommens vor.20 

Dies bedeutete, dass sämtliche Berechnungsschritte sowohl für die Berechnung 

der Gemeindeertragsantei le (auf Basis des rea l isierten Abgabenaufkommens) als 

auch zur Ermittlung der Berechnungsgrundlage für den variablen Antei l  (auf Basis 

des budgetierten Abgabenaufkommens) para l lel durchzuführen waren.  Tabel le 2 

ste l lt die Berechnungsschritte für die Ermittlung des variablen Antei ls anhand der 

vom BMF tatsächlich herangezogenen Budgetzahlen für das Jahr 2015 dar: 

Tabelle 2: Berechnungsschritte zur Ermittlung des variablen Anteils; Jahr 2015 

Berechnungsschritt in Mio. EUR 

budgetiertes Bruttoaufkommen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben' 80.513,281 

- Vorwegabzüge -3.124,57 
= Nettoaufkommen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 77.388,71 

davon Gemeindeertragsanteile 9.826,49 

abzüglich: 
- Krankenanstaltenjinanzierung -155,36 

- Gemeindeanteil am EU-Beitrag -125,11 

- Siedlungswasserwirtschajt -36, 77 

= Gemeindeertragsanteile nach Abzügen 9.509,25 

Korrekturbeträge - Ermittlung der ungekürzten Ertragsanteile der Gemeinden 
- P!legegeld 127,16 

- Selbstträgerschajt -32,35 

- Spielbankabgabe -10,50 

= Berechnungsgrundlage: ungekürzte Ertragsanteile der Gemeinden 9.593,56 

davon 1,24 % - variabler Bestandteil der Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008 118,962 

1 Der vom BMF herangezogene und in der Tabelle dargestellte Wert wich vom korrekten Wert um 72 Mio. EUR ab und hätte richtiger­
weise 80.585,28 Mio. EUR betragen (siehe dazu sogleich Klammerpunkt (2)). 

2 Der richtige Wert wäre 119,06 Mio. EUR gewesen (siehe Tabelle 3). 

18 mit Ausnahme des Ausgleichs für die Abschaffung der Selbstträgerschaft 

Quelle: BMF 

19 gemäß § 21 Abs. 4 FAG 2008 " ... die im jeweiligen Bundesfinanzgesetz enthaltenen gemeinschaftlichen Bun­
desabgaben ... " 

20 Der RH hatte die Komplexität dieser Berechnung bereits in seinem Bericht "Zahlungsströme zwischen den 
Gebietskörperschaften mit dem Schwerpunkt Bedarfszuweisungen in den Ländern Niederösterreich und 
Steiermark" (Reihe Bund 2016/4) kritisiert. 
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(2)  I n  den Jahren 2011 und 2015 wichen die vom BM F vorgenommenen Berech­

nungen und Auszah lungen von der rechnerisch richtigen Dotierung der Finanzzu­

weisung nach § 21  FAG 2008 ab. Beide Abweichungen beruhten auf einer feh ler­

haften Ermittlung der Berechnungsgrundlage des variablen Antei ls durch das BMF 

und führten im Ergebnis zu folgenden Unterdotierungen, die das  BMF be i  einer 

ursprünglichen Routinekontrol le der Berechnungen im Rahmen des Vier-Augen­

Prinzips nicht festgestel lt hatte: 

- Die F inanzzuweisung aus dem 16-Mi l l ionen-Euro-Topf für Gemeinden mit 

mehr a ls  10.000 EW war zum Tei l  durch eine Kürzung der Gemeinde-Bedarfszu­

weisungsmittel der Länder (ohne Wien) in Höhe von 2,00 Mio. EUR zu dotieren. 

Wie das BMF im Zuge der Unterlagenaufbereitung für die gegenständl iche Ge­

barungsüberprüfung selbst feststel lte, hatte es im Jahr 2011 irrtümlich bereits 

die Berechnungsgrund lage um d iesen Abzug verringert. Mu ltipl iz iert mit dem 

l,24%igen Antei l  fü r die Finanzzuweisung führte dies zu einer Verringerung der 

F inanzzuweisungsmittel um 24.800 EUR.  

- Im Jahr 2015 zog das BMF anstel le der tatsäch l ich budgetierten Bankenabgabe 

in Höhe von 512,00 M io. EUR fä lschlich einen Betrag von 440,00 Mio. EUR a ls  

Berechnungsgrundlage heran.  Dies führte im Ergebnis zu e iner Unterdotierung 

von 104.600 EUR21. 

Tabel le 3 zeigt die vom BMF insgesamt berechneten und dotierten Finanzzuwei­

sungsmittel und deren Abweichung von der gesetzmäßigen Dotierung in  den Jah­

ren 2011 und 2015: 

Tabelle 3: Fehlberechnungen des BMF bei der Dotierung des Gesamtbetrags 

2011  2015 
in 1.000 EUR 

tatsächl iche korrekte tatsächl iche korrekte 
Berechnung BMF Berechnung Berechnung BMF  Berechnung 

Berechnungsgrundlage Gemeindeertrags- 8.077.934,0 8.079.934,0 9.593.559,3 9.601.995,5 anteile' 
davon 1,24 % variabler Anteil 100.166,4 100.191,2 118.960,1 119.064,7 
Finanzzuweisung inkl. Fixbeträge 113.236,4 113.261,2 132.030,1 132.134,7 
Abweichung -24,8 -104,6 

1 budgetierte Werte; ohne Spielbankabgabe und Selbstträgerschaft 
Quelle: BMF 

21 Von dieser Differenz in der Höhe von 72,00 Mio. EUR kam den Gemeinden ihr 11,883 %iger Anteil an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit einheitlichem Schlüssel zu (8,56 Mio. EUR). Abzüglich des Gemein­
deanteils am EU-Beitrag in Höhe von 0,166 % des Abgabenaufkommens nach Vorwegabzügen (119.500 EUR) 
wurde die Finanzkraftstärkung also auf einer um 8,44 Mio. EUR zu geringen Basis berechnet. 1,24 % davon 
entsprachen einer Unterdotierung um 104.600 EUR. 
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9.2 

(3)  Das BMF teilte im Zuge der gegenständ lichen Gebarungsüberprüfung mit, die 

vom RH festgestel lten Feh lberechnungen und die daraus resu l tierenden Unterdo­

tierungen in den Jahren 2011 und 2015 im Zuge der F inanzzuweisungen für das 

Jahr 2016 durch eine entsprechend höhere Dotierung von insgesamt 130.000 EUR22 

ausgeglichen zu haben. 

(1 )  Der RH h ielt fest, dass die für die Berechnung der Finanzzuweisungen nach 

§ 21  FAG 2008 heranzuziehenden Voransch lagswerte letztendlich als Prognosen 

der tatsächlichen Erträge (Erfo lg) einzustufen waren.  In Anbetracht der dabei 

zwangsläufig bestehenden Prognoseunsicherheit konnte der RH in der Verwen­

dung von Voranschlagswerten anste l le von Erfolgswerten keine Vortei le erkennen. 

(2)  Der RH stel lte kritisch fest, dass zur Ermitt lung der Berechnungsgrundlage des 

variablen Tei lbetrags sämtliche Berechnungsschritte für die Berechnung der Ge­

meindeertragsantei le auf Basis des budgetierten Abgabenaufkommens paral le l  

durchzuführen waren. 

Nach Ansicht des RH erhöhte d ies zusätz l ich die ohnehin bereits kritisch hohe An­

zahl der für den Vol lzug des FAG erforderlichen Daten und somit die Komplexität der 

Berechnungen und die I ntransparenz des Vol lzugs des FAG. In d iesem Umstand lag 

nach Ansicht des RH ein Grund für die festgestel lten Feh lberechnungen durch das 

BMF. Der RH sah seine bereits wiederholt geäußerte Kritik an der Komplexität und 

daraus folgenden Intransparenz der Regelungen zum Finanzausgleich bestätigt 

(siehe die Berichte des RH "Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanz­

ausgleichl/23 und IIZah lungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem 

Schwerpunkt Bedarfszuweisungen in den Ländern Niederösterreich und 

SteiermarkI/24). 

Der RH empfah l  deshalb dem BMF und den Ländern, im Zuge einer a l lfä l l igen Re­

form des Finanzausgleichs auf eine Vereinfachung der Berechnung der F inanzzu­

weisungsmittel h inzuwirken .  

(3) Der RH nahm positiv zur Kenntn is, dass das BMF die vom RH festgestellten Fehl­

berechnungen und die daraus resultierenden Unterdotierungen in  den Jahren 2011 

und 2015 bereits im Zuge der F inanzzuweisungen fü r das Jahr 2016 durch eine ent­

sprechend höhere Dotierung von insgesamt 130.000 EUR25 ausgeglichen hatte. 

22 Entsprechend der üblichen Vorgangsweise bei der Budgeterstel lung rundete das BMF die einzelnen Teilbe­
träge auf ganze 1.000 EUR. 

23 Reihe Bund 2016/4 
24 Reihe Niederösterreich 2016/2, Steiermark 2016/2, Bund 2016/4 
2S Entsprechend der üblichen Vorgangsweise bei der Budgeterstellung rundete das BMF die einzelnen Tei lbe­

träge auf ganze 1.000 EUR. 
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9.3 Das BMF führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Berechnung des vom Bund zur 

Verfügung gestel lten Betrags im FAG 2017 vereinfacht worden sei. Statt der nur für 

diese Zwecke verwendeten und fehleranfäl l igen Bemessungsgrundlage der Ertragsan­

teile der Gemeinden auf Basis der Budgetdaten werde nunmehr auf das Nettoaufkom­

men aus den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel des Vorjahres abgestellt, somit auf 

einen Wert, der auch schon für andere Leistungen angewendet werde. 

Gesamtdotierung im Überblick 

10.1  ( 1 )  Tabelle 4 zeigt d ie Zusammensetzung und Entwicklung des  Gesamtbetrags der 

vom BMF ausbezah lten Finanzzuweisungsmitte l :  

Tabelle 4: Finanzzuweisungsmittel nach § 21 FAG; 2011 bis 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 
Veränderung 

2011 bis 2015 

in Mio. EUR in % 
Berechnungsgrundlage Gemeinde- 8.077,93 8.499,89 8.977,68 9.328,92 9.593,56 18,8 e rtragsanteile1 
davon 

1,24 % variabler Anteil 100, 1 7  105,40 111,32 115,68 118,96 18,8 

Fixbetrag 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 0,0 
Abzug von Gemeinde-Bedarfs- 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,0 zuweisungsmitteln  
Summe Finanzzuweisung 

113,24 118,47 124,39 128,75 132,03 16,6 
§ 21 FAG 2008 

1 budgetierte Werte; ohne Spielbankabgabe und Selbstträgerschaft 
Quelle: BMF 

Die Gesamthöhe der vom BMF berechneten und überwiesenen Finanzzuweisungs­

mittel im überprüften Zeitraum stieg von 113,24 M io. EUR im Jahr  2011 auf 

132,03 Mio. EUR im Jahr 2015 und erhöhte sich somit um rd . 16,6 %. 

(2)  Die Budgetgrundsätze der Vol lständ igkeit bzw. Wahrheit waren im B-VG26 und 

BHG 201327 geregelt: Art. 51 Abs. 8 B-VG sah vor, dass bei der Hausha ltsführung 

des Bundes u.a .  der Grundsatz der möglichst getreuen Darste l lung der finanziel len 

Lage des Bundes zu beachten war. Gemäß den Erläuterungen28 umfasste d ies auch 

die Budgetwahrheit, wonach Budgetmitte l möglichst genau zu veranschlagen wa­

ren .  Nach § 28 Abs. 1 BHG 2013 waren im Bundesvoranschlagsentwurf sämtliche 

26 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI. Nr. 1/1930 Ld.g.F. 
27 Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 - BHG 2013), BGBI. I 

Nr. 139/2009 
28 ErlRV 203 BlgNR 23. GP 

III-423 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 33 von 98

www.parlament.gv.at



ericht d R ngshofes R 
H Finanzausgleich : F inanzzuweisungen laut § 21 FAG 

10.2 

im folgenden Finanzjahr zu erwartenden Mittelverwendungen des Bundes vonein­

ander getrennt und in der vol len Höhe (brutto) aufzunehmen (siehe BRA 2015, 

Texttei l  Band 3, Ordnungsmäßigkeits- und Belegprüfung, TZ 2) .  

(3)  Aufgrund des gesetzlich vorgegebenen Berechnungsvorgangs (siehe TZ 9) auf 

Basis des budgetierten Aufkommens an  gemeinschaftl ichen Bundesabgaben stand 

mit der Budgetierung des Aufkommens an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

auch zwingend die Höhe der auszuzah lenden Finanzzuweisungsmittel fest. In  die­

ser Höhe waren die Finanzzuweisungsmittel nach den Budgetgrundsätzen der Voll­

ständigkeit bzw. Wahrheit demnach auch zu veranschlagen. 

(4) Bei  ordnungsgemäßer Veranschlagung der Finanzzuweisungsmittel konnte es 

daher keine Abweichung zwischen beschlossenem Voranschlag und Erfolg geben. 

In  den Jahren 2013 und 2014 wichen die Werte der Finanzzuweisungsmittel im be­

sch lossenen Voranschlag vom Erfolg a l lerdings ab, und das BMF führte folgende 

Budgetkorrekturen29 durch : 

Tabelle 5: Finanzzuweisung 2011 bis 2015, Gegenüberstellung von Voranschlag und Erfolg 

Jahr I Voranschlag I Erfolg I Budgetkorrekturen 
(ab 2013: Ergebnisvoranschlag) (Ergebnisrechnung) 

in 1.000 EUR 

2011 113.236 113.236 0 
2012 118.469 118.469 0 
2013 124.515 124.393 -122 
2014 128.630 128.749 119 
2015 132.030 132.030 0 

Quellen: BMF; RH 

Bei den Vorarbeiten des BMF zur Erstel l ung des Budgetentwurfs waren laufend 

Anpassungen des Abgabenaufkommens erforderlich. In den Jahren 2013 und 2014 

hatte das BMF die daran anknüpfenden Werte der Finanzzuweisungsmittel n icht 

mehr entsprechend angepasst. Daraus resu ltierten die in der Tabelle 5 dargestel l­

ten Abweichungen zwischen beschlossenem Budget und Erfolg. 

Der RH h ielt fest, dass das BMF in  Bezug auf d ie F inanzzuweisungen nach 

§ 21 FAG 2008 in den Jahren 2013 und 2014 Budgetkorrekturen vornahm, obwohl 

die Finanzzuweisungsmittel für das jewei l ige Finanzjahr bereits mit der Budgetie­

rung der gemeinschaftl ichen Bundesabgaben im Bundesfi nanzgesetz (BFG)  der 

Höhe nach feststanden. 

29 Dies ist die technische Umsetzung z.B. von Mittelverwendungsüberschreitungen gemäß § 54 BHG . 

. . ' . . .. .  
32 
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10.3 

Der RH kritisierte, dass das BMF d ie hausha ltsrechtlichen Bestimmungen in Bezug 

auf die Budgetierung im Fa l l  der F inanzzuweisungsmittel nach § 21 FAG 2008 n icht 

e inhie lt. 

Der RH empfah l  dem BMF, in Entsprechung der Budgetgrundsätze der Vollständig­

keit und Wahrheit sämtliche im folgenden Finanzjahr zu erwartenden M itteIver­

wendungen im Bundesvoranschlagsentwurf aufzunehmen. 

Das BMF führte in  seiner Ste l lungnahme aus, dass es aufgrund der mit dem 

FAG 2017 umgesetzten Vereinfachu ng der Bemessung des zur Verfügung stehen­

den Betrags, bei der n icht mehr auf Budgetdaten, sondern auf Erfolgsdaten abge­

stel lt werde, auch diese Empfehlung als h infä l l ig erachte. 

Vertei lungsvorgänge nach § 21 FAG 2008 

Prozessablauf Überblick 

11 Die Finanzzuweisungsmittel waren nach mehreren Kriterien vom BMF bis spätes­

tens 15. Ju l i  eines jeden Jahres auf die einzelnen Länder aufzutei len (Obervertei­

l ung) und von d iesen wiederum bis spätestens 15. August eines jeden Jahres in  

mehreren Vertei l ungsvorgängen an die Gemeinden zu vertei len (Untervertei lung).  

Die Statistik Austria l ieferte dazu d ie für sämtliche Gemeinden relevanten Daten­

grundlagen. Sie berechnete im Auftrag des BMF die Höhe der F inanzzuweisungen 

an die Gemeinden für jene Verte i lungsvorgänge, die bundeseinheitl ich zu vol lzie­

hen waren.  Das BMF übermittelte d iese Berechnungen den Ländern, die ihrerseits 

die Untervertei lung an die einzelnen Gemeinden vornahmen. Abbi ldung 2 stel lt 

den Ablauf der Vertei lung der Finanzzuweisungsmittel überblicksweise dar:  
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I 

Abbildung 2: Prozessablauf der Verteilung der Finanzzuweisungsmittel 

Statistik Austria 
Datengrundlagen 

erhebt von Gemeinden 

Volkszahl 

Finanzkraft 

ermittelt 

Beträge je Gemeinde: 
- Finanzbedarf 
- Zusatzmittel 
- Anteil am 16-Mio.-

Euro-To f 

BMF 
Oberverteilung 

Zusatzmittel nach der Volkszah l  

16-Mio.-Euro-Topf - Summe 
der Gemeindeanteile pro Land 

Länder 
Unterverteilung 

Quelle: RH 

Datengrundlagen 

12 Gemäß Gebarungsstatistik-Verordnung30 waren die zuständigen Landesbehörden 

verpfl ichtet, plausibi l is ierte Hausha ltsdaten der Gemeinden an die Statistik Austria 

zu übermitteln .  Auf Basis d ieser Gemeindehaushaltsdaten (aus dem zweitvorange­

gangenen Jahr  t-2) und der Bevölkerungszah l  (aus dem viertvorangegangenen 

Jahr t-4)3' ermittelte die Statistik Austria 

- die F inanzkraft sämtlicher Gemeinden nach § 21  Abs. 5 FAG 2008;32 

- die Finanzkraft der Gemeinden pro Kopf, die sogenannte Gemeindekopfquote; 

- bundesweite Durchschn ittskopfquoten, die sogenannten Bundesdurchschnitts­

kopfquoten für die fünf festge legten Größenklassen von Gemeinden (siehe dazu 

Tabel le 11); 

30 BGBI. 11 Nr. 345/2013 
31 Die Bevölkerungszahl  des viertvorangegangenen Jahres (t--4) wurde zur Ermittlung der Ertragsanteile des 

zweitvorangegangenen Jahres (t-2) herangezogen, weshalb diese Vorgangsweise nach Rechtsansicht des 
BMF korrespondierend bei der Ermittlung der Finanzkraft einzuhalten war. 

32 Im überprüften Zeitraum errechnete sich diese aus den in diesem Jahr erhaltenen Ertragsanteilen (ohne 
Spielbankabgabe), der Grundsteuer und der Kommunalsteuer. Gewerbesteuer, Getränkesteuer und lohn­
summensteuer wurden von der gesetzlichen Regelung zwar ebenfa l ls umfasst, waren im überprüften Zeit­
raum aber nur noch in Form von Resteingängen relevant. 
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Oberverteilung 

13.1 

- den Finanzbedarf der Gemeinden (zur deta i l l ierten Berechnung siehe TZ 14); 

der Finanzbedarf war das Zuweisungskriterium des 1. Vertei lungsdurchgangs; 

die sich daraus ergebenden Summen der Gemeinden eines Landes bi ldeten den 

Bedarf des Landes, der bei der Obervertei lung abzudecken war (siehe TZ 13 und 

Tabel le 7); 

- die Ansprüche der Gemeinden auf Zusatzmittel nach § 21  Abs. 8 FAG 2008 

(siehe TZ 13) und 

- die Ansprüche der Gemeinden mit mehr a ls  10.000 EW (mit Ausnahme von 

Wien) aus dem 16-Mil l ionen-Eu ro-Topf nach § 21 Abs. 11 FAG 2008 (siehe Ta­

bel le 9 und TZ 13) . Die Summe der Ansprüche der Gemeinden eines Landes er­

gab den jewei l igen Antei l  des Landes bei der Obervertei lung. 

( 1 )  Im überprüften Zeitraum vertei lte das BMF jährl ich die Gesamtsumme der do­

tierten Finanzzuweisungsmittel in drei gesetzlich festgelegten Vertei lungsschritten 

auf die Länder: 

- 3,98 M io. EUR Zusatzmittel nach § 21  Abs. 1 vorletzter Satz FAG 2008, 

- 16-Mi l l ionen-Euro-Topf nach § 21  Abs. 11  Z 2 FAG 2008 und den 

- Restbetrag (= variabel)  nach § 2 1  Abs. 1 2. Satz LV.m. Abs. 7 FAG 2008. 

Tabel le 6 zeigt die Tei laggregate der Obervertei lung durch das BMF auf die Bundes­

länder im Jahr 2015: 

Tabelle 6: Oberverteilung nach Teilaggregaten; Jahr 2015 

in Mio. EUR 

§ 21 Abs. 1 und 7 FAG 2008 
4,39 7,42 21,70 19,03 7,13 16,22 9,62 5,01 21,52 112,05 

(= variabler Restbetrag) 

Zusatzm ittel 0,13 0,26 0,76 0,67 0,25 0,57 0,34 0,18 0,82 3,98 

16-Millionen-Euro-Topf 0,17 2,27 2,20 3,32 1,94 4,32 1,61 0,16 0,00 16,00 

Summe § 21-Finanzzuweisung 4,70 9,95 24,67 23,02 9,32 21,12 11,56 5,34 22,35 132,03 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: BMF; RH 
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Der überwiegende Antei l  der F inanzzuweisungsmittel (112,05 M io. EUR im 

Jahr 2015) entfiel auf  den  variablen Restbetrag nach Abzug der  be i  den  Fixbeträge. 

(2) Vertei lung und Berechnung variabler Restbetrag: 

In der folgenden Tabelle 7 sind die einzelnen Berechnungsschritte des variablen 

Restbetrags im Jahr 2015 dargestel lt: 

Tabelle 7: Oberverteilung, Teilmenge variabler Restbetrag nach § 21 Abs. 1 i.V.m. Abs. 7 

FAG 2008; Jahr 2015 

a: Erstverteilung nach der 
Volkszahl 

3,86 7,46 21,81 19,12 7,17 16,30 9,67 5,03 23,64 114,05 

b: Bedarf 

c: positive Differenz zwischen 
Bedarf und Verteilung nach 
der Volkszahl 

d:  Kürzung nach der Volkszahl 

e: Kürzung Wien 

Summe nach Abs. 1 und 7 
FAG 2008 

4,39 3,42 15,14 4,97 0,15 11,25 

0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 -0,04 -0,11 -0,09 -0,03 -0,08 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,39 7,42 21,70 19,03 7,13 16,22 

Rundungsdifferenzen mögich 

Berechnungsgrundlagen kursiv dargestellt 

0,49 0,13 0,00 39,96 

0,00 0,00 0,00 0,54 

-0,05 -0,02 -0,12 -0,54 

0,00 0,00 -2,00 -2,00 

9,62 5,01 21,52 112,05 

Quellen: BMF; RH 

Die Gesamtsumme der F inanzzuweisungsmittel33 ( 132,03 M io. EUR im Jahr 2015) 

war abzüglich der Zusatzmittel in  Höhe von 3,98 M io. EUR sowie eines Tei lbetrags 

von 14,00 Mio. EU R34 in einem ersten Schritt nach der Volkszah l  auf die Bundeslän­

der aufzutei len (Zei le a in  Tabel le  7). 

33 inkl . der 2,00 Mio. E U R  a us Bedarfszuweisungsmitteln der Gemeinden ohne Wien 

34 inkl. der 2,00 M io. E U R  a us Bedarfszuweisungsmitteln der Gemeinden ohne Wien 
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Bei einem Ausgleich der Finanzkraft waren a l le  Gemeinden, die d ieselben Voraus­

setzungen erfü l lten, bundeseinheit l ich gleich zu behandeln .35 Daher war der 

F inanzbedarf der Gemeinden eines Landes, der nach Zuweisung der Mittel nach 

der Volkszah l  n icht gedeckt war, zu Lasten der Antei le der übrigen Länder anzuhe­

ben.36 Im überprüften Zeitraum war eine solche Anhebung der Finanzzuweisungs­

mittel des Burgen landes und eine entsprechende Kürzung der übrigen Länderan­

tei le im Verhältnis der Volkszah l  erforderlich (Zei len b bis d in  Tabel le 7) .  

Nach der Zumessung der Ländera ntei le  war der Antei l  Wiens wiederum um 

2,00 M io. EUR zugunsten des 16-Mi l l ionen-Euro-Topfs zu kürzen (Zei le e in  

Tabel le 7) .  

(3) Vertei lung und Berechnung Zusatzmitte l :  

Die Zusatzmittel in der Höhe von 3,98 Mio. EUR d ienten dem Kopfquotenausgleich 

der finanzschwächsten Gemeinden im bundesstaatl ichen Vergleich und waren nach 

der Volkszah l  auf die Länder zu vertei len (siehe für das Jahr 2015 Tabel le 8) .  Eine 

Anhebung der Länderantei le auf den Gesamtbedarf an Zusatzmitteln der Gemein­

den eines Landes ana log der Anhebung auf den F inanzbedarf im 1 .  Vertei lungs­

durchgang (Zei len b bis d in Tabel le 7) war dabei nicht vorgesehen (siehe TZ 14 und 

Tabel le 13) :  

Tabelle 8:  Oberverteilung, Teilmenge Zusatzmittel nach § 21 Abs. 1 FAG 2008; Jahr  2015 

Vertei lung nach der Volkszah l  3,98 

Quel len:  BMF; RH 

35  aufgrund eines Erkenntnisses des VfGH vom 27. Juni 1991, GZ G1S8/91, G1S9/91, G160/91, G161/91 und 
G162/91, wonach die länderweise Vorverteilung nach der Volkszahl dem Recht auf Gleichbehandlung aller 
Gemeinden - unabhängig davon, in welchem Bundesland sie liegen - nicht entsprach 

36 wobei gemäß § 21 Abs. 1 FAG 2008 jedem Land, dessen Anteil zu kürzen war, der Bedarf zu verbleiben hatte 
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EW in Statutarstädten 

(in 1.000) 

Aufteilung 55 W 

EW in Statutarstädten 

(in 1.000) 

Auftei lung 30 %1 

(4) Vertei lung und Berechnung 16-Mi l l ionen-Euro-Topf: 

Die Vertei lung der F inanzzuweisungsmittel aus dem 16-Mi l l ionen-Euro-Topf an  

Gemeinden mit mehr a l s  10.000 EW (ohne Wien) erfolgte nach folgenden Berech­

nungsschritten:  

Tabelle 9 :  Oberverteilung, Teilmenge nach § 21 Abs. 11 Z 2 FAG 2008; Jahr 2015 

13,1 153,8 128, 7  286, 7 145,3 261, 7 119, 6  0,0 0,0 1.109,0 

0,10 1,22 1,02 2,27 1,15 2,08 0,95 0,00 0,00 8,80 

13,1 94,S 52,0 189,9 145,3 261, 7 119, 6  27,8 0,0 903,9 

0,07 0,50 0,28 1,01 0,77 1,39 0,64 0,15 0,00 4,80 

Finanzkraft unter 95 % des 

Klassendurchschnitts1 
0,00 14,77 24-40 1,1 1  0,40 23,18 0,61 0,36 0,00 64,84 

Aufteilung 15 %1 0,00 0,55 0,90 0,04 0,01 0,86 0,02 0,01 0,00 2,40 

Summe Abs. 11 FAG 20081 0,17 2,27 2,20 1,94 4,32 1,61 0,16 0,00 16,00 

EW= Einwohnerinnen und Einwohner 

Berechnungsgrundlagen kursiv und grau hinterlegt 

1 Werte in Mio. EUR 

Quelle: BMF 

- Auftei lung von 55 % der 16 Mio. EUR (8,80 M io. EUR) im Verhältnis nach der 

Volkszah l  an die Städte mit eigenem Statut; 

- Auftei lung von 30 % der 16 Mio. EUR (4,80 M io. EUR) im Verhältnis nach der 

Volkszah l  an die Landeshauptstädte; 

- Aufte i lung von 15 % der 16 Mio. EUR (2,40 Mio. EUR) an jene Gemeinden mit 

über 10.000 EW, deren F inanzkraft unter 95 % des jewei l igen Klassendurch­

schn itts lag; die Auftei lung erfolgte im Verhältnis der Differenzen zum K lassen­

durchschnitt. Das waren beispielsweise im Jahr 2015 31 Gemeinden. 

Das BMF führte die Obervertei lung auf d ie Länder entsprechend den länderweisen 

Summen der von der Statistik Austria berechneten Ansprüche der einzelnen Ge­

meinden durch.  
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I 
"t:I 

I 
c <0 

C Jahr Qj tIO � ::I 
aI 

2011 4,78 
2012 4,67 
2013 4,93 
2014 5,12 
2015 4,70 

(5) Die fo lgende Tabel le 10 zeigt die Oberverte i lung der gesamten Finanzzuwei­

sungsmittel nach § 21 FAG 2008 vom BMF an die Länder zur weiteren Untervertei­

lung auf die Gemeinden im überprüften Zeitraum:  

Tabelle 10: Gesamtsumme Oberverteilung Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008; 

2011 bis 2015 

I 
c Qj ... c � :<0 :x: 

8,86 
9,13 
9,59 
9,68 
9,95 

..c. 
' ... � .-CI) CI) "t:I � Qj � .- Qj 

z t;  
:0 

20,97 
22,06 
23,21  
24,08 
24,67 

I 
� 

I 
... ..c. 
:(3 .� � Qj Qj � .c 
0 

19,90 
20,80 
21,76 
22,40 
23,02 

I 
..x 

I I 
tIO 

I 
� � � nI Qj ::I E e .c c Qj .c -;: � Gi i= � t:! nI .Qj 0 VI ... VI > 

in Mio. EUR 
8,22 18,32 9,88 4,50 17,81 
8,57 19,13 10,36 4,74 19,02 
8,88 19,86 10,86 4,99 20,31 
9,14 20,53 11,23 5,17 21,39 
9,32 21,12 11,56 5,34 22,35 

I 
Qj 
E 
E ::I VI 

113,24 
118,47 
124,39 
128,75 
132,03 

Rundungsdifferenzen möglich 

13.2 

Quelle: BMF 

Der RH stel lte kritisch fest, dass für die Vertei lung von verhä ltnismäßig geringfügi­

gen Tei lbeträgen der Finanzzuweisungsmittel auf die Länder komplexe Berechnun­

gen erforderl ich waren (z. B. 2,40 Mio. EUR aus dem 16-Mil l ionen-Euro-Topf an 

31 Gemeinden, deren Finanzkraft unter 95 % des jeweil igen Klassendurchschnitts 

lag; die Auftei lung erfolgte im Verhältnis der Differenzen zum Klassendurchschnitt). 

Diese erhöhten die I ntransparenz der Rege lung des Gemeindekopfquotenaus­

gleichs. 

Der RH empfah l  daher neuerl ich dem BMF und den Ländern, im Zuge der Finanz­

ausgleichsreform auf eine Vereinfachung der Berechnung der F inanzzuweisungs­

mittel hinzuwirken, um die Transparenz des Finanzkraftausgleichs zu erhöhen. 

Der RH stellte zudem kritisch fest, dass die Obervertei lung der Zusatzmittel, die 

einem Finanzkraftausgleich der finanzschwächsten Gemeinden im bundesweiten 

Vergleich dienten, ausschl ießl ich nach der Volkszah l  ohne Berücksichtigung des je­

weil igen Bedarfs der Gemeinden ei nes Landes erfolgte. Dies konnte nach Ansicht 

des RH dazu führen, dass in der Obervertei lung auch solchen Ländern Zusatzmittel 

zugewiesen wurden, deren Gemeinden im bundesweiten Vergleich finanzstärker 

waren und daher keinen Bedarf an Zusatzmitteln aufwiesen, während in anderen 

Ländern der Bedarf der finanzschwächsten Gemeinden n icht zur Gänze gedeckt 

werden konnte. Der RH beurteilte kritisch, dass ein F inanzkraftausgleich der finanz­

schwächsten Gemeinden maßgeblich davon abhängig war, in welchem Land eine 

Gemeinde lag. Nach Ansicht des RH  resu ltierte daraus eine Ungleichbehandlung 
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13.3 

der Gemeinden, die dem Ziel eines bundesweiten Finanzkraftausgleichs der finanz­

schwächsten Gemeinden widersprach (siehe TZ 14) . 

Der RH empfah l  daher dem BMF und den Ländern, im Zuge der Reform des Finanz­

ausgleichs die angestrebten Vertei lungswirkungen eines Finanzkraftausgleichs fest­

zu legen und die Vertei lungsparameter entsprechend zu gesta lten .  

(1 )  Das BMF und das Land Tirol führten i n  ihren Ste l lungnahmen aus, dass die 

F inanzausgleichspartner der Empfehlung des RH mit der Erlassung des FAG 2017 

nachgekommen seien. Die nunmehr im § 25 FAG 2017 entha ltene Vertei lung der 

Finanzzuweisungen regle nur mehr die Bildung der Ländertöpfe und die Vertei lung 

eines Fixbetrags zur F inanzkraftstärkung von Gemeinden mit mehr a ls 10.000 EW. 

Der gemeindeweise Ausgleich innerha lb  der Länder sei auf der Länderebene kon­

zentriert. 

Die aufgrund der Ländertöpfe zur Verfügung stehenden Finanzzuweisungen wür­

den im FAG 2017 den Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln zugesch lagen. Diese 

seien auf Basis landesrechtlicher Regelungen u.a .  für den landesinternen Finanz­

kraftausgleich zu verwenden. Dadurch entfal le auch die mehrstufige Vertei lung des 

Gesamtbetrags auf die einzelnen Gemeinden. Die Vertei lung der 16 M io. EUR auf 

die Gemeinden mit mehr a ls 10.000 EW, die nur mit einem relativ kleinen Antei l  auf 

die Finanzkraft abstel le, sei e infach zu vo l l ziehen, desha lb konterkariere dessen 

Übernahme in  das FAG 2017 nicht das Ziel der Vereinfachung. 

(2) Weiters führte das BMF in  seiner Stel l ungnahme aus, dass die Anregung des RH, 

d ie Vertei lungswirkungen festzu legen, im H inb l ick auf die Neukonzeption des 

Finanzkraftausgleichs für den Bund a ls h infä l l ig anzusehen sei. Aufgrund der Kon­

zentration des gemeindeweisen F inanzkraftausgleichs auf den landesinternen 

Finanzausgleich seien die angestrebten Vertei lungswirkungen von den Ländern im 

Rahmen der  Vertei lung der  Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel festzu legen.  
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Untervertei lung 

14.1 

---- ---- ------

(1 )  Für  die U ntervertei l ung der F inanzzuweisungsmittel von den Ländern an  d ie 

Gemeinden waren folgende Vertei lungsvorgänge gesetzl ich vorgesehen: 

- 1. Verte i lungsdurchgang nach dem Finanzbedarf der Gemeinden (§ 21 Abs. 7 

FAG 2008), 

- Zusatzmittel (§ 21  Abs. 8 FAG 2008), 

- 16-Mi l l ionen-Euro-Topf (§ 21 Abs. 11 Z 2 FAG 2008), dessen Vertei lung bun­

deseinheitl ich geregelt war. 

Weitere Vertei lungsvorgänge waren durch Richtl in ien der Länder näher zu rege ln :  

- Vorwegantei l  fü r Gemeindefusionen und -kooperationen (§  21  Abs. 9 i .V.m .  

Abs. 9a  FAG 2008), 

- 2 .  Vertei lungsdurchgang (§ 21  Abs. 10 erster Satz FAG 2008), 

- 3. Vertei lungsdurchgang (§ 21  Abs. 10 vorletzter Satz FAG 2008) .  

Zur näheren Darste l lung der Vertei lungsvorgänge siehe TZ 15 ff. 

(2) Vertei lung und Berechnung 1 .  Verte i lungsdurchgang: 

a )  Der F inanzbedarf im Rahmen des 1.  Vertei lungsdurchgangs und die Ansprüche 

auf Zusatzmittel waren unter Bezugnahme auf die durchschn ittl iche Finanzkraft­

Kopfquote (sogenannte Bundesdurchschn ittskopfquote) der jewei l igen G rößen­

klasse bzw. der kleinsten Größenklasse zu ermitteln.  Die jährl iche Berechnung der 

Bundesdurchschn ittskopfquoten nach Größenklassen führte die Statistik Austria 

durch. 
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Die folgende Tabelle 11  zeigt die Finanzkraft von Gemeinden - gegl iedert nach Grö­

ßenklassen - im Jahr  2015: 

Tabelle 11:  Finanzkraft nach Gemeindegrößenklassen im Bundesdurchschnitti Jahr 2015 

Einwohnerinnen 
Größenklasse Zahl der Gemeinden und Finanzkraft Finanzkraft pro Kopf 

Einwohner 

Anzah l  in  Mio .  EUR in  EUR 
b is  2.500 EW 1.704 2.145.443 2.138,51 996,77 
2.501 EW bis 10.000 EW 576 2.476.105 2.830,69 1.143,20 
10.001 EW bis 20.000 EW 49 641.205 882,56 1.376,41 
20.001 EW bis 50.000 EW 16 444.105 680,23 1.531,69 
über 50.000 EW (ohne Wien) 8 980.855 1.768,62 1.803,14 
Summe 2.353 6.687.713 8.300,60 1.241,17 

Rundungsdifferenzen möglich 
EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

Quellen: BMF; RH 

72,4 % der Gemeinden waren der kleinsten Größenklasse zuzuordnen.37 Diese wie­

sen auch die geringste Finanzkraftkopfquote auf. M it zunehmender Größenklasse 

der Gemeinden stieg auch die Finanzkraft pro Kopf. 

b) Der Finanzbedarf einer Gemeinde entsprach der ( positiven)  Differenz zwischen 

i hrer F inanzkraft und 90 % der mit der Volkszah l  der Gemeinde mu ltipl izierten Bun­

desdurchschnittskopfquote der betreffenden Größenklasse, maxima l  jedoch 

30.500 EUR zuzüglich 10 % des verbleibenden Differenzbetrags. Zur I l l ustration der 

Berechnung anhand von drei Beispielen siehe die nachfolgende Tabel le 12: 

Tabelle 12: Berechnungsbeispiele Finanzbedarf nach § 21 Abs. 7 FAG 2008; Jahr 2015 

I Gemeinde A I Gemeinde B I Gemeinde C 

Anzahl 
E inwohnerinnen und Einwohner (Jahr t-4) 1. 157 1.123 7.698 

in EUR 
Finanzkraft (Jahr t-2) 973.744 996.015 6.563.424 
Bundesdurchschnittskopfquote 996,77 996,77 1.143,20 
Referenzwert: Klassenschnitt*EW*90 % 1.037.934 1.007.433 7.920.327 
Differenzbetrag zwischen Finanzkraft und Referenzwert 64.190 11.418 1.356.903 
Differenzbetrag bzw. maximal 30.500 EUR 30.500 11.418 30.500 
verbleibender Differenzbetrag 33.690 0 1.326.403 
10 % des verbleibenden Differenzbetrags 3.369 0 132.640 
Bedarf § 21 Abs. 7 FAG 2008 33.869 11.418 163.140 
Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: BMF; RH 

37 Die steiermärkische Gemeindestrukturreform ist nicht berücksichtigt, da die Daten aus 2013 (vor der Re­
form) heranzuziehen waren. 
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Der Schwel lenwert von 30.500 EUR  für die Ermittlung des Finanzbedarfs pro Ge­

meinde wurde im Jahr 1993 in  d ieser Höhe (damals 420.000 ATS) festgelegt und 

bl ieb seitdem unverändert. Bei  einer I ndexierung mit dem Verbraucherpreisindex 

hätte dieser im Jahr  2015 45.700 EUR  betragen und die im Vergleich zum Bundes­

schn itt der jeweil igen Größenklasse finanzschwachen Gemeinden hätten daher ei­

nen entsprechend höheren Antei l an den Finanzzuweisungen erha lten.  Nachdem 

die Bedarfsberechnung im Zeitablauf unverändert b l ieb, die Gesamtdotierung h in­

gegen aufgrund ihrer prozentuellen Bemessung am Steueraufkommen anstieg, ver­

änderte sich der Antei l  der Finanzzuweisungen aus dem 1. Vertei lungsdurchgang 

( Finanzbedarf) zugunsten der weiteren Verte i lungsdurchgänge nach den Richtli­

nien der Länder. Dies kam einer sukzessiven Sch lechtersteI lung der im Bundes­

schn itt finanzschwachen Gemeinden gleich, wei l d iese vorrangig M ittel aus dem 

1.  Vertei lungsdurchgang erhielten. 

(3) Vertei lung und Berechnung Zusatzmittel :  

E inen Anspruch auf Zusatzmittel hatten jene Gemeinden, deren Finanzkraft pro 

Kopf auch unter Berücksichtigung ihres Antei ls für den Finanzbedarf auch nach 

dem 1. Vertei lungsdurchgang unter 90 % der durchschn ittlichen Finanzkraft der 

kleinsten Größenklasse (bis 2.500 EW) lag. Diese Regelung zielte daher auf einen 

Finanzkraftausgleich der finanzschwächsten Gemeinden gemessen am Bundes­

durchschnitt ab .  Reichte der in der Obervertei lung nach der Volkszah l  zugewiesene 

Länderanteil nicht zur Deckung des gesamten Bedarfs der Gemeinden an  Zusatz­

mitteln, war keine Anhebung des Länderantei ls vorgesehen. Vie lmehr waren die 

Ansprüche der Gemeinden a l iquot im Verhältnis zu den vorhandenen M itteln zu 

kürzen, wie z .B .  im Burgenland. Im Jahr 2015 wurden rd . 2,39 M io. EUR Zusatzmit­

tel an  519 anspruchsberechtigte Gemeinden ausbezah lt. 

Überstieg h ingegen der in  der Obervertei lung zugewiesene Länderantei l  den Be­

darf der Gemeinden auf Zusatzmittel, konnten die Länder die verbleibenden Fi­

nanzzuweisungsmittel nach eigenen Richtl inien vertei len, z.B. Tirol .  
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Die folgende Tabel le  13 zeigt dieses unterschied l iche Verhältnis von Bedarf und zu­

gewiesenen M itteln in den einzelnen Ländern: 

Tabelle 13: Ober- und Unterverteilung der Zusatzmittelj Jahr 2015 

95 35 215 40 ° 134' ° ° ° 519 

1,12 3,90 2,30 13,07 ° 1,29 ° ° ° 2,37 

100,0 100,0 100,0 99,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

Restbetrag für Vertei-
lung nach e igenen 0,0 0,0 0,0 4,5 250,1 0,0 337,3 175,5 824,9 1.592,4 
Richtlinien 
Rundungsdifferenzen möglich 

1 Berechnungsgrundlage für die Ansprüche waren 209 Gemeinden vor deren Zusammenlegung. 

Quellen: BMF; RH 

So belief sich der Bedarf im Burgenland auf das rd . 36-Fache der zugewiesenen 

M ittel, in  der Steiermark auf das rd . 2D-Fache. Demgegenüber bestand in  Sa lzburg, 

Tirol und Vorarlberg kein Bedarf der Gemeinden, die gesamten Zusatzmittel konn­

ten sohin nach den Richtl in ien der Länder an die Gemeinden dieser Länder verteilt 

werden; dies, obwohl d iese Gemeinden im Bundesdurchschn itt bereits eine hö­

here Finanzkraft aufwiesen .  

Durch d ie  Obervertei lung der Zusatzmittel ausschl ießl ich nach der  Volkszah l  und 

ohne Berücksichtigung des Bedarfs konnte in  einigen Ländern der Bedarf der Ge­

meinden nur  zu einem geringen Tei l  gedeckt werden, z .B .  im Burgenland, in  N ieder­

österreich und in der Steiermark. Obwohl in den Ländern Sa lzburg, Tirel und Vor­

arlberg kein Bedarf der Gemeinden an Zusatzmitteln bestand, erhielten diese in der 

Obervertei lung nach der Volkszah l  Mittel zugewiesen .  

Der VfGH38 hatte bei dem vergleichbaren Sachverhalt des 1.  Vertei lungsdurchgangs 

nach dem Finanzbedarf entschieden, dass eine Obervertei lung aussch l ießl ich nach 

38 Erkenntnis des VfGH vom 27. Juni 1991, GZ G158/9i, G159/9i, G iGO/9i, G iGi/9i und GiG2/9i, wonach 
die länderweise Vorverteilung ausschließlich nach der Volkszahl ohne Berücksichtigung des Bedarfs der 
Gemeinden dem Recht auf Gleichbehandlung aller Gemeinden - unabhängig davon, in welchem Bundes­
land sie liegen - nicht entsprach. 
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14.2 

der Volkszah l ohne zusätzl iche Berücksichtigung des Finanzbedarfs der Gemeinden 

n icht dem Gleichheitssatz entsprach. Nach Ansicht des VfGH sol lte durch die Ver­

tei l ungsparameter sichergestellt werden, dass Gemeinden bei gleicher Erfü l lung 

der Voraussetzungen auch in  gleichem Maße ihren F inanzbedarf erhielten, unab­

hängig davon, in welchem Bundesland sie lagen. 

(4) Restl iche Verte i lungsvorgänge: 

Die restl ichen Vertei lungsvorgänge (Vorwegantei l  für Gemeindefusionen und -ko­

operationen und a l lfä l l iger 2. und 3. Vertei lungsdurchgang) waren in Richtl inien der 

Länder näher zu regeln .  

Der  RH ste l lte zum wiederholten Ma le  kritisch fest, dass für die Vertei lung von ver­

hältnismäßig geringfügigen Tei lbeträgen der Finanzzuweisungsmittel auf die Län­

der komplexe Berechnungen erforderl ich waren (z.B. rd . 2,39 M io. EUR Zusatzmit­

tel an 519 Gemeinden).  Diese erhöhten die I ntransparenz der Rege lung des 

Gemeindekopfquotenausgleichs. 

Der RH empfah l  daher dem BMF  und den Ländern neuerl ich, im Zuge der Finanz­

ausgleichsreform auf e ine Vereinfachung der Berechnung der Finanzzuweisungs­

mittel h inzuwirken, um die Transparenz des F inanzkraftausgleichs zu erhöhen. 

Der RH ste l lte kritisch fest, dass der Schwel lenwert von 30.500 EUR für die Ermitt­

l ung des Finanzbedarfs der Gemeinden seit dem Jahr 1993 unverändert b l ieb, wo­

raus eine sukzessive Verschiebung der Vertei lungswirkungen zu Lasten der finanz­

schwächsten Gemeinden resultierte. Er kritisierte weiters, dass die Vertei lung der 

Zusatzmittel auf die Länder unabhängig vom Bedarf der Gemeinden aussch l ießlich 

nach der Volkszah l  erfolgte. Dies füh rte wiederum dazu, dass der Finanzbedarf der 

finanzschwächsten Gemeinden in  e inze lnen Ländern nur zu einem geringen Tei l  

gedeckt werden konnte (z.B. Burgenland) .  Demgegenüber erhielten auch jene Län­

der Zusatzmittel, deren Gemeinden im Bundesdurchschnitt finanzstärker waren 

und keinen Bedarf an Zusatzmitteln  aufwiesen (Sa lzburg, Tiral und Vora rl berg).  

Beide Umstände konnten die U nterschiede der F inanzkraft der Gemeinden im bun­

desweiten Vergleich erhöhen, was nach Ansicht des RH dem Ziel eines bundeswei­

ten Finanzkraftausgleichs widersprach.  

Der RH empfah l  daher dem BMF, konkrete Vertei lungswirkungen festzulegen und 

die Vertei lungsparameter entsprechend zu gestalten, u m  eine zielgerechte M itteI­

vertei lung im Zuge des angestrebten F inanzkraftausgleichs zu gewährleisten.  
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14.3 Laut Stel lungnahmen des BMF und des Landes Tirol seien die Finanzausgleichspart­

ner der Empfehlung des RH, auf eine Vereinfachung der Berechnung der F inanzzu­

weisungsmittel h inzuwirken, um damit die Transparenz des Finanzkraftausgleichs 

zu erhöhen, mit dem FAG 2017 nachgekommen. Das BMF führte dazu weiters aus, 

dass die Anregung des RH, die Vertei lungswirkungen festzulegen, im Hinbl ick auf 

die Neukonzeption des Finanzkraftausgleichs für den Bund a ls h infä l l ig anzusehen 

sei . Aufgrund der Konzentration des gemeindeweisen F inanzkraftausgleichs auf 

den landesinternen Finanzausgleich seien die angestrebten Vertei lungswirkungen 

von den Ländern im Rah men der Vertei lung der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmit­

tel festzu legen.  

Abwicklung der Finanzzuweisungen in den Ländern 

Richtl inien der Länder 

15.1 (1 )  Die Länder hatten in eigenen Richtl in ien 

- einen zeitl ich befristeten Vorwegantei l  fü r Gemeindefusionen und -kooperatio­

nen vorzusehen ( im Gesetz war die M indesthöhe je Gemeindefusion gestaffelt 

für die ersten vier Jahre festgelegt), 

- im Fal le von verfügbaren Mitteln den 2. Vertei lungsdurchgang zu regeln und 

- im Fal le von weiteren verfügbaren Mitteln einen 3. Vertei lungsdurchgang zu regeln. 

(2) § 21 FAG 2008 enthielt für die in den Richtl inien der Länder geregelten Verteilungs­

vorgänge keine ausdrücklichen Bestimmungen hinsichtlich a l lfä l l iger Anrechnungen auf 

die Finanzkraft, heranzuziehender Einwohnerzah len und der Bildung von Größenklas­

sen, wodurch eine bundeseinheitliche Auslegung und Umsetzung erschwert waren. 

(3)  Zu r Erleichterung der Auslegung und einheitl ichen Handhabung der Bestim­

mungen erließ das BMF bei der Einführung des Gemeinde-Kopfquotenausgleichs 

mit dem FAG 1985 eine Richtl in ie zur Durchführung der F inanzzuweisungen gemäß 

§ 21 FAG 1985.39 Das BMF  bestätigte zuletzt mit Rundschreiben vom 25. Ap­

ril 200840 seine Rechtsansicht zu den Richtl inien der Länder und gab Überlegungen 

zu deren Gesta ltung bekannt, u .a .  zu 

39 "Erste Richtlinie zur Durchführung des FAG 1985; Finanzzuweisungen gemäß § 21 vom 25. April 1985; 
GZ 62 2115/34-1 1/11/85" samt Ergänzung zu dieser Richtlinie "Erste Richtlinie zur Durchführung des 
FAG 1985; Finanzzuweisungen gemäß § 21; erste Ergänzung vom 18. Juni 1985; GZ 61 2110/6-1 1/11/85" 

40 GZ BMF-111112/0082-11/3/2008, Schreiben vom 25. April 2008 zu § 21 FAG 2008: Richtlinien der Länder 
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a) einer Anrechnung von Finanzzuweisungen auf d ie F inanzkraft; 

b )  der Bi ldung von Gemeindegrößenklassen; 

c) den heranzuziehenden Einwohnerzahlen. 

ad a) Anrechnung von Finanzzuweisungen auf die Finanzkraft 

- Für den 2. und 3. Vertei lungsdurchgang und die Vorwegante i le nach den Richt­

l in ien der Länder fanden sich im FAG 2008 keine ausdrücklichen Bestimmungen 

zur Anrechnung vorangehender Vertei lungsvorgänge auf die Finanzkraft der Ge­

meinden. 

- Nach Ansicht des BMF konnte im 2. Vertei lungsdurchgang nur  mehr eine nach 

den bereits zuvor auf Basis der F inanzkraft verteilten Finanzzuweisungen ver­

bleibende Differenz zwischen F inanzkraft und F inanzbedarf gesch lossen wer­

den, d .h .  vorangehende F inanzzuweisungen auf Basis der F inanzkraft wären 

anzurechnen, Vorwegantei le hingegen nicht. 

- Die Richtl inien der überprüften Länder sahen entgegen der Rechtsmeinung des BMF 

auch eine Anrechnung der Vorweganteile für Gemeindefusionen und Kooperatio­

nen41 (Steiermark) bzw. keine Anrechnung der Zusatzmittel (Sa lzburg und Tirel) vor. 

ad b) Größenklassen 

�" l " ""l!t, ' -f '!1 � .  .,. 
.. ! .'. ·1'il1· j .  '. 

- Mit der Anwendung des abgestuften Bevölkerungssch lüssels  ging das FAG 2008 

davon aus, dass einwohnerstärkere Gemeinden mehr M ittel für ihre Aufgaben­

erfü l lung benötigten.42 Für die vom Bund ermittelten Vertei lungsvorgänge sah 

das FAG 2008 daher die Bi ldung von Größenklassen vor. Für den 2.  Vertei lungs­

durchgang war eine Berücksichtigung von Gemeindegrößenklassen bei der Be­

rechnung des Landesdurchschnitts im FAG 2008 nicht ausdrücklich festgelegt. 

- Nach Rechtsansicht des BMF konnte die Beu rtei lung, ob eine Gemeinde finanz­

stark oder finanzschwach war, immer nur im Vergleich mit Gemeinden dersel­

ben Größenklasse erfolgen. Demzufolge hatten die Länder auch im 2.  Vertei­

lungsdurchgang einen Landesdurchschn itt je  Größenklasse zu bi lden. 

- Von den überprüften Ländern bi ldete das Land Tirel fü r den 2 .  Verte i lungs­

durchgang Größenklassen von Gemeinden (siehe TZ 28), die Länder Sa lzburg 

(siehe TZ 23) und Steiermark (siehe TZ 25) n icht. 

41 die ohne Berücksichtigung der Finanzkraft verteilt wurden 
42 siehe den Bericht des RH "Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich" (Reihe Bund 2016/4) 
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ad c) Einwohnerzahlen 

- Im FAG 2008 war die Ermittlung von Größenklassen nach der Vol kszah l43 (§ 9 

Abs. 9 FAG 2008) vorgesehen. Das BMF bzw. die Statistik Austria zogen bei den 

von ihnen berechneten Vertei lungsvorgängen die Einwohnerzahlen des viertvo­

rangegangenen Jahres und somit jene, die auch den Gemeindegebarungsdaten 

des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde lagen, heran.  Für die Vertei lung 

durch die Länder sollten bei der Ermittlung des Landesdurchschnitts die letzten 

verfügbaren Rechnungsunterlagen herangezogen werden. 

- Nach Ansicht des BMF waren auch für den 2. Vertei lungsdurchgang die Einwoh­

nerzahlen des Jahres aussch laggebend, das für die Gemeindegebarungsdaten 

herangezogen wurde. Dadurch sol lte nach Rechtsansicht des BMF44 sicherge­

stellt werden, dass es durch die Finanzzuweisungen zu keiner Konterkarierung 

der Vertei lung der Ertragsantei le kam, die ebenfa l ls auf den Einwohnerzahlen 

des viertvorangegangenen Jahres aufsetzte. 

- Das Land Salzburg verwendete für die Vertei lung nach eigenen Richtl inien die 

Bevölkerungszahlen des zweitvorangegangenen Jahres, die Steiermark und Tirol 

die des viertvorangegangenen Jahres. 

Die folgende Tabel le gibt zusammenfassend einen Überblick über die Rahmenbe­

d ingungen gemäß § 21 FAG 2008, die Rechtsansicht des BMF gemäß Rundschrei­

ben und die Umsetzung in  den Richtl i nien der Länder Salzburg, Steiermark und 

Tirol: 

43 Die Volkszah l  bestimmte sich gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008 nach dem von der Statistik Austria festgestellten 
Ergebnis der Wohnbevölkerung zum Stichtag 31. Oktober des zweitvorangegangenen Jahres (t-2). 

44 vgl. Rundschreiben des BMF GZ BMF-111112/0082-11/3/2008 
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Tabelle 14: Richtlinien der Länder 

Rundschreiben Richtlinien der Länder 
Regelungsinhalte § 21 FAG 2008 

BMF 

2. Verteilungsdurchgang 

Voraussetzungen für Finanzkraft unter Finanzkraft unter - Finanzkraft unter Gemeindekopfquote 
Finanzzuweisung Landesdurchschnitt Landesdurchschnitt 900.000 EUR unter 90 % der Lan-

(1. Schritt) desdurchschnitts-

- Gemeindekopfquote kopfquote 

unter 74 % der Lan-
desdurchschnitts-
kopfquote 
(2. Schritt) 

Gemeindegrößen- keine ausdrückli- erforderlich nicht vorgesehen nicht vorgesehen 
klassen chen Vorgaben' 

Einwohnerzahlen letzte verfügbare viertvorangegange- zweitvorangegange- viertvorangegange-
Rechnungsunterla- nes Jahr (t-4) nes Jahr (t-2) nes Jahr (t-4) 
gen 

Anrechnung ande- keine ausdrück Ii- Anrechnung 1. Ver- 1. Schritt: keine An- Anrechnung 1. Ver-
rer Durchgänge auf chen Vorgaben' teilungsdurchgang, rechnung teilungsdurchgang 
die Finanzkraft Zusatzmittel, nach 2. Schritt: Anrechnung und Zusatzmittel 

der Finanzkraft ver- 1. Verteilungsdurch- Anrechnung Vorweg-
teilte Mittel des 16- gang und 1. Schritt anteile vorgesehen' 
Millionen-Euro-
Topfs 

keine Anrechnung 
Vorweganteile 

keine Anrechnung 
von Vorweganteilen 

3. Verteilungsdurchgang 

Voraussetzungen Verteilung des Rest- keine Vorgaben keine Regelung keine Regelung 
betrags nach Errei-
chen des Landes-
schnitts 

Vorweganteil 

Gemeindefusionen Vorweganteil ist Länder müssen in 10 % der Finanzzuwei- 10 % der Finanzzu-
vorzusehen Richtlinie Regelun- sungen für gesamten weisungen für ge-

gen treffen Vorweganteil reser- samten Vorwegan-
viert teil reserviert 

Höhe je Fusion gemäß Höhe je Fusion ge-
FAG 2008 mäß FAG 2008 

Gemeinde- Vorweganteil ist Länder müssen in 10 % der Finanzzuwei- 10 % der Finanzzu-
kooperationen vorzusehen (keine Richtlinie Regelun- sungen für gesamten weisungen für ge-

Mindesthöhe) gen treffen Vorweganteil reser- samten Vorwegan-
viert teil reserviert 

lS % der Investitions- 10.000 EUR Basisför-
kosten förderbar derung 

, Das FAG 2008 sah wörtlich eine Anhebung der Finanzkraft auf den landesdurchschnitt vor. 

, Das FAG sah wörtlich keine Anrechnung vor. 

Tiral 

R 
H 

Gemeindekopfquote 
unter Landesdurch-
schnittskopfquote 
der Größenklasse 

vorgesehen 

viertvorangegange-
nes Jahr (t-4) 

Anrechnung 1. Ver-
teilungsdurchgang 

keine Anrechnung 
Vorweganteile 

keine Regelung 

2,0 Mio. EUR für ge-
samten Vorwegan-
teil reserviert 

Höhe je Fusion ge-
mäß FAG 2008 

2,0 Mio. EUR für ge-
samten Vorwegan-
teil reserviert 

Förderung zwischen 
lS % und 20 % der 
Investitionskosten 

, Vorweganteile waren zwar gemäß Richtlinien anzurechnen, wurden aber in der Praxis nicht berücksichtigt; stattdessen wurden alle Mittel aus 
dem 16-Millionen-Euro-Topf angerechnet. 

Quellen: FAG 2008; Richtlinien der länder Salzburg, Steiermark und Tirel; RH 
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15.2 

15.3 

(4) Die gesetzlich vorgesehene M ittei lungspflicht der Länder über die M itteIvertei­

lung und der Richtl inien an den Bundesminister für F inanzen eröffnete dem BMF 

die Möglichkeit einer Kontrolle, ob die Länder die Richtl in ien im Einklang mit den 

bundesgesetzl ichen Vorschriften umsetzten. 

Das BMF überprüfte die übermittelten Richtl in ien nicht im Deta i l, sondern nahm 

d iese zur Kenntnis und veröffentlichte s ie auf der Website des BMF.45 Das BMF 

nahm mit den Ländern Salzburg und Steiermark, deren Richtl in ien in  einzelnen 

Punkten von der Rechtsmeinung des BMF abwichen, keinen Kontakt zur Abklärung 

dieser Abweichungen auf. 

Der RH hielt fest, dass es h insichtlich der Vertei lungskriterien Finanzkraft, Größen­

klassen und Einwohnerzahlen und bezüglich der Anrechnung zu einer unterschied­

l ichen Auslegung und Umsetzung durch die drei überprüften Länder Sa lzburg, Stei­

ermark und Tirol kam.  

Um eine einheitliche Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten, 

empfahl der RH dem BMF und den Ländern, auf eine KlarsteIlung im FAG hinzuwirken. 

Der RH stellte kritisch fest, dass das BMF  seine Kontrol lmögl ichkeiten über die Mit­

telvertei lung durch die Länder und deren Richtl in ien im überprüften Zeitraum n icht 

wahrnahm. 

Der RH empfah l  dem BMF, in  e inem verwaltungsökonomisch vertretbaren Umfang 

von der gesetz l ich eingeräumten Kontrol lmögl ichkeit Gebrauch zu machen, um ei­

nen dem FAG entsprechenden einheitl ichen Vol lzug der Vertei lung in  den Ländern 

sicherzustel len. 

Laut Ste l lungnahme des BMF sei die Anregung, die Vertei lungskriterien zwecks ein­

heitl ichen Vollzugs durch die länder im FAG klarzuste l len, im H inbl ick auf den Ent­

fa l l  des bisherigen § 21 FAG 2008 als h infäl l ig anzusehen. Weiters sei auch die Emp­

feh lung, das BMF solle in einem verwaltungsökonomisch vertretbaren Umfang die 

Mittelverte i lung durch die länder und deren Richtl in ien kontrol l ieren, im H inbl ick 

auf die Reform des Finanzausgleichs h infä l l ig. Ungeachtet dessen sei die Vol izie­

hung des § 21 FAG 2008 den ländern oblegen, und das BMF sei weder Aufsichtsbe­

hörde noch weisungsbefugt gewesen.  Das BMF habe deshalb und auch zur Vermei­

dung von Doppelgleisigkeiten die Vol lz iehung durch die Länder nicht im Deta i l  

kontrol l iert. Es  habe aber die jährl ichen Mittei lungen der länder über die MitteI­

verwendung dahingehend überprüft, ob al le vom Bund überwiesenen M ittel in  

Summe dargestel lt waren. 

45 https://www.bmf.gv.at/budget/finanzbeziehungen-zu-Iaendern-und-gemeinden/unterlagen-zum-
finanzausgleich.html#4_Rundschreiben (abgerufen am 6. Oktober 2016) 
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Finanzausgleich : F inanzzuweisungen laut § 2 1  FAG 

R 
H 

16.1 

16.2 

16.3 

( 1 )  In den Ländern Sa lzburg und Steiermark war die F inanzkraft auch bei den Be­

darfszuweisungen ein Vergabekriter ium, in Tirol spielte die F inanzkraft bei den Be­

darfszuweisungen h ingegen ke ine Rol le. Die Anrechnung einer Finanzzuweisung 

gemäß § 21  FAG 2008 bei der Berechnung der Finanzkraft für die Bedarfszuweisun­

gen war nur in  den Richtl inien des Landes Sa lzburg ausdrücklich vorgesehen. 

(2)  Das Land Steiermark sah finanzkraftabhängige Zu- und Absch läge zu Projektför­

derungen vor. Dabei berücksichtigte das Land nicht, ob d ie Finanzkraft bereits 

durch F inanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 angehoben worden war. Das 

führte dazu, dass im Jahr 2013 rd . 36 % der Gemeinden zu Lasten anderer  Gemein­

den Finanzkraft-Zusch läge aus Bedarfszuweisungen erhielten, obwohl  ihre F inanz­

kraft tatsächl ich bereits über dem förderrelevanten Prozentsatz lag. 

Der RH h ielt kritisch fest, dass das Land Steiermark bei der finanzkraftabhängigen 

Vertei l ung der Gemeindebedarfszuweisungen eine bereits erfolgte Finanzkraftstär­

kung einer Gemeinde durch F inanzzuweisungen n icht berücksichtigte. Das führte 

dazu, dass bei rd . 36 % der Gemeinden die Finanzkraft zu Lasten anderer Gemein­

den zweifach angehoben wurde. 

Der RH empfah l  daher dem Land Steiermark, bei der Berechnung der F inanzkraft 

für Bedarfszuweisungen die Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 durch An­

rechnung zu berücksichtigen.  

Laut Stel l ungnahme des Landes Steiermark werde der Empfeh lung des RH insoweit 

entsprochen, als in den in Überarbeitung befind l ichen Richtl in ien fü r die Vergabe 

von Bedarfszuweisungen die Verwendung der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 

zur Unterstützung strukturschwacher Gemeinden sowie a l lenfa l l s  für einen landes­

internen Finanzausgleich zwischen den Gemeinden unter Bedachtnahme auf wei­

tere landesrechtl iche F inanzkraftregelungen, etwa für finanzschwache Gemeinden 

gemäß § 12 Abs. 5 FAG 2017, berücksichtigt werde. 
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Finanzausgleich : F inanzzuweisungen laut § 21 FAG 

Verteilung der Finanzzuweisungen 

R 
H 

17.1 (1 )  Das Jahr  2015 war für einen Vergleich der drei überprüften Länder h insichtlich 

der in  den einzelnen Vertei lungsvorgängen vertei lten Mittel n icht repräsentativ, da 

das Land Steiermark aufgrund der Gemeindestrukturreform einmal ig 

- Ertragsantei le in Höhe von 15,24 M io. EUR zugunsten der Vorwegantei le um­

schichtete, 

- die Mittel im 1. Vertei lungsdurchgang kürzte und 

- keine Mittel für einen 2. Vertei lungsdurchgang mehr zur Verfügung hatte. 

Der RH ste l lt daher die Vertei lungsvorgänge n icht nur für das Jahr 2015 (siehe Ta­

bel le 15) dar, sondern auch für das Jahr 2014 (siehe Tabel le  16). 

(2)  Die fo lgende Tabelle zeigt die Beträge aus den fünf Vertei l ungsvorgängen i n  der 

Untervertei lung der drei überprüften Länder im Jahr 2015 : 

Tabelle 15: Unterverteilung in den ländern Salzburg, Steiermark, Tirolj Jahr 2015 

I Sa lzburg I Steiermark 

Anzah l  
Gemeinden insgesamt 119 287 
davon 

erhielten Finanzzuweisungen 4 7  214 

Mittelherkunft in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % 

1. Verteilungsdurchgang 0,15 1,7 11,19 30,8 
Zusatzmittel 0,00 0,0 0,57 1,6 
16-Millionen-Euro-Topf 1,94 20,8 4,32 11,9 
Vorweganteile 0,101 1,1 20,282 55,8 
2. Verteilungsdurchgang 7,13 76,5 0,00 0,0 
Summe Finanzzuweisungen 9,32 100,0 36,362 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 Die Vorweganteile für die Gemeindekooperation Bürmoos wurden 2015 tatsächlich nicht ausbezahlt. 

2 einschließlich Ertragsanteile in der Höhe von 15,24 Mio. EUR 

I Tirol 

279 

189 

in Mio. EUR 

0,49 
0,00 
1,61 
0,25 
9,22 

11,56 

in % 

4,2 
0,0 

13,9 
2,2 

79,7 
100,0 

Quellen: Länder Salzburg, Steiermark und Tirel; RH 

. 
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Finanzausgleich: F inanzzuweisungen laut § 21 FAG H 

Im  Jahr 2015 

beanspruchte der F inanzbedarf der im Bundesdurchschnitt vergleichsweise 

finanzschwächeren Gemeinden für den 1. Verte i lungsdurchgang im Land Steier­

mark rd . 30,8 % der gesamten Finanzzuweisungen, in den Ländern Sa lzburg und 

Tirol jewei ls weniger als 5 ,0 %; 

- zah lte das Land Steiermark rd . 570.000 EUR Zusatzmittel an die finanzschwächs­

ten Gemeinden aus, in den Ländern Sa lzburg und Tirol gab es keine Gemeinden 

mit Anspruch auf Zusatzmittel; 

- verwendete die Steiermark mehr a ls die Hä lfte der gesamten Finanzzuweisun­

gen (55,8 %) für Vorwegantei le, Salzburg und Tirol l,l % bzw. 2,2 %; 

- erhielten Gemeinden mit über 10.000 EW aus dem 16-Mi l l ionen-Euro-Topf im 

Land Sa lzburg über 20 % der gesamten Finanzzuweisungsmittel des Landes, i n  

der  Steiermark und  in  Tirol rd . 12 % und  rd . 14  %; 

- führte die Steiermark keinen 2. Vertei lungsdurchgang durch; den Ländern Salz­

burg und Tirol standen dafür noch 76,5 % bzw. 79,7 % der Mittel zur Verfügung. 

(3)  Die folgende Tabelle zeigt d ie Beträge aus den fünf Vertei lungsvorgängen in  der 

U ntervertei l ung der drei überprüften Länder im Jahr  2014: 

Tabelle 16: Unterverteilung in den ländern Salzburg, Steiermark, Tirol; Jahr 2014 

I Salzburg I Steiermark I Tirol 

Anzahl  

Gemeinden i nsgesamt 119 539 279 

davan 

erhielten Finanzzuweisungen 46 359 186 

Mittelherkunft in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % 

1. Vertei lungsdurchgang 0,1 1  1,2 1 1,16 54,3 0,50 4,4 

Zusatzmittel 0,00 0,0 0,57 2,8 0,001 0,0 

16-Mil l ionen-Euro-Topf 1,98 21,7 4,24 20,6 1,61 14,4 

2.  Verteilungsdurchgang 6,97 76,3 4,36 2 1,2 8,62 76,7 

Vorweganteile 0,08 0,8 0,21 1,0 0,50 4,5 

Summe Finanzzuweisungen 9,14 100,0 20,53 100,0 11,23 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 Zustehende Zusatzmittel in Höhe von 4.990 EUR wurden nicht ausbezahlt. 

Quellen: Länder Salzburg, Steiermark und Tirol; BMF; RH 
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Finanzausgleich: Finanzzuweisungen laut § 21 FAG H 

17.2 

17.3 

Im Jahr 2014 

- beanspruchte der F inanzbedarf der im Bundesdurchschn itt vergleichsweise 

finanzschwächeren Gemeinden für den 1. Vertei lungsdurchgang im Land Steier­

mark mehr als die Hälfte (54,3 %) der gesamten Finanzzuweisungen, in den Län­

dern Salzburg und Tirol jeweils weniger a ls 5,0 %; 

- zah lte das Land Steiermark rd . 570.000 EUR Zusatzmittel an die finanzschwächs­

ten Gemeinden aus, die Länder Sa lzburg und Tirol46 vertei lten keine Zusatzmit­

tel; 

- wendeten a l le drei Länder fü r die Förderung von Gemeindefusionen und 

-kooperationen weniger als 5,0 % der Finanzzuweisungen auf; 

- erhielten Gemeinden mit über 10.000 EW aus dem 16-Mil l ionen-Euro-Topf in  

den Ländern Salzburg und Steiermark jewei ls über 20 % (rd .  22 % bzw. rd . 21 %) 

der gesamten Finanzzuweisungsmittel, in  Tirol rd . 14 %; 

- standen dem Land Steiermark für den 2. Vertei lungsdurchgang 21,2 %, den Län­

dern Salzburg und Tirol 76,3 % bzw. 76,7 % der Mittel zur Verfügung. 

Der RH hielt fest, dass das Land Steiermark im Jahr 2014 mehr als die Hä lfte (57,1 %) 

der gesamten Finanzzuweisungen für die im Bundesdurchschnitt finanzschwächs­

ten Gemeinden aufwenden musste (1 .  Vertei lungsdurchgang und Zusatzmittel ), 

während die Länder Sa lzburg und Tirol jeweils weniger a ls 5,0 % dafür benötigten .  

Dadurch verblieben den Ländern Salzburg und Tirol  mehr a ls  drei Viertel der Fi­

nanzzuweisungsmittel zur Vertei lung nach eigenen Richtl in ien.  Dies konnte nach 

Ansicht des RH dazu beitragen, die Finanzkraftunterschiede der Gemeinden im 

bundesweiten Vergleich sogar zu erhöhen. 

Der RH empfah l  daher dem BMF und den Ländern neuerl ich, die festgelegten Ver­

te i lungsparameter h insichtlich ihrer Verte i lungswirkung zu eva lu ieren, um eine 

zielgerechte M ittelvertei lung im Zuge des angestrebten Finanzkraftausgleichs zu 

gewährleisten .  

Laut Ste l lungnahme des BMF  sei d ie Anregung des RH im H inblick auf  d ie Neukon­

zeption des Finanzkraftausgleichs für den Bund a ls h infä ll ig anzusehen. Aufgrund 

der Konzentration des gemeindeweisen Finanzkraftausgleichs auf den landesinter­

nen Finanzausgleich seien die angestrebten Vertei lungswirkungen von den Ländern 

im Rahmen der Vertei lung der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel festzulegen. 

46 In Tirol hatte eine Gemeinde einen Anspruch auf Zusatzmittel, den das Land irrtümlich nicht berücksich­
tigte. 

, ", :'. ,  
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Finanzausgleich : Finanzzuweisungen laut § 21  FAG H 

Verteilungswirkungen der Finanzzuweisungen 

18.1 

Größenklassen 

bis 2.S00 EW 

2.501 EW bis 

10.000 EW 

10.001 EW bis 

20.000 EW 

20.001 EW bis 

50.000 EW 

über 50.000 EW 

Summe bzw. 

Durchschnitt 

( 1 )  Durch die Gemeindestrukturreform47 verringerte sich die Anzah l  der steiermär­

kischen Gemeinden im überprüften Zeitraum von 542 auf 287. G leichzeitig änderte 

sich auch die Vertei lung der Gemeinden nach Größenklassen wesentl ich. E ine Be­

u rte i lung der konkreten Verte i lungswirkungen in der neuen Gemeindestruktur 

kann erst nach Abwicklung der mehrjährigen Fusionsprämien und der Rückführun­

gen der Ertragsanteile im Land Steiermark vorgenommen werden. 

(2)  Für einen Ländervergleich ste l lt der RH d ie Finanzzuweisungen nach Größen­

klassen sowohl für das Jahr  2015 (siehe Tabel le 17) als auch für das Jahr  2014 

(siehe Tabel le 18) dar :  

Tabelle 17: Gemeindestruktur und Finanzzuweisungen der Länder Salzburg, Steiermark, Tirol; 

Jahr 2015 

Salzburg Steiermark 

Gemeinden Gemeinden Gem eind en 
Anteil an Zuwe i- Anteil an Zuwei- Anteil an 

(davon mit 
Zuwei-

(davon mit 
sung je Finanzzu-

(davon mit 
sung je Finanzzu- sung je Finanzzu-

Zuweisun- Zuweisun- Zuwe isun-
EW' weisungen EW' weisungen 

gen) 
EW' weisungen 

gen) gen) 

Anzahl in EUR in % Anzahl in EUR in % Anzahl in EUR in % 

55 (33) 122,81 51,1 157 (103) 48,86 22,7 207 (142) 27,71 35,8 

57 (12) 57,70 28,1 116 (98) 48,36 56,4 65 (44) 29,64 46,2 

5 (1) 0,93 0,2 11 (11) 25,40 9,1 6 (2) 17,85 4,3 

1 (0) 0,00 0,0 2 (1) 5,61 0,4 0 (0) 0,00 0,0 

1 (1) 13,12 20,6 1 (1) 15,85 11,4 1 (1) 13,25 13,7 

119 (47) 37,60 100,0 287 (214) 36,05 100,0 279 (189) 24,24 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

, in Gemeinden mit Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 

Quellen: Länder Salzburg, Steiermark und Tirol; RH 

47 drei Fusionen im Jahr 2013, die restlichen Fusionen im Jahr  2015 
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Größenklassen I 

bis 2.S00 EW 

2.501 EW bis 

10.000 EW 

10.001 EW bis 

20.000 EW 

20.001 EW bis 

50.000 EW 

über 50.000 EW 

Summe bzw. 

Durchschnitt 

Im Jahr 2015 

- hatten in den Ländern Steiermark und Tirol mehr a ls die Hä lfte der Gemeinden 

(54,7 % bzw. 74,2 %) weniger als 2.500 EW, im Land Sa lzburg 46,2 %; 

- erhielten die kleinsten Gemeinden mit bis zu 2.500 EW im Land Salzburg 

122,81 EUR je EW bzw. 51,1 % der gesamten Finanzzuweisungen und profitier­

ten damit wesentlich höher von Finanzzuweisungen als Gemeinden derselben 

Größenklasse in  der Steiermark (48,86 EUR je EW bzw. 22,7 % der gesamten 

F inanzzuweisungen) und Tirol (27,71 EUR je EW bzw. 35,8 % der gesamten 

Finanzzuweisungen); 

- war der Antei l  der Gemeinden mit 10.001 bis 50.000 EW mit rd . 93 Cent je EW 

bzw. 0,2 % der gesamten Finanzzuweisungen im Land Sa lzburg am geringsten; 

in der Steiermark erhielten diese Größenklassen 25,40 EUR je EW (10.001 bis 

20.000 EW) sowie 5,61 EUR je EW (20.001 bis 50.000 EW), in  Tiro1 17,85 EUR je 

EW (10.001 bis 20.000 EW); 

- überwies das Land Steiermark an Gemeinden mit über 50.000 EW Finanzzuwei­

sungen in  der Höhe von rd . 16 EUR je EW (11,4 %), in  den Ländern Sa lzburg und 

Tirol waren es rd . 13 EUR (13,12 EUR je EW bzw. 13,25 EUR je EW). 

Tabelle 18: Gemeindestruktur und Finanzzuweisungen der Länder Salzburg, Steiermark, Tirol; 

Jahr 2014 

Salzburg I Steiermark I Tirol 

Gemeinden Gemeinden Gemeinden 

(davon mit 
Zuwei- Anteil an 

(davon mit 
Zuwei- Anteil an 

(davon mit 
Zuwei- Anteil an 

sungje Finanzzu- sung je Finanzzu- sung je Finanzzu-
Zuweisun- Zuweisun- Zuweisun-

gen) 
EW' weisungen EW' weisungen 

gen) 
EW' weisungen 

gen) 

Anzahl in EUR in % Anzahl in EUR in % Anzahl in EUR in % 

S5 (32) 126,21 53,1 452 (315) 39,29 61,9 206 (138) 24,94 32,3 

57 (12) 53,01 25,2 81 (40) 22,88 15,2 66 (45) 30,28 49,4 

5 (1) 1,40 0,2 3 (3) 14,79 2,6 6 (2) 16,93 4,2 

1 (0) 0,00 0,0 2 (0) 0,00 0,0 0 (0) 0,00 0,0 

1 (1) 13,37 21,4 1 (1) 16,05 20,3 1 (1) 13,25 14,1 

119 (46) 37,17 100,0 539 (359) 27,16 100,0 279 (186) 23,59 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

1 in Gemeinden mit Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 

Quellen: Länder Salzburg, Steiermark und TIrol; RH 
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- hatten in den Ländern Steiermark und Tiral mehr als zwei Drittel der Gemeinden 

(83,9 % bzw. 73,8 %) weniger als 2.500 EW, im Land Sa lzburg 46,2 %; 

- erhielten die kleinsten Gemeinden mit bis zu 2.500 EW im Land Sa lzburg 126,21 EUR 

je EW bzw. 53,1 % der gesamten Finanzzuweisungen und prafitierten damit pra Kopf 

wesentlich höhervon Finanzzuweisungen als Gemeinden derselben Größenklasse in 

der Steiermark (39,29 EUR je EW bzw. 61,9 % der gesamten Finanzzuweisungen) 

und Tirol (24,94 EUR je EW bzw. 32,3 % der gesamten Finanzzuweisungen); 

- war der Antei l  der Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 EW mit rd . 1,40 EUR je EW 

bzw. 0,2 % der gesamten Finanzzuweisungen im Land Salzburg am geringsten, in 

der Steiermark erh ielt d iese Größenklasse h ingegen 14,79 EUR je EW bzw. 2,6 % 

der gesamten Finanzzuweisungen und in Tiral 16,93 EUR je EW bzw. 4,2 % der 

gesamten Finanzzuweisungen; 

- erhielten Gemeinden mit 20.001 bis 50.000 EW i n  keinem der drei überprüften 

Länder Finanzzuweisungen; 

- überwies das Land Steiermark an  Gemeinden mit über 50.000 EW Finanzzuwei­

sungen in  der Höhe von rd . 16 EUR  je EW, in den Ländern Sa lzburg und Tiral 

waren es rd . 13 EUR ( 13,37 EUR bzw. 13,25 EUR) je EW. 

(3) Im Land Salzburg, das von den drei überprüften Ländern den geringsten Anteil an 

Gemeinden der kleinsten Größenklasse aufwies, erhielten diese Gemeinden im 

Jahr 2015 mehr als die Hälfte der Finanzzuweisungsmittel, während Gemeinden der 

gleichen Größenklasse in Tiral rund ein Drittel und in der Steiermark rund ein Viertel der 

Finanzzuweisungsmittel erhielten. Die daraus resultierenden Finanzzuweisungen pra 

Kopf in den kleinsten Gemeinden waren in Sa lzburg mehr als fünf Mal so hoch wie in 

Tiral und mehr als drei Mal so hoch wie in  der Steiermark. Grund für diese vergleichs­

weise hohen Finanzzuweisungen an kleinste Gemeinden war insbesondere die unter­

schiedliche Gesta ltung der Richtl inien. Unter anderem sahen die Richtlinien im Land 

Salzburg keine Bi ldung von Größenklassen vor, weshalb kleinste Gemeinden gemessen 

am Landesdurchschnitt überdurchschnittlich profitierten. 

Dem Land Steiermark, das ebenfal ls keine Bildung von Größenklassen in  den Richtl inien 

vorsah, verbl ieben im Jahr 2015 keine Mittel zur Verteilung nach diesen Richtlinien. 

Auch im Jahr 2014 verblieb dem Land Steiermark mit rd. 21 % der gesamten Finanzzu­

weisungsmittel ein vergleichsweise geringerer Anteil im Unterschied zu Salzburg mit 

rd. 76 % für die Verteilung nach Richtlinien (siehe TZ 17); die fehlende Größenklassen­

bildung wirkte sich im Land Steiermark daher nicht aus (im Jahr 2015) bzw. fiel nicht so 

ins Gewicht (im Jahr 2014). 
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18.2 

18.3 

18.4 

Der RH stellte kritisch fest, dass das Land Salzburg im Vergleich zu den Ländern Steier­

mark und Tirol zwar den geringsten Anteil an Gemeinden mit weniger a ls 2.500 EW 

aufwies, diesen aber mit rd. 123 EUR je EW im Jahr 2015 vergleichsweise deutlich hö­

here Finanzzuweisungen pro Kopf zur Verfügung standen als den Gemeinden in den 

Ländern Steiermark und Tirol (rd. 49 EUR bzw. 36 EUR je EW). Dies resultierte nach An­

sicht des RH aus der Gestaltung der Richtl inien des Landes Sa lzburg, die unter anderem 

keine Bi ldung von Größenklassen vorsahen, sodass die kleinsten Gemeinden gemessen 

am Landesdurchschnitt al ler Gemeinden in Sa lzburg überdurchschnittlich profitierten. 

Dies führte letztlich dazu, dass im Land Salzburg Gemeinden mit bis zu 2.500 EW nach 

den Finanzzuweisungen über eine höhere Finanzkraft verfügten als Gemeinden der 

nächsten Größenklasse (siehe TZ 23). Für den RH war weder aus dem Regelungsinhalt 

des § 21 FAG 2008 noch aus den Richtlinien des Landes Salzburg eine sachliche Recht­

fertigung dafür abzuleiten, dass kleinste Gemeinden im Rahmen des Finanzkraftaus­

gleichs im Ergebnis besser gestellt werden sollten als die nächste Größenklasse. 

Der RH empfah l  daher dem Land Sa lzburg, die angestrebten Vertei lungswirkungen 

für die Finanzzuweisungen im Einklang mit dem FAG festzulegen und die Richtl in ien 

des Landes entsprechend zu gesta lten (siehe TZ 23). 

Laut Stel lungnahme des Landes Sa lzburg hätten kleine Gemeinden grundsätzl ich 

d ieselben Aufgaben an Kern-Infrastruktur zu bewältigen wie große Gemeinden, 

d ies jedoch unter vielfach erschwerten geografischen und wirtschaftlichen Bedin­

gungen.  Durch die Bi ldung von Größenklassen hätten Gemeinden aus den südl i­

chen Landestei len erhebl iche Nachtei le erl itten, wesha lb  die Bi ldung von Größen­

klassen fü r das Bundesland Sa lzburg als n icht s innvol l  erachtet worden sei. 

Der RH wies darauf h in, dass aufgrund der Reform des Finanzausgleichs keine Richt­

l inien mehr für die Vertei lung der Finanzzuweisungen nach § 21 Abs. 10 FAG 2008 

zu erlassen sind, sodass die Empfehlung des RH, diese Richtl in ien im Einklang mit 

dem FAG festzu legen, als gegenstandslos zu betrachten war. 

Für den überprüften Zeitraum hielt der RH seinen Standpunkt aufrecht, dass weder 

dem FAG noch den Richtlinien des Landes Salzburg eine sachliche Rechtfertigung dafür 

zu entnehmen war, dass Gemeinden mit bis zu 2.500 EW nach den Finanzzuweisungen 

über eine höhere Finanzkraft pro Kopf verfügten als Gemeinden der nächsten Größen­

klasse. Die Finanzzuweisungen nach § 21 FAG hatten a ls Sch lüsselzuweisungen die 

durchschnittliche Belastung der Gemeinden durch die ihnen obliegenden Pflichtaufga­

ben und ihre eigene Steuerkraft ohne Nachweis eines konkreten Bedarfs zu berücksich­

tigen. Zur Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Gemeinden z.B. aufgrund 

geografischer oder wirtschaftlicher Bedingungen standen dem Land die Mittel der Be­

darfszuweisungen zur Verfügung. 

I .  � 
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Verbuchung der Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008 

19.1 

19.2 

( 1 )  Die Länder Sa lzburg, Steiermark und Tirol verbuchten die F inanzzuweisungen 

einheitlich auf dem Ansatz 94148 (sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG) .49 

(2)  Für die Verbuchung der Finanzzuweisungen in den Voranschlägen und Rech­

nungsabsch l üssen der Gemeinden gaben die Länder eine Hausha ltsstel le  vor.50 Eine 

Auswertung der Gemeindehausha ltsdaten für d ie Rechnungsabsch lüsse der Ge­

meinden ergab, dass 

- im Land Sa lzburg bis auf eine Gemeinde (Rauris in den Jahren 2011 und 2012) 

a l le Gemeinden die vorgegebene Hausha ltsstel le  verwendeten und die F inanz­

zuweisungen in der richtigen Höhe verbuchten; 

- im Land Steiermark jährl ich zwischen fünf und zehn Gemeinden entweder zu­

sätz l iche Mittel auf der Haushaltsstel le  verbuchten oder, wie im Fa l l  von Mur­

feld im Jahr 2011 und Maierdorf im Jahr  2014, die Finanzzuweisungen n icht auf 

der vorgegebenen Hausha ltsstel le  verbuchten; 

- im Land Tiral a l le  Gemeinden51 d ie  vorgegebene Haushaltsstel le nutzten und die 

F inanzzuweisungen in der korrekten Höhe verbuchten. 

(3)  Die Länder Sa lzburg und Tiral (seit 2013) kontrol l ierten die korrekte Verbuchung 

der F inanzzuweisungen regelmäßig. Das Land Steiermark meldete d ie Höhe der 

Finanzzuweisungen den Bezirkshauptmannschaften und ermöglichte so eine Kont­

rol le  im Zuge der jährl ichen Rechnungsabschlussprüfung durch die Bezirkshaupt­

mannschaften .  Darüber hinaus nahm das Land Steiermark selbst keine Kontrol len 

der ordnungsgemäßen Verbuchung der Finanzzuweisungen vor. 

Der RH hielt fest, dass einzelne steiermärkische Gemeinden Finanzzuweisungen 

zum Tei l  nicht bzw. andere Mittel zusätzl ich auf die für F inanzzuweisungen vorgese­

hene Hausha ltsste l le verbuchten .  

48 Nach dem Ansatzverzeichnis für Länder und Gemeinden, Anlage 2 der Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen, mit der Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, der Ge­
meinden und von Gemeindeverbänden geregelt werden (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverord­
nung 1997 - VRV 1997) BGBI. Nr. 787/1996 Ld.g.F. 

49 Für das Land Salzburg lag zum Ende der Gebarungsüberprüfung der Rechnungsabschluss des Jahres 2015 
noch nicht vor. 

so Entsprechend dem Ansatz- und Postenverzeichnis für Gemeinden nach der VRV 1997 war dies in den über­
prüften Ländern die Haushaltsstel le 2/9410. 

51 Für einzelne Gemeinden lagen die Auswertungen der GHD 2015 noch nicht vor. 
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Er empfah l  dem Land Steiermark, die Rechnungsabschlüsse der Gemeinden h in­

sichtlich der ordnungsgemäßen Verbuchung der Finanzzuweisungen zu kontrol l ie­

ren, um eine einheitl iche, ordnungsgemäße Verbuchung der F inanzzuweisungen 

auf Gemeindeebene zu gewährleisten .  

Verfügbarkeit und Transparenz der Daten 

20.1 

20.2 

Das BMF veröffentlichte jährl ich auf seiner Website die von der Statistik Austria 

berechneten Finanzzuweisungen je Gemeinde für den 1. Vertei lungsdurchgang 

(§  21  Abs. 7 FAG 2008), die Zusatzmittel (§ 21  Abs. 8 FAG 2008) und die Vertei lung 

des 16-Mi l l ionen-Euro-Topfs (§ 21  Abs. 11 FAG 2008) .  Es hande lte sich dabei aber 

nicht zwingend um die von den Ländern an die Gemeinden tatsächlich ausbezahl­

ten M ittel, weil im Bedarfsfa l l  eine Kürzung des 1 .  Vertei lungsdurchgangs und der 

Zusatzmittel zugunsten des Vorwegantei ls für Gemeindefusionen und -kooperati­

onen durch die Länder möglich war.52 Dies war beispielsweise im Jahr 2015 in der 

Steiermark der Fa l l .  Darüber h inaus handelte es sich dabei nur um einen Tei l  der 

gesamten Finanzzuweisungsmittel .  N icht erfasst waren die F inanzzuweisungsmit­

tel, die nach den Richtl in ien der Länder vergeben wurden.  Die endgültige Vertei­

lung der gesamten Finanzzuweisungsmittel in  sämtlichen Vertei lungsvorgängen 

durch die Länder veröffentlichte das BMF nicht, obwohl die Länder über d iese eine 

M ittei lung an das BMF zu machen hatten.  

Der RH stellte kritisch fest, dass es sich be i  den vom BMF auf seiner Website veröf­

fentl ichten Daten über d ie F inanzzuweisungen gemäß § 21  FAG 2008 nur  um die 

von der Statistik Austria vorberechneten Daten für die bundeseinheitl ichen Vertei­

lungsvorgänge handelte. Diese stel lten nur einen Tei l  der gesamten Finanzzuwei­

sungsmittel an die Gemeinden dar und konnten von der tatsächl ichen Vertei lung 

durch die Länder abweichen. 

Nach Ansicht des RH waren die veröffentl ichten Daten geeignet, einen fa lschen 

Eindruck über die Höhe der an die einzelnen Gemeinden vertei lten Finanzzuwei­

sungsmittel zu erwecken. 

Der RH empfah l  daher dem BMF, in  Zukunft aus Gründen der Transparenz neben 

den von der Statistik Austria berechneten Werten einer Tei lsumme der F inanzzu­

weisungen auch die tatsäch l ich ausbezah lten Finanzzuweisungen auf seiner Web­

site zu veröffentlichen .  Zumindest sol lte bei den derzeit veröffentl ichten Daten ex­

pl izit darauf h ingewiesen werden, dass es sich bei d iesen Daten nur  um e inen 

Tei lbereich der Finanzzuweisungen handelt. 

52 § 21 Abs. 9 FAG 2008 
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20.3 

Salzburg 

Laut Stel lungnahme des BMF habe es zwischenzeitl ich auf der a ls  Service für Exper­

tinnen und Experten eingerichteten Seite "Unterlagen zum Finanzausgleich" die 

Unterlage zur F inanzkraft der Gemeinden u m  einen ausdrückl ichen H inweis er­

gänzt, dass die darin enthaltenen Zuschüsse gemäß § 21 FAG n icht auch die Zu­

schüsse gemäß den Länder-Richtl in ien nach Abs. 9 und Abs. 10 enthalten.  

Verteilung der Finanzzuweisungen in Salzburg 

21.1 (1 )  Dem Land Sa lzburg standen im Jahr 2015 insgesamt 9,32 Mio. EUR für F inanz­

zuweisungen an die Gemeinden zur Verfügung. Für eine Verte i lung nach den Richt­

l inien des Landes verblieben 7,23 M io. EUR, die das Land zum einen für Gemeinde­

kooperationen (rd. 100.000 EUR) und zum anderen für den 2. Vertei lungsdurchgang 

(7, 13 Mio. EUR) verwendete. 

Im überprüften Zeitraum stellte sich die M ittelvertei lung in den einzelnen Vertei­

lungsvorgängen wie folgt dar: 

Tabelle 19: Verteilung der Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG im land Salzburg 

in Mio. EUR; 2011 bis 2015 

Verteilungsvorgänge I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Summe 

in  Mio. EUR 

1. Verteilungsdurchgang 0,15 0,16 0,10 0,1 1  0,15 0,67 
Zusatzmittel - - - - - -

16-Mill ionen-Euro-Topf 2,03 2,02 1,99 1,98 1,94 9,96 
2. Verteilungsdurchgang 6,05 6,39 6,79 6,97 7,13 33,32 
Vorweganteil - - - 0,08 0,10' 0,18 

Summe 8,22 8,57 8,88 9,14 9,32 44,13 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 Der Betrag wurde 201S tatsächlich nicht ausbezahlt. 

Quellen: Land Salzburg; RH 

(2) Das FAG 2008 sah für die Auszah lung der Finanzzuweisungen an die Gemeinden 

eine Frist bis spätestens 15. August eines jeden Jahres vor. Im Jahr 2015 sagte das 

Land Sa lzburg der Gemeindekooperation Bürmoos eine Finanzzuweisung i n  der 

Höhe von 100.000 EUR zu. Die Auszah lung des Betrags knüpfte das Land Sa lzburg 

an die Vorlage von Rechnungen; den Richtl in ien war d iese Vorgabe n icht ausdrück­

l ich zu entnehmen. Nachdem die betreffende Gemeinde bis zum Ende des Jah-
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21.2 

21.3 

res 2015 keine Rechnung vorgelegt hatte, zah lte das Land Salzburg den zugesagten 

Vorwegantei l  n icht aus. 

Für den Fa l l ,  dass Vorwegantei le n icht zur Gänze ausgeschöpft wurden, waren sie 

den Mitteln  des 2.  Vertei lungsdurchgangs zuzuschlagen und innerhalb der festge­

legten Frist auszubezahlen. Das Land Salzburg reservierte die für die Gemeindeko­

operation zugesagten und n icht ausbezah lten Mitte l über das Ka lenderjahr h inaus 

und zah lte daher n icht die gesamten Finanzzuweisungsmittel bis 15. August an  die 

Gemeinden aus. I n  der M ittei lung an das BMF über die M ittelvertei lung im 

Jahr 2015 war dieser Umstand n icht ersichtlich; die Mittei lung erweckte dadurch 

den Anschein, dass a l le  Beträge auch tatsäch l ich ausgezahlt wurden. 

Der RH stellte kritisch fest, dass das Land Sa lzburg die Auszah lung von F inanzzuwei­

sungsmitteln für Gemeindekooperationen an die Vorlage von Rechnungen knüpfte, 

obwohl d ies in den Richtl in ien des Landes n icht ausdrücklich vorgesehen war. 

Der RH empfah l  daher dem Land Sa lzburg, die Richtl in ien zu § 21 Abs. 9 FAG 2008 

h insichtl ich der Auszah lungsmodal itäten zu präzisieren und einen richtl in ienkon­

formen Vol lzug sicherzuste l len . 

Der RH stellte weiters kritisch fest, dass das Land Sa lzburg die Finanzzuweisungs­

mittel im Jahr 2015 n icht i nnerhalb der gesetzl ich festgelegten Frist zur Gänze an  

d i e  Gemeinden überwiesen hatte, und d ies in der  M ittei lung an das BMF über die 

M ittelverte i lung n icht ersichtlich war. 

Er empfah l  dem Land Salzburg, für die Auszah lung der gesamten Finanzzuweisun­

gen, einsch l ießl ich der Vorweganteile, künftig den gesetzlich vorgegebenen Zeitrah­

men einzuha lten . 

Laut Ste l lungnahme des Landes Sa lzburg l iege die Abrechnung der Gemeinde Bür­

moos nun im Jahr 2017 vor und die aus dem Jahr  2015 zurückgelegten Mittel wür­

den im Jahr 2017 abgerechnet. Weiters tei lte das Land Sa lzburg mit, künftig den 

gesetzlich vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten.  
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22.1 (1) Die Richtl in ien des Landes Sa lzburg legten für den 2 .  Verte i lungsdurchgang eine 

Mittelvertei lung i n  zwei Schritten fest. Der erste Schritt sah die Gewährung von 

40 % des Unterschiedsbetrags zwischen der F inanzkrafts3 einer Gemeinde und ei­

nem fixen Betrag von 900.000 EUR (fixer Referenzwert) vor. I n  einem zweiten 

Schritt erfolgte die Vertei lung der M ittel auf jene Gemeinden, deren Finanzkraft pro 

Kopf unter 74 % der Landesdurchschn ittskopfquote lag. Die Richtl in ien sahen dafür 

keine Bi ldung von Größenklassen vor. Die maximale Zuweisung (für beide Schritte) 

war finanzkraftabhängig gestaffelt ( Finanzkraftschwel len) und mit bis zu maxima l  

300.000 EUR (Zuweisungsobergrenzen) je Gemeinde gedeckelt. 

Tabelle 20: Zuweisungsobergrenzen nach Finanzkraft des Landes Salzburg 

Finanzkraft Zuweisungsobergrenze 

in EUR 

bis 900.000 200.000 

bis 1,40 Mio. 225.000 

bis 2,00 Mio. 250.000 

über 2,00 Mio. 300.000 

Quelle: Land Salzburg 

(2)  Das Land Sa lzburg l ieß den fixen Referenzwert von 900.000 EUR sowie die Fi­

nanzkraftschwel len und die Zuweisungsobergrenzen seit Erlassung der Richtl in ien 

im Jahr 2008 unverändert. I m  Vergleich dazu stieg beispielsweise der Verbraucher­

preisindex im Zeitraum zwischen 2008 und 2015 um 16,0 %, bzw. die Landesdurch­

schn ittskopfquote um 28,8 %. Dies führte zu einer Veränderung der Vertei lungswir­

kungen im Zeitablauf (siehe TZ 23). 

(3) I n  den Jahren 2013 bis 2015 überstieg der zur Anhebung auf 74 % des Landes­

durchschnitts zur Verfügung stehende Betrag die Summe der Feh lbeträge h ierauf, 

d .h .  rein  rechnerisch wäre e ine Anhebung der F inanzkraft sämtlicher Gemeinden 

auf 74 % des Landesdurchschn itts möglich gewesen .  Da eine Gemeinde aber im­

mer nur bis zu ihrer Zuweisungsobergrenze Finanzzuweisungsmittel erhalten 

konnte, war es auch mögl ich, dass Gemeinden n icht ihren gesamten Feh lbetrag auf 

74 % des Landesdurchschn itts erhielten. Eine rein  al iquote Auftei lung der zur Ver­

fügung stehenden Mittel war aufgrund der Zuweisungsobergrenzen n icht möglich. 

Erreichte eine Gemeinde i hre Zuweisungsobergrenze, war der verbleibende Betrag 

auf die restl ichen anspruchsberechtigten Gemeinden, die ihre Zuweisungsgrenze 

noch n icht erreicht hatten, zu vertei len (zur schematischen Darste l lung der Berech­

nung siehe Anhang 1 1 1 ) .  

53 Summe des Anteils an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und den gemeindeeigenen Abgaben 
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22.2 

Da eine rei n  a l iquote Auftei lung der Mittel n icht möglich war, ermittelte die EDV­

Abtei l ung des Amtes der Sa lzburger Landesregierung den Zuweisungsbetrag je Ge­

meinde durch ein mathematisches Näherungsverfahren. Durch die Komplexität des 

Berechnungsvorgangs waren die Möglichkeiten der zuständigen Fachabtei lung zur 

Kontrol le auf eine reine Plausibi l itätsprüfung reduziert .  

(4) Für die Jahre 2011 und 2012 konnte die zuständ ige Fachabtei lung des Landes 

Salzburg die Umsetzung des zweiten Vertei lungsdurchgangs nach eigenen Richt­

l in ien nur ungenügend nachvol lz iehen. Zwar konnten die erfolgten Zah lungen dar­

gestel lt werden, n icht aber die Vorgehensweise zu deren Berechnung. Grund dafür 

war die Pensionierung des mit dem Vollzug der Richt l in ie betrauten Mitarbeiters 

der EDV-Abtei lung, die ohne entsprechende Informationsweitergabe erfolgt war. 

Bei einer Anwendung der Berechnungsmethodik der Jahre 2013 bis 2015 auf die 

Zahlen der Jahre 2011 und 2012 kam der RH zudem bei einzelnen Gemeinden zu 

teilweise maßgeblich abweichenden Werten (bis zu 60 % der Finanzzuweisung). 

Der RH kritisierte, dass die zuständige Fachabtei lung des Landes Sa lzburg aufgrund 

der Komplexität der Gesta ltung der eigenen Richtl inien n icht in  der Lage war, sämt­

l iche Berechnungsschritte im Zuge der Vertei lung der Finanzzuweisung nach § 21  

Abs. 10 FAG 2008 auf  ihre materiel le Richtigkeit zu überprüfen. Stattdessen nahm 

sie led iglich eine Plausibi l itätsprüfung vor. 

Der RH bewertete die vorgefundenen Kontrollstrukturen und -möglichkeiten in der 

Fachabte i lung a ls ungenügend. 

Er empfah l  dem Land Sa lzburg, die Richtl in ien nach § 21  Abs. 10 FAG 2008 so zu 

gesta lten, dass die Überprüfung der materiel len Richtigkeit der Berechnung durch 

die Fachabte i lung jedenfa l ls möglich ist. 

Der RH stel lte kritisch fest, dass das Land Sa lzburg die Berechnungsvorgänge zum 

Vol lzug der Landesricht l in ien nach § 21  Abs.  10 FAG 2008 für die Jahre 2011 

und 2012 aufgrund eines Mitarbeiterwechsels n icht mehr nachvol lziehen konnte. 

Er empfah l  dem Land Sa lzburg, das I nterne Kontrol lsystem betreffend die Finanzzu­

weisungen zu verbessern, und die zugrunde l iegenden Berechnungsvorgänge i n  

Zukunft jedenfal ls  in der  Form zu  dokumentieren, dass eine inhaltliche Nachvoll­

ziehbarkeit auch bei personel len Veränderungen gewährleistet bleibt. 

Der RH hielt kritisch fest, dass die Richtl in ien des Landes Sa lzburg für die Vertei lung 

der Finanzzuweisungen zum Finanzkraftausgleich gemessen am Landesdurch­

schn itt entgegen der Rechtsansicht des BMF keine Bi ldung von Größenklassen vor­

sahen. 
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22.4 
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Der RH wiederholte daher seine Empfehlung an das BMF und die Länder (siehe TZ 15), 

auf eine KlarsteI lung der Vertei lungskriterien im FAG hinzuwirken, um eine einheitli­

che Auslegung und Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.  

(1 )  Laut Stel l ungnahme des Land Sa lzburg se i  die Änderung des Referenzwerts von 

900.000 EUR an die nächste Änderung des FAG gekoppelt gewesen.  Das FAG 2008 

sei entgegen den bisherigen zeitl ichen Perioden bis zum Jahr 2016 verlängert wor­

den. 

Weiters sei  die Ursache für die N ichtnachvol lz iehba rkeit der Berechnungen für die 

Jahre 2011 und 2012 n icht die Pensionierung eines M itarbeiters, sondern der 

Wechsel vom EDV-Programm "Power Bui lder" auf eine Acces(s)-Lösung gewesen. 

Im Zuge dessen sei das Programm Power Bui lder gelöscht worden. Das Land Salz­

burg werde bei zukünftigen Programmierungen die Empfeh lung des RH über ein 

I nternes Kontrollsystem der Daten berücksichtigen. 

H insichtlich der materiel len Richtigkeit der Berechnung verwies das Land Sa lzburg 

auf Differenzen im Cent-Bereich im Vergleich zur vom RH zur Kontrol le vorgenom­

menen Excel-Programmierung. 

(2) Laut Ste l lungnahme des BM F sei eine KlarsteI lung der Vertei lungskriterien im 

H inb l ick auf den Entfa l l  des bisherigen § 21 FAG 2008 als hinfä l l ig zu betrachten. 

Der RH wies darauf h in, dass aufgrund der Reform des Finanzausgleichs keine Richt­

l in ien mehr für die Vertei lung der F inanzzuweisungen nach § 21  Abs. 10 FAG 2008 

zu erlassen sind, sodass die Empfehlung des RH, diese Richtl in ien so zu gesta lten, 

dass die Überprüfung der materie l len Richtigkeit der Berechnung durch die Fachab­

tei l ung jedenfa l l s  möglich ist, a ls gegenstandslos zu betrachten war. 

Der Empfehlung des RH lag entgegen der Ansicht des Landes Sa lzburg n icht die 

Kritik zugrunde, dass die berechneten F inanzzuweisungen n icht den Richtl in ien 

entsprochen hätten, sondern dass d ie zuständige Fachabtei lung des Landes Sa lz­

burg aufgrund der Komplexität der R icht l in ien n icht in der Lage war, sämtliche von 

der EDV-Abtei lung programmierten Berechnungsschritte im Zuge der Vertei lung 

der Finanzzuweisung nach § 21  Abs. 10 FAG 2008 auf ihre materiel le Richtigkeit zu 

überprüfen. 
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Verteilungswirkungen der Finanzzuweisungen in Salzburg 

23.1 (1) 47 der 119 Salzburger Gemeinden (39,S %) erhielten im Jahr 2015 Finanzzuwei­

sungen in  Höhe von 9,32 Mio. EUR. Dabei stand die F inanzkraftstärkung von Ge­

meinden mit bis 10.000 EW im Vordergrund, die in  Summe 79,2 % (Gemeinden mit 

bis zu 2.500 EW 51,1  % bzw. mit 2.501 bis 10.000 EW 28,1 %) der gesamten M ittel 

erhielten. Gemeinden mit über 10.000 EW profitierten mit Ausnahme der Stadt 

Salzburg (1,92 Mio. EUR) in  vergleichsweise geringem Ausmaß (rd. 10.000 EUR) 

von den Finanzzuweisungen. 

In welchem Ausmaß die Gemeinden nach Größenklassen von den einzelnen Vertei­

lungsvorgängen profitierten, verdeutl icht die folgende Tabel le: 

Tabelle 21: 

Gemeindegrößenklasse 

Gemeinden 

davon 

Gemeinden mit 

Finanzzuweisungen 

Verteilungsvorgänge 

1. Vertei lungsdurchgang 

Zusatzmittel 

16-Mill ionen-Euro-Topf 

2. Verteilungsdurchgang 

(1. Schritt)! 

2. Verteilungsdurchgang 

(2. Schritt)! 

Vorweganteil 

Summe 
Finanzzuweisungen 

Anteil je Größenklasse 

Rundungsdifferenzen möglich 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

Finanzzuweisungen im Land Salzburg nach Gemeindegrößenklassen; Jahr 2015 

55 

33 

1,50 

3,26 

4,76 

51,1 

2.501 EW bis 
10.000 EW 

57 

12 

0,15 

2,36 

2,61 

28,1 

10.001 EW bis 
20.000 EW 

Anzahl 

5 

1 

20.001 EW bis 
50.000 EW 

1 

in Mio. EUR 

0,01 

0,01 

in % 

0,2 0,0 

über 
50.000 EW 

1 

1 

1,92 

1,92 

20,6 

119 

47 

0,15 
0,00 
1,94 

1,50 

5,62 

0,10 

9,32 

100,0 

1 Die Richtlinien des Landes sahen eine Berechnung des 2. Verteilungsdurchgangs in zwei Schritten mit unterschiedlichen Kriterien vor. 

2 Der Betrag wurde für die Gemeindekooperation Bürmoos reserviert, aber nicht ausbezahlt. 

Quellen: Land Salzburg; RH 
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(2)  Das FAG 2008 sah für den 2. Vertei lungsdurchgang auf Basis der Richtl in ien der 

Länder eine Anhebung der Finanzkraft möglichst auf den Landesdurchschnitt vor. 

Sol lten danach noch weitere Mittel vorhanden sein, war ein 3. Vertei lungsdurch­

gang vorgesehen. 

Der erste Schritt des 2.  Vertei lungsdurchgangs nach den Salzburger Richt l in ien 

legte eine 40%ige Annäherung an einen fixen Referenzwert von 900.000 EUR fest. 

Dieser Fixbetrag hatte keinen Bezug zur E inwohnerzahl der Gemeinden und ent­

sprach damit be i kleinen Gemeinden einer stark überdurchschn ittlichen F inanz­

kraft-Kopfquote.s4 Bei fünf Gemeinden (a l le mit weniger a ls 600 EW) kam es des­

ha lb  bereits nach dem ersten Schritt des 2. Verte i lungsdurchgangs zu einer 

Überkompensation in  Form eines Anstiegs der Gemeindekopfquote über die Lan­

desdurchschnittskopfquote (2015: 1 .474,42 EUR je EW). Die betreffenden Gemein­

den verfügten durch die Finanzzuweisungen über eine Gemeindekopfquote zwi­

schen 1 .479,00 EUR (Göriach) und 1 .813,85 EUR (Weißpriach), die annähernd dem 

Durchschn itt von Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 EW (1 .497,29 EUR) entsprach. 

Die folgende Abbildung verdeutl icht die Veränderung der Finanzkraft-Kopfquote 

der fünf Gemeinden durch die F inanzzuweisungen auf Basis der Richt l in ien des 

Landes: 

Abbildung 3: Auswirkungen des 2. Verteilungsdurchgangs (1. Schritt) auf die Finanzkraft ausge­

wählter Salzburger Gemeinden; Jahr 2015 

140 
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40 .., 
'*' 
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0 

vor 2. Verteilungsdurchgang in % des Landesdurchschnitts 

• nach 2. Verteilungsdurchgang (1. Schritt) in % des Landesdurchschnitts 

Quellen: Land Salzburg; RH 

54 Zum Beispiel entsprach dies bei einer 30G-Einwohner-Gemeinde einem Referenzwert von 3.000 EUR pro 
Kopf, während der landesweite Durchschnitt selbst ohne Berücksichtigung von Größenklassen im Jahr 2015 
bei 1.474,42 EUR pro Kopf lag. 
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(3) Für den zweiten Schritt des 2. Vertei l ungsdurchgangs nach den Richtl in ien des 

Landes standen einerseits mehr M ittel zur Vertei lung zur Verfügung als zur De­

ckung der Landessumme des Fehlbetrags auf 74 % des Landesdurchschn itts erfor­

derl ich war, woraus bereits eine Überkompensation des ursprünglichen Fehlbe­

trags folgen musste. Zudem war die Zuweisung an einzel ne Gemeinden durch die 

Decke lung begrenzt. Dies erhöhte die Zuweisung an die restl ichen Anspruchsge­

meinden zusätzl ich. 

Aufgrund d ieses Zuweisungsmodus entsprach jedem Euro, den die Finanzkraft ei­

ner Gemeinde unter dem Referenzwert von 74 % des Landesdurchschnitts lag, eine 

unterschiedl ich hohe Finanzzuweisung von bis zu maximal 1,13 EUR (2015). Umge­

kehrt reduzierten sich mit jedem Euro an zusätzl ichen Steuereinnahmen d ie Fi­

nanzzuweisungsmittel um bis zu 1, 13 EUR. Dieser Betrag konnte daher a ls "Grenz­

steuersatz" in Höhe von bis zu 113 % auf eigene Steuereinnahmen der Gemeinden 

verstanden werden, d.h. betroffene Gemeinden profitierten im Endergebnis von 

der Verringerung des Aufkommens an eigenen Steuern (das Ergebnis einer Simula­

tionsrechnung der Vertei lung der gesamten Finanzzuweisungsmittel im Land Salz­

burg bei veränderter F inanzkraft von zwei Beispielgemeinden ist als Anhang IV an­

gesch lossen) .  

(4)  Durch die Finanzzuweisungen konnten Sa lzburger Gemeinden55 im Durchschnitt 

über 37,60 EUR zusätzl ich je EW verfügen .  Bei Gemeinden mit bis zu 10.000 EW 

(bei Gemeinden mit bis zu 2.500 EW + 122,81 EUR je EW bzw. mit 2.501 bis 

10.000 EW + 57,70 EUR je EW) waren die Auswirkungen auf die Gemeindekopfquote 

durchschn ittl ich größer a ls bei Gemeinden mit über 10.000 EW (be i  Gemeinden 

mit 10.001 bis 20.000 EW + 0,93 EUR bzw. über 50.000 EW + 13,12 EU R je EW). Die 

Finanzzuweisungen verschoben bei Gemeinden mit bis zu 10.000 EW die beste­

hende Reihung der Größenklassen nach Finanzkraft und kehrten damit die Vertei­

lungswirkungen der Ertragsantei le um56, d .h .  Gemeinden mit bis zu 2.500 EW hat­

ten vor F inanzzuweisungen e ine n iedrigere und nach Finanzzuweisungen eine 

höhere Finanzausstattung a ls Gemeinden mit 2.501 bis 10.000 EW (Abbi ldung 4) .  

55 Gemeinden mit Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 

56 siehe dazu den Bericht des RH "Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich" (Reihe 
Bund 2016/4) 
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Abbildung 4: Auswirkungen der Zuweisungen gemäß § 21 FAG auf die durchschnittliche Finanz­

kraft der Salzburger Gemeinden' nach Größenklassen; Jahr 2015 

2.500,00 

2.000,00 

er: 1.S00,00 
=> 
UJ 

.S 
1.000,00 

soo,oo 

0,00 

Finanzkraft je Einwohner in EUR nach Ertragsanteilen 

• Finanzkraft je Einwohner in EUR nach 2. Verteilungsdurchgang 

1 berechnet auf Basis der Finanzkraft jener Salzburger Gemeinden, die Finanzzuweisungen erhielten 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

Quellen: land Salzburg; RH 

Im Deta i l  kam es zu folgenden Auswirkungen auf die durchschnittliche Finanzkraft­

Kopfquote der Gemeinden (Auswertung nach Größenklassen) :  

Tabelle 22: Auswirkungen der Zuweisungen nach § 21 FAG auf die durchschnittliche Finanzkraft 

der Salzburger Gemeinden'; Jahr 2015 

Gemeindegrößenklasse 
Finanzkraft vor Finanzkraft nach 

FinanzzuweisungenZ Finanzzuweisungen' 

in EUR je EW 

bis 2.500 EW 1.016,72 1 .139,53 

2.501 EW bis 10.000 EW 1.035,17 1.092,87 

10.001 EW bis 20.000 EW 1.269,00 1.269,93 

20.001 EW bis 50.000 EW 

über 50.000 EW 1.944,97 1.958,09 

Landesdurchschnitt alle Gemeinden 1.591,86 1.629,46 

Rundungsdifferenzen möglich 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

1 berechnet auf Basis der Finanzkraft jener Salzburger Gemeinden, die Finanzzuweisungen erhalten haben 

2 Finanzkraft gemäß § 21 Abs. 5 

3 berechnet ohne die nicht ausbezahlten Vorweganteile in Höhe von 100.000 EUR 

Veränderung 

122,81 

57,70 

0,93 

13,12 

37,60 

Quellen: land Salzburg; RH 
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23.2 

Wie der RH bereits in  TZ 18 ausführte, wies das Land Sa lzburg im Vergleich zu den 

Ländern Steiermark und Tirol den geringsten Antei l  an Gemeinden mit weniger als 

2.500 EW auf. Diese erhielten a l lerd ings mehr als doppelt so hohe Finanzzuweisun­

gen pro Kopf (rd .  123 EUR je EW im Jahr 2015) wie die nächste Größenklasse 

(rd .  58 EUR je EW). Dies war auch darauf zurückzuführen, dass nach den Richtl inien 

des Landes keine Bi ldung von Größenklassen vorgesehen war, wodurch die kleins­

ten Gemeinden gemessen am Landesdurchschn itt überdurchschnittlich profitier­

ten .  Dies führte letztl ich dazu, dass Gemeinden mit bis zu 2.500 EW nach den 

Finanzzuweisungen über e ine höhere Finanzkraft verfügten a ls Gemeinden der 

nächsten Größenklasse. 

Der RH hie lt kritisch fest, dass durch die Auswahl  der Vertei lungskriterien im ersten 

Schritt des 2. Vertei lungsdurchgangs die F inanzkraft-Kopfquote kleinerer Sa lzbur­

ger Gemeinden in E inzelfä l len sogar über den Landesdurchschnitt angehoben 

wurde. Diese Vertei lungswirkung entsprach nicht den gesetzl ichen Vorgaben des 

FAG 2008, die im 2. Vertei lungsdurchgang eine Anhebung mögl ichst auf den Lan­

desschnitt vorsahen. Darüber hinaus konnte der RH keine sachliche Rechtfertigung 

für die Bevorzugung einzelner (fünf) Gemeinden erkennen. 

Der RH empfahl  daher dem Land Salzburg, seine Richtl in ien so zu gesta lten, dass 

daraus keine Ungleichbehand lung von Gemeinden ohne entsprechende sach l iche 

Rechtfertigung resu ltiert und jedenfa l ls eine Überkompensation (Überschreiten 

des Landesdurchschn itts) durch das Einziehen geeigneter Referenzwerte vermie­

den wird . 

Der RH hielt kritisch fest, dass die Richt l in ien des Landes Sa lzburg die Wirkung ent­

fa lten konnten, dass ein Euro Mehreinnahmen an gemeindeeigenen Steuern bei 

einem Tei l  der Zuweisungsgemeinden einen Verlust von über einem Euro an  

Finanzzuweisungen nach § 21 FAG 2008 zu r  Folge hatte, was im Ergebnis zu  einer 

Reduktion der Finanzkraft nach Finanzzuweisung führen konnte. 

Der RH beurtei lte die Anreizwirkung dieses Effekts, durch zusätz l iche Einnahmen 

überproportionale Einbußen an Finanzzuweisungsmitteln zu erzielen, a ls ungünstig. 

Er empfah l  dem Land Sa lzburg, d ie Richtl in ien anreizkompatibel zu gesta lten .  

Der RH kritisierte, dass durch den 2.  Vertei lungsdurchgang nach den Richtl in ien des 

Landes Sa lzburg die Vertei lungswirkung der Ertragsanteile für Gemeinden mit bis 

zu 10.000 EW u mgekehrt wurde und Gemeinden mit bis zu 2.500 EW ursprünglich 

finanzkraftstärkere Gemeinden mit 2.501 bis 10.000 EW überholten, ohne dass 

dem FAG oder den Richt l in ien des Landes eine sach l iche Rechtfertigung für diese 

Vertei lungswirkung zu entnehmen war. 

: 70 
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23.3 

23.4 

Steiermark 

Der RH empfah l  daher dem Land Sa lzburg, die angestrebten Vertei lungswirkungen 

für d ie F inanzzuweisungen im Einklang mit dem FAG festzu legen, sodass daraus 

insbesondere keine Ungleichbehand lung von Gemeinden ohne sachl iche Rechtfer­

tigung resu ltiert, und die Richt l in ien des Landes entsprechend zu gestalten.  

Laut Stel lungnahme des Landes Sa lzburg se i  das Hauptaugenmerkt der landeseige­

nen Richt l in ien unter N ichtbeachtung der Größenklassen die F inanzkraftstärkung 

finanzschwacher Gemeinden gewesen.  

Der RH wies darauf h in, dass aufgrund der Reform des Finanzausgleichs keine Richt­

l in ien mehr für d ie Vertei lung der F inanzzuweisungen nach § 21 Abs. 10 FAG 2008 

zu erlassen sind, sodass die d iesbezüglichen Empfehlungen des RH als gegenstands­

los zu betrachten waren. Für den überprüften Zeitraum h ie lt der RH a l lerdings sei­

nen Standpunkt aufrecht, dass die Gesta ltung der Richt l inien, die im Bereich der 

F inanzzuweisungen als Schlüsselzuweisungen zur Bevorzugung und Überkompen­

sation einzelner (fünf) Gemeinden führte, n icht im E inklang mit dem FAG stand und 

e ine negative Anreizwirkung entfa ltete. 

Verteilung der Finanzzuweisungen in der Steiermark 

24.1 (1 )  Im Jahr 2015 standen für die steiermärkischen Gemeinden nach der länderwei­

sen Obervertei lung Finanzzuweisungen in  Höhe von 2 1,12 Mio. EUR zur Verfügung. 

G leichzeitig bestand in  Zusammenhang mit der Gemeindestrukturreform für die 

einzelnen Vertei lungsvorgänge nach der Berechnung des Landes ein Bedarf von 

36,43 Mio. EUR, der sich aus Tei lbeträgen in folgender Höhe zusammensetzte: 

- 20,28 M io. EUR für gesetzl ich vorgesehene Vorwegantei le für Gemeindefusio­

nen (20,16 M io. EUR für 252 Fusionen im Jahr  2015 und rd . 120.000 EUR für 

drei Fusionen im Jahr 2013), 

- 11,82 M io. EUR für den 1. Vertei lungsdurchgang und Zusatzmittel sowie 

- 4,32 M io. EUR aus dem 16-Mi l l ionen-Euro-Topf. 

(2)  Das FAG 2008 legte einen gesetzl ichen Anspruch der Gemeinden auf den Vor­

wegantei l  für Gemeindefusionen57 fest. Die Ansprüche der steiermärkischen Ge­

meinden (fü r 255 Fusionsprä mien) konnten im Jahr  2015 mit den für Finanzzuwei­

sungen vorgesehenen M ittel n  - selbst ohne nahezu vol lständ ige Kürzung der 

57 in Form einer Mindesthöhe je Gemeindefusion; im ersten Jahr in Höhe von 80.000 EUR, im zweiten Jahr von 
60.000 EUR, im dritten Jahr von 40.000 EUR und im vierten Jahr von 20.000 EUR (vgl .  § 21 Abs. 9 FAG 2008) 
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übrigen Verte i lungsvorgänge - nicht gedeckt werden. Den nach der Obervertei lung 

dem Land Steiermark zur Verfügung stehenden Mitteln in  Höhe von 21,12 Mio. EUR 

standen im Jahr 2015 bereits Ansprüche der  Gemeinden auf Vorwegantei le in  Höhe 

von 20,28 Mio. EUR (rd .  96,0 % der gesamten Finanzzuweisungen) gegenüber. Um 

einen Vol lzug der gesetzlich zugesicherten Fusionsprämien zu ermöglichen, musste 

der Gesetzgeber daher § 21 FAG im Jahr 2013 um eine zusätzl iche Regelung für den 

Fa l l  ergänzen, dass die benötigten Vorweganteile 30 % der insgesamt zur Verfügung 

stehenden M ittel (ohne M ittel aus dem 16-Mi l l ionen-Euro-Topf) überschritten.  In  

d iesem Fa l l  konnten die Finanzzuweisungen im Ausmaß der Differenz zu Lasten der 

Ertragsanteile erhöht werden58• Entsprechend dieser Bestimmung stockte das Land 

Steiermark im Jahr 2015 die F inanzzuweisungen um 15,24 Mio. EUR zu Lasten der 

Ertragsantei le a l ler steiermärkischen Gemeinden auf. Die Umschichtung war in  den 

darauffolgenden Jahren wieder rückzuführen59• 

Die folgende Tabel le veranschau licht die Ermittlung des Feh lbedarfs an Finanz­

zuweisungsmitteln  im Land Steiermark im Jahr 2015: 

Tabelle 23: Berechnung der Finanzzuweisungen im Jahr 2015, Land Steiermark 

Berechnungsschritte 

Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008 (Oberverteilung) 

Bedarf der Gemeinden i n  Summe 

davon für 

1. Verteilungsdurchgang 

Zusatzmittel 

Vorweganteile für Gemeindefusionen 

16-Millionen-Euro-Topf 

Unterschiedsbetrag vorhandene Mittel gemäß § 21 FAG/Bedarf 

Abdeckung Unterschiedsbetrag durch 

Umschichtung Ertragsanteile 
Kürzung 1.  Vertei lungsdurchgang (Kürzung Bedarf) 

ausbezahlte Finanzzuweisungen 

Rundungsdifferenzen möglich 

SB vgl. § 21 Abs. 9a FAG 2008 

I in Mio. EUR 

21,12 

36,43 

11,25 

0,57 

20,28 

4,32 

-15,31 

15,24 

0,07 

36,36 

Quellen: Land Steiermark; RH 

59 Gemäß § 21 Abs. 9a FAG 2008 war die Umschichtung in den darauffolgenden Jahren wieder zurückzufüh­
ren, wobei diese Rückführung in den einzelnen Jahren mit der Differenz zwischen den Vorausanteilen und 
der Grenze von 30 % begrenzt war. Nach den Berechnungen des Landes sollte die Rückführung mit dem 
Jahr 2018 beginnen. 
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24.2 

24.3 

25.1 

Der RH hielt fest, dass § 21 FAG 2008 schon aufgrund seiner Dotierung nur in  be­

schränktem Ausmaß zur Finanzierung umfassender Strukturmaßnahmen konzipiert 

war. Der RH h ie lt weiters fest, dass das Land Steiermark im Jahr 2015 zur Deckung 

des Bedarfs für Vorweganteile die Ertragsanteile a l ler steiermärkischen Gemeinden 

kürzen musste und in  der Höhe von 15,24 M io. EUR zur F inanzierung der Vorweg­

anteile für 255 Fusionen u mschichtete. 

Der RH gab daher zu bedenken, dass die Finanzierung von Strukturreformen über 

den Umweg der Ertragsantei le d ie m ittelfristige Planungssicherheit a l ler Gemein­

den des jeweil igen Landes einschränkte. 

Er empfah l  dem BMF und den Ländern, darauf h inzuwirken, für umfangreiche 

Strukturreformen zukünftig ein geeignetes Finanzierungsmittel mit Anreizwirkun­

gen für Strukturmaßnahmen zur Verfügung zu stel len.  

Das BMF führte in seiner Stel lungnahme aus, dass die Förderung von Gemeindeko­

operationen und -fusionen im neuen § 25 FAG 2017 n icht mehr entha lten sei, son­

dern in dem dafür besser geeigneten I nstrument der Gemeinde-Bedarfszuwei­

sungsmittel konzentriert worden sei (§ 12 Abs. 5 FAG 2017). 

(1) Dem Land Steiermark standen im Jahr 2015 insgesamt 36,36 Mio. EUR für Finanz­

zuweisungen an die Gemeinden zur Verfügung. Für eine Vertei lung im 2. Vertei lungs­

durchgang verblieben - aufgrund des erhöhten Bedarfs im Zuge der Gemeindestruk­

turreform für Gemeindefusionen und des Bedarfs für den 1. Vertei lungsdurchgang 

und Zusatzmittel - keine weiteren Mittel .  Mehr als die Hälfte der gesamten Zuwei­

sungen (55,8 %) zah lte das Land für Vorweganteile für Gemeindefusionen aus. 
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I m  gesamten überprüften Zeitraum stellte sich die Mittelvertei lung in den e inzel­

nen Vertei lungsvorgängen wie folgt dar: 

Tabelle 24: Verteilung der Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG im Land Steiermark; 

2011 bis 2015 

Verteilungsvorgänge 2011 2012 2013 2014 2015 Summe 

in  Mio. EUR 

1. Verteilungsdurchgang 10,46 1 1,02 11,05 11,16 1 1,19 54,87 

Zusatzmittel 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 2,86 

16-Mil l ionen-Euro-Topf 4,18 4,21 4,13 4,24 4,32 21,08 

2. Verteilungsdu rchgang 2,75 3,15 3,72 4,36 - 13,98 

Vorweganteil 0,36 0,17 0,39 0,21 20,28 21,41 

Summe 18,32 19,13 19,86 20,53 36,361 114,20 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 davon lS,24 Mio. EUR Umschichtung aus Ertragsanteilen 

25.2 

Quellen: land Steiermark; RH 

(2 )  Mit den für den 2.  Verte i lungsdurchgang verbleibenden Mitteln (2014: 

4,36 Mio. EUR) sol lte nach den Richtl i nien des landes Steiermark die Gemein­

dekopfquote auf maximal  90 % der Landesdurchschn ittskopfquote (ohne Graz) an­

gehoben werden. Für die Ermittlung der Landesdurchschn ittskopfquote war ke ine 

Bi ldung von Größenklassen vorgesehen. Da die Mittel für eine Anhebung der Fi­

nanzkraft a l ler in Frage kommenden Gemeinden auf 90 % der Landesdurchschnitts­

kopfquote n icht ausreichten, erfolgte eine al iquote Auftei lung der Mittel auf Basis 

des errechneten Unterschiedsbetrags. 60 

Die Gestaltung des 2.  Vertei lungsdurchgangs in den Richtl in ien war transparent 

und leicht umsetzbar gestaltet, sodass die zuständige Gemeindeabtei lung selbst 

die Finanzzuweisungen für die einzelnen Gemeinden berechnen konnte. 

Der RH hielt fest, dass die Richtl in ien des Landes Steiermark für die Vertei lung der 

Finanzzuweisungen zum Finanzkraftausgleich gemessen am Landesdurchschnitt 

- entgegen der Rechtsansicht des BMF - keine Bi ldung von Größenklassen vorsa­

hen. 

Der RH wiederholte daher seine Empfehlung an das BMF und die Länder (siehe TZ 15), 

auf eine KlarsteI lung der Verteilungskriterien im FAG hinzuwirken, um eine einheitli­

che Auslegung und Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten .  

60 Aufteilung im Verhältnis der vorhandenen Finanzzuweisungen zur Summe eines errechneten Unterschieds­

betrags zwischen der Gemeindekopfquote jeder in Frage kommenden Gemeinde und 90 % der landes­

durchschnittskopfquote (ohne Graz) vervielfacht mit der Volkszah l  
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25.3 

Der RH würdigte die transparente und leicht u msetzbare Gesta ltung der Richtl in ien 

des Landes Steiermark a ls  positiv. 

Das BMF  führte i n  seiner Ste l lungnahme aus, dass eine KlarsteI l ung der Vertei­

l ungskriterien im Hinb l ick auf den Entfa l l  des bisherigen § 21 FAG 2008 als h infä l l ig 

zu betrachten sei. 

Verteilungswirkungen der Finanzzuweisungen in der Steiermark 

26.1 (1) Im Jahr 2015 führte das Land Steiermark keinen 2.  Vertei lungsdurchgang durch 

und konnte durch Umschichtung zusätz l ich Ertragsantei le  in Höhe von 

15,24 M io. EUR als Finanzzuweisungen vertei len.  Um die Vertei lungswirkungen aus 

Sicht der drei überprüften Länder vergleichbar zu machen, zog der RH für die Dar­

ste l lung der Auswirkungen auf die F inanzkraft der Gemeinden daher das Jahr  2014 

heran .  

(2)  359 der  539 steiermärkischen Gemeinden (rd .  66,6 %)  erhielten im Jahr  2014 

F inanzzuweisungen in  der Höhe von 20,53 M io. EUR.  Dabei stand die F inanz­

kraftstärkung von Gemeinden mit bis zu 10.000 EW im Vordergrund, die in Summe 

rd . 77,1 % (Gemeinden mit bis zu 2.500 EW 61,9 % bzw. mit 2.501 bis 10.000 EW 

15,2 %) der gesamten M ittel erhielten .  Gemeinden mit über 10.000 EW erhielten 

mit Ausnahme der Stadt Graz (4,17 M io. EUR) Finanzzuweisungen in vergleichs­

weise geringem Ausmaß (rd. 530.000 EUR) .  

(3) In  den Jahren 2011 bis 2014 wurden im 2. Vertei lungsdu rchgang für jeden Euro, 

den die F inanzkraft der Gemeinde unter 90 % des Landesdurchschnitts lag, durch­

schn ittlich 12,29 Cent an Finanzzuweisungsmitteln ausbezah lt. Umgekehrt redu­

zierten s ich mit jedem Euro an Mehreinnahmen die F inanzzuweisungsmittel um 

rd . 12 Cent. Dieser Betrag konnte daher a ls  "Grenzsteuersatz" in  Höhe von 12,0 % 

auf eigene Steuereinnahmen der Gemeinden verstanden werden. 
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I n  welchem Ausmaß die Gemeinden nach Größenklassen von den einzelnen Vertei­

lungsvorgängen profitierten, verdeutlicht die folgende Tabel le:  

Tabelle 25: Finanzzuweisungen im Land Steiermark nach Gemeindegrößenklassen; Jahr 2014 

Gemeindegrößenklasse I bis 1 2.501 EW bis 1 10.001 EW bis 1 20.001 EW bis I über I Summe 2.500 EW 10.000 EW 20.000 EW 50.000 EW 50.000 EW 

Anzahl 

Gemeinden 452 81 3 2 1 539 

davon 

Gemeinden mit Finanz-
315 40 3 1 359 -

zuweisungen 

Verteilungsvorgänge in Mio. EUR 

1. Verteilungsdurchgang 8,33 2,56 0,27 - - 11,16 
Zusatzmittel 0,53 0,04 - - - 0,57 
16-Mil l ionen-Euro-Topf - - 0,07 - 4,17 4,24 
2. Verteilungsdurchgang 3,77 0,52 0,07 - - 4,36 
Vorweganteil 0,09 - 0,12 - - 0,21 
Summe Finanzzuweisungen 12,71 3,12 0,53 - 4,17 20,53 

in % 

Anteil je Größenklasse 61,9 15,2 2,6 - 20,3 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

Quellen: land Steiermark; RH 

(4) Durch die Finanzzuweisungen verfügten die steiermärkischen Gemeinden61 im 

Durchschnitt zusätzl ich über 27,16 EUR je EW. Bei Gemeinden mit b i s  zu 10.000 EW 

(Gemeinden mit bis zu 2.500 EW +39,29 EUR je EW bzw. mit 2.501 bis 10.000 EW 

+22,88 EUR je EW) waren d ie Auswirkungen auf die Finanzkraft zwar durchschnitt­

l ich höher a ls bei größeren Gemeinden (Gemeinden mit 10.001 bis 20.000 EW 

+14,79 EUR je EW bzw. über 50.000 EW +16,05 EUR je EW), d ie bestehende Rei­

hung der Größenklassen nach Finanzkraft und damit die Vertei lungswirkungen der 

Ertragsantei le bl ieben aber erha lten:  Zum Beispiel hatten kleinste Gemeinden mit 

bis zu 2.500 EW auch nach Erhalt der F inanzzuweisungen die n ied rigste Finanzaus­

stattung und Gemeinden mit über 50.000 EW die höchste (siehe Abbi ldung 5) .  

61 Gemeinden mit Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 

1 • � J .,J  , • 
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Abbildung 5: Auswirkungen der Zuweisungen gemäß § 21 FAG auf die durchschnittliche Finanz­

kraft der steiermärkischen Gemeinden1; Jahr 2014 
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Quellen: Land Steiermark; RH 

Im Deta i l kam es zu folgenden Auswirkungen auf die durchschnittliche Finanzkraft­

Kopfquote der Gemeinden (Auswertung nach Größenklassen) :  

Tabelle 26: 

Gemeindegrößenklasse 

bis 2.500 EW 

2.501 EW bis 10.000 EW 

10.001 EW bis 20.000 EW 

20.001 EW bis 50.000 EW 

über 50.000 EW 

Landesdurchschnitt a l le Gemeinden 

Rundungsdifferenzen möglich 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

Auswirkungen der Zuweisungen nach § 21 FAG auf die durchschnittliche Finanzkraft 

der steiermärkischen Gemeinden1; Jahr 2014 

I Finanzkraft vor I Finanzkraft nach I Veränderung 
Finanzzuweisungen' Finanzzuweisungen 

in EUR je EW 

806,15 845,44 39,29 

883,62 906,50 22,88 

1.085,35 1.100,15 14,79 

1.461,96 1.461,96 0,00 

1.571,64 1.587,68 16,05 

1.096,94 1 .124,10 27,16 

1 berechnet auf Basis der Finanzkraft jener steiermärkischen Gemeinden, die Finanzzuweisungen erhielten 

, Finanzkraft gemäß § 21 Abs. 5 FAG 

Quellen: Land Steiermark; RH 
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26.2 

Tirol 

Der RH anerkannte, dass die Mittelvertei lung nach den Richtl inien des Landes Stei­

ermark den Anreiz der Gemeinden, eigene Steuereinnahmen zu lukrieren, nicht 

maßgeblich verringerte, da der entsprechende IIGrenzsteuersatz" auf Mehreinnah­

men in Zuweisungsgemeinden mit rd . 12 % moderat ausfiel .  Er würdigte d ies a ls  

anreizkompatible Gesta ltung der Richtl inien durch das Land Steiermark. 

Der RH ste l lte positiv fest, dass durch die F inanzzuweisungen aufgrund der Richtli­

nien des Landes Steiermark die bestehende Reihung der Größenklassen nach 

Finanzkraft und damit die Vertei lungswirkungen der Ertragsantei le  erha lten bl ie­

ben (kleinste Gemeinden mit bis zu 2.500 EW hatten auch nach Finanzzuweisungen 

die niedrigste Finanzausstattung, Gemeinden mit über 50.000 EW die höchste). 

Verteilung der Finanzzuweisungen in lirol 

27.1 (1) Dem Land Tirol standen im Jahr 2015 insgesamt 11,56 M io. EUR für Finanzzu­

weisungen an die Gemeinden zur Verfügung. Für eine Vertei lung nach den Richtli­

nien des Landes verblieben davon 9,47 Mio. EUR, die zum einen für Gemeindeko­

operationen ( rd .  250.000 EUR), zum anderen für den 2. Vertei lungsdurchgang 

(9,22 Mio. EUR) verwendet wurden. 

Im überprüften Zeitraum stel lte sich die M ittelvertei lung in  den einzelnen Vertei­

l ungsvorgängen wie folgt dar: 

Tabelle 27: Verteilung der Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG im Land Tirol in Mio. EUR; 
2011 bis 2015 

Verteilungsvorgänge I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Summe 

in M io. EUR 

1.  Vertei lungsdurchgang 0,69 0,70 0,57 0,50 0,49 2,94 
Zusatzmittel - - - - - 0,00 
16-Mil lionen-Euro--Topf 1,62 1,62 1,63 1,61 1,61 8,09 
Vorweganteil 0,1 1  0,14 0,54 0,50 0,25 1,54 
2. Vertei lungsdurchgang 7,46 7,90 8,12 8,62 9,22 41,32 
Summe 9,88 10,36 10,86 11,23 11,56 53,89 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: Land Tirel; RH 

III-423 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)80 von 98

www.parlament.gv.at



• 

r c  de  R n ngshofes R 
-

Finanzausgleich : Finanzzuweisungen laut § 21  FAG H 

27.2 

27.3 

(2) Im überprüften Zeitraum überwies das Land Tirol an keine Gemeinde Zusatzmit­

te l .  Dabei berücksichtigte das Land nicht, dass der Gemeinde E l lbögen im Jahr  2014 

gemäß den Berechnungen der Statistik Austria Zusatzmittel in  der Höhe von 

4.990,00 EUR zugestanden wären. Daraus resu ltierte in  weiterer Folge die fa lsche 

Berechnung der Zuweisungen des 2.  Verte i lungsdurchgangs, weil d ie zur Verte i lung 

zur Verfügung stehenden M ittel um die n icht ausbezah lten Zusatzmittel zu hoch 

angesetzt waren.62 Für die anderen Gemeinden hatte diese Fehlberechnung nur  

geringfügige Auswirkungen.63 Das Land Tirol führte erst im Jahr  2015 e ine interne 

Kontrol le (Vier-Augen-Prinzip) für die Abwicklung der Finanzzuweisungen ein .  

Auch das BMF machte von seiner Kontro l lmögl ichkeit hinsichtl ich Übereinstim­

mung der Auszah lungen laut M ittei lung der Länder mit den Berechnungen der Sta­

tistik Austria - bei welcher der abweichende Vol lzug des Landes Tirol feststel lbar 

gewesen wäre - keinen Gebrauch. 

(3) Das Land Tirol teilte im Zuge der Gebarungsüberprüfung mit, d ie feh lerhafte 

Auszah lung des Jahres 2014 im Zuge der Finanzzuweisungen für das Jahr 2016 aus­

gegl ichen zu haben.  

Der RH nahm positiv zur Kenntn is, dass das Land Tirol d ie vom RH festgestellte feh­

lerhafte Auszah lung des Jahres 2014 im Zuge der Finanzzuweisungen für das 

Jahr 2016 ausgeglichen hatte. 

Der RH wies erneut darauf hin, dass das BMF von seiner Kontrollmöglichkeit gegenüber 

den Ländern auch hinsichtlich der Mittelvertei lung keinen Gebrauch gemacht hatte. 

Er empfah l  daher dem BMF wiederholt, seiner Kontro l lmögl ichkeit gegenüber den 

Ländern in einem verwaltungsökonomisch vertretbaren Ausmaß nachzukommen 

(TZ 15). 

Laut Stel lungnahme des BMF sei d ie Empfeh lung, das BMF sol le in einem verwal­

tungsökonomisch vertretbaren Umfang die M ittelvertei lung durch die Länder und 

deren Richtl in ien kontrol l ieren, im H inbl ick auf die Reform des Finanzausgleichs als 

h infä l l ig zu betrachten .  Ungeachtet dessen sei d ie Vol lziehung des § 21  FAG 2008 

den Ländern oblegen und das BMF sei weder Aufsichtsbehörde noch weisungsbe­

fugt gewesen.  Das BMF habe deshalb und auch zur Vermeidung von Doppelgleisig­

keiten die Vol lz iehung durch die Länder nicht im Deta i l  kontrol l iert. Es habe aber 

die jährl ichen M ittei lungen der Länder über die M ittelverwendung dahingehend 

überprüft, ob al le vom Bund überwiesenen Mittel in Summe dargestel lt gewesen 

seien. 

62 Eine Aufrollung konnte nach Angaben des Landes frühestens im Jahr 2016 erfolgen. 
63 Die höchste Überzahlung einer Gemeinde betrug 604 EUR. 
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28.1 

28.2 

Mit den für den 2. Verte i lungsdurchgang verb leibenden Mitteln  ( 2015: 

9,22 M io. EUR) sollten nach den Richtl in ien des Landes Tirol  die Finanzkraftquoten 

der in Frage kommenden Gemeinden bis auf Höhe der Landesdurchschnitts­

kopfquote der jewei l igen Größenklasse angehoben werden. Dazu ermittelte das 

Land den sogenannten F inanzbedarf einer Gemeinde, der sich aus der E inwohner­

zah l  vervielfacht mit der Landesdurchschnittskopfquote der jewei l igen Größen­

klasse ergab. Die M ittel standen jenen Gemeinden zu, deren Finanzbedarf größer 

war als ihre Finanzkraft. Da die Mittel für eine Anhebung a l ler in Frage kommenden 

Gemeinden auf die jewei l ige Landesdurchschn ittskopfquote n icht ausreichten, er­

folgte eine a l iquote Auftei lung im Verhältnis der vorhandenen Mittel zum Finanz­

bedarf a l ler in Frage kommenden Gemeinden. 

Die Gestaltung des 2 .  Vertei lungsdurchgangs in  den Richt l in ien war transparent 

und le icht umsetzbar gestaltet, sodass die zuständige Gemeindeabtei lung selbst 

die Finanzzuweisungen für die einzelnen Gemeinden berechnen konnte. 

Der RH h ielt fest, dass die Richtl inien des Landes Tirol zur Berechnung des 2.  Vertei­

l ungsdurchgangs die Bi ldung von Größenklassen vorsahen. Er würd igte d iese Ge­

sta ltung der Richtl in ien als positiv, weil nach Ansicht des RH die Beurtei lung der 

Finanzkraft einer Gemeinde immer nur im Vergleich zu Gemeinden derselben Grö­

ßenklasse erfolgen konnte. 

Der RH würd igte die transparente und leicht umsetzbare Gesta ltung der Richtl in ien 

durch das Land Tirol positiv. 

Verteilungswirkungen der Finanzzuweisungen in Tirol 

29.1 (1 )  Von den 279 Tiroler Gemeinden erhielten im Jahr 2015 189 (rd .  68 %) F inanz­

zuweisungen in der Höhe von 11,56 M io.  EUR. Dabei stand die Finanzkraftstärkung 

von Gemeinden mit bis zu 10.000 EW im Vordergrund, die in Summe rd. 82,0 % 

(Gemeinden mit bis zu 2.500 EW 35,8 % bzw. mit 2.501 bis 10.000 EW 46,2 %) der 

gesamten Mittel erhielten .  Gemeinden mit über 10.000 EW erhielten - mit Aus­

nahme der Stadt I nnsbruck (1,58 Mio.  EUR)  - Finanzzuweisungen in vergleichs­

weise geringem Umfang ( rd .  490.000 EUR) .  

(2)  In  den Jahren 2011 b is  2015 wurde im 2.  Vertei lungsdurchgang für jeden Euro, 

den die F inanzkraft der Gemeinde unter dem Landesdurchschn itt lag, eine Finanz­

zuweisung von durchschnittl ich 16,35 Cent ausbezah lt. Umgekehrt reduzierten sich 

mit jedem Euro an Mehreinnahmen die Finanzzuweisungsmittel um 16,35 Cent. 

Dieser Betrag konnte daher a ls "Grenzsteuersatz" in  Höhe von 16,3 % auf eigene 

Steuereinnahmen der Gemeinden verstanden werden. 
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I n  welchem Ausmaß die Gemeinden nach Größenklassen von den einzelnen Vertei­

lungsvorgängen profitierten, verdeutl icht die folgende Tabelle: 

Tabelle 28: Finanzzuweisungen im Land Tirol nach Gemeindegrößenklassen; Jahr 2015 

Gemeindegrößenklasse I bis 1 2.501 EW bis 1 10.001 EW bis 1 20.001 EW bis I über I 2.500 EW 10.000 EW 20.000 EW 50.000 EW 50.000 EW 
Summe 

Anzahl 
Gemeinden 207 65 6 - 1 279 
davon 

Gemeinden mit Finanzzu-
142 2 1 189 

weisungen 
44 -

Verteilungsvorgänge in Mio. EUR 

1. Vertei lungsdurchgang 0,10 0,39 - - - 0,49 
Zusatzmittel - - - - - -

16-Mil l ionen-Euro-Topf - - 0,02 - 1,58 1,61 
2.  Vertei lungsdurchgang 3,99 4,76 0,47 - - 9,22 
Vorweganteil 0,06 0,19 - - - 0,25 
Summe Finanzzuweisungen 4,14 5,34 0,49 - 1,58 11,56 

in % 
Anteil je Größenklasse 35,8 46,2 4,3 - 13,7 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 
EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

Quellen: Land Tirol; RH 

(3)  Durch d ie F inanzzuweisungen konnten Tiroler Gemeinden64 im Durchschn itt 

über 24,24 EUR zusätzlich je EW verfügen.  Bei Gemeinden mit bis zu 10.000 EW 

(Gemeinden mit bis zu 2.500 EW +27,71 EUR je EW bzw. mit 2.501 bis 10.000 EW 

+29,64 EUR je EW) waren die Auswirkungen auf d ie Finanzkraft zwar durchschn itt­

l ich höher als bei größeren Gemeinden (Gemeinden mit 10.001 bis 20.000 EW 

+17,85 EUR je EW bzw. über 50.000 EW +13,25 EUR je EW), die bestehende Rei­

hung der Größenklassen nach F inanzkraft und damit die Verte i lungswirkungen der 

Ertragsantei le bl ieben aber erhalten: Zum Beispiel hatten kleinste Gemeinden mit 

bis zu 2.500 EW auch nach Erhalt der Finanzzuweisungen die niedrigste F inanzaus­

stattung und Gemeinden mit über 50.000 EW die höchste. 

64 Gemeinden mit Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 
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Abbildung 6: Auswirkungen der Zuweisungen nach § 21 FAG auf die durchschnittliche Finanz­

kraft der Tiroler Gemeinden1; Jahr 2015 
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(4) Im Deta i l  kam es zu folgenden Auswirkungen auf die durchschn ittliche Finanz­

kraft-Kopfquote der Gemeinden (Auswertung nach Größenklassen) :  

Tabelle 29: Auswirkungen der Finanzzuweisungen nach § 21 FAG auf die durchschnittliche 

Finanzkraft der Tiroler Gemeinden1; Jahr 2015 

Gemeindegrößenklasse I Finanzkraft vor I Finanzkraft nach 
Finanzzuweisungen2 Finanzzuweisungen3 

in EUR je EW 
bis 2.500 EW 1.014,69 1.042,41 

2.501 EW bis 10.000 EW 1.126,32 1. 155,96 

10.001 EW bis 20.000 EW 1.325,31 1.343,17 

20.001 EW bis 50.000 EW 
über 50.000 EW 1.839,85 1.853,10 

Landesdurchschnitt al le Gemeinden 1.281,78 1.306,02 

EW = Einwohnerinnen und Einwohner 

1 berechnet auf Basis der Finanzkraft jener Tiroler Gemeinden, die Finanzzuweisungen erhielten 

2 Finanzkraft gemäß § 21 Abs. S FAG 

3 berechnet nach allen Verteilungsvorgängen 

I Veränderung 

27,71 

29,64 

17,85 

13,25 

24,24 

Quellen: Land Tirol; RH 
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29.2 Der RH anerkannte, dass die Mittelvertei lung nach den Richtl in ien des Landes Tirol 

den Anreiz der Gemeinden, eigene Steuereinnahmen zu lukrieren, n icht maßgeb­

l ich verringerte, da der entsprechende IIGrenzsteuersatz" auf Mehre innahmen i n  

Zuweisungsgemeinden mit rd . 16,3 % moderat ausfie l .  E r  würdigte d ies a l s  anreiz­

kompatible Gesta ltung der Richtl in ien durch das Land Tirol. 

Der RH hielt fest, dass durch die F inanzzuweisungen aufgrund der Richtl in ien des 

Landes Tirol d ie bestehende Reihung der Größenklassen nach Finanzkraft und da­

mit die Vertei lungswirkungen der Ertragsantei le erha lten bl ieben.  Kleinste Gemein­

den mit bis zu 2 .500 EW hatten auch nach Finanzzuweisungen die niedrigste Fi­

nanzausstattung und Gemeinden mit über 50.000 EW die höchste. 

Zusammenfassung 

30.1 Zusammenfassend hielt der RH fest: 

- Das komplexe und feh leranfä l l ige System von Vertei lungsvorgängen der Ober­

verte i lung und Untervertei lung d iente ledigl ich zur Vertei lung eines im Gesamt­

gefüge des FAG vergleichsweise geringen Gesamtbetrags bzw. geringer Tei lbe­

träge einzelner Vertei l ungsvorgänge. 

- Bereits die Berechnungsgrundlage war für die Höhe der bereitzustel lenden Bundes­

mittel unter Berücksichtigung mehrerer Budgetpositionen und in mehreren Berech­

nungsschritten zu ermitteln. Dies erhöhte die Komplexität der Berechnungen sowie 

die Intransparenz und Fehleranfäl l igkeit des Vollzugs zusätzlich, was letztlich auch zu 

fa lschen Dotierungen der Finanzzuweisungen durch das BMF führte. 

- Finanzzuweisungen waren in einem mehrstufigen Vertei lungssystem nach meh­

reren Kriterien vom BMF auf die einzelnen Länder und von d iesen in  mehreren 

Vertei lungsvorgängen auf die Gemeinden aufzutei len. 

- Dabei  bestand durch die Vielzah l  von Vertei l ungsvorgängen der Obervertei lung 

und U ntervertei lung e in  komplexes System, wodurch die Zute i lung der Finanz­

zuweisungen nicht nur feh leranfä l l ig, sondern auch intransparent und für d ie 

einzelnen Gemeinden schwer nachvol lz iehbar war. 

- Es bestanden unterschiedliche und nach der Rechtsansicht des BMF dem FAG 2008 

zum Tei l widersprechende Umsetzungen der Richtl inien durch die Länder, woraus 

länderweise höchst unterschiedliche Verteilungswirkungen resultierten. 

''-� ',P��l�:;li,��'ll ' ,  . " , 1Wn�r:. ;' ,
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30.2 

30.3 

- Das BMF nahm trotz der Komplexität und Fehleranfälligkeit des Vollzugs seine ge­

setzlich vorgesehenen Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der Richtlinien der Länder 

und deren Verteilungswirkungen nicht wahr. Die Finanzzuweisungen begünstigten 

im Zusammenspiel mit den Gemeinde-Bedarfszuweisungen paral lele Finanzie­

rungsstrukturen bzw. doppelte Förderungen auf Basis der Finanzkraft und beein­

trächtigten die Transparenz und Planungssicherheit für Gemeinden. 

Der RH empfah l  daher dem BMF, auf eine grund legende Neuausrichtung und Ver­

einfachung des Finanzkraftausgleichs von Gemeinden im FAG hinzuwirken, um eine 

mögl ichst transparente M irtelaufte i lung auf die Gemeinden zu erreichen. 

Das BMF führte in seiner Stel lungnahme aus, dass mit der konzeptionel len Tren­

nung der Vertei lungsziele in  einen länderübergreifenden Ausgleich im FAG und ei­

nen gemeindeweisen Ausgleich auf der Landesebene der Finanzkraftausgleich im 

FAG 2017 grundsätzlich neu ausgerichtet und vereinfacht worden sei. 
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Schlussempfehlungen 

31 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfeh lungen hervor: 

BMF, Länder Salzburg, Steiermark und Tirol 

BMF 

(1 )  Be i  zukünftigen Reformen des Finanzausgleichs sol lte e ine Regelung über 

den Finanzkraftausgleich ausschl ießlich an die F inanzkraft a ls Vertei lungspa­

rameter anknüpfen und eine Vermischung mit anderen Komponenten ver­

mieden werden. (TZ 7) 

(2) Die Transparenz des F inanzkraftausgleichs und die P lanungssicherheit der 

Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs wären durch e ine Reduktion 

multipler Zah lungsflüsse zu verbessern. (TZ 7) 

(3) Im Zuge einer Reform des Finanzausgleichs sollte auf eine Vereinfachung der 

Berechnung der F inanzzuweisungsmittel h ingewirkt werden, um die Trans­

parenz des Finanzkraftausgleichs zu erhöhen. (TZ 9, TZ 13, TZ 14) 

(4) Im Zuge einer Reform des Finanzausgleichs sol lten die angestrebten Vertei­

l ungswirkungen eines Finanzkraftausgleichs festgelegt und die Vertei lungs­

parameter entsprechend gestaltet werden, um eine zielgerechte MitteIver­

tei lung im Zuge des angestrebten Finanzkraftausgleichs zu gewährleisten. 

(TZ 13, TZ 14, TZ 17) 

(5)  Für die Finanzierung von Strukturreformen wäre ein geeignetes Finanzie­

rungsmittel m it Anreizwirkung für Strukturmaßnah men zur Verfügung zu 

stel len.  (TZ 24) 

(6) Es sol lte auf eine grund legende Neuausrichtung und Vereinfachung des 

Finanzkraftausgleichs von Gemeinden im FAG h ingewirkt werden.  (TZ 30) 

(7) Bei der Budgetierung der Finanzzuweisungsmittel nach § 21  FAG 2008 sol l­

ten i n  Entsprechung der Budgetgrundsätze der Vollständigkeit und Wahrheit 

sämtliche im folgenden F inanzjahr zu erwartenden Mittelverwendungen im 

Bundesvoransch lagsentwurf aufgenommen werden. (TZ 10) 
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Land Salzburg 

(8) Aus Gründen der Transparenz sol lten sämtliche ausbezahlte Finanzzuwei­

sungsmittel auf der Website des BMF veröffentl icht werden, und n icht nur  

e in  Tei l  der  gesamten Finanzzuweisungsmittel, um n icht einen fa lschen Ein­

druck über die Höhe der an die Gemeinden vertei lten Finanzzuweisungsmit­

tel zu erwecken. Zumindest sol lte darauf h ingewiesen werden, dass es sich 

bei den derzeit veröffentlichten Daten nur um einen Teilbereich der Finanz­

zuweisungen handelt. (TZ 20) 

(9) Bei der Auszah lung der gesamten Finanzzuweisungen, einschl ießlich der 

Vorwegantei le, wäre der gesetzl ich vorgegebene Zeitrahmen einzuhalten.  

(TZ 21) 

( 10) Das I nterne Kontrollsystem betreffend Finanzzuweisungen wäre zu verbes­

sern : So sol lten die zugrunde l iegenden Berechnungsvorgänge jedenfa l ls in  

der Form dokumentiert werden, dass die inha lt l iche Nachvol lziehbarkeit 

auch bei personel len Veränderungen gewährleistet bleibt. (TZ 22) 

Land Steiermark 

( 11) Bei der Berechnung der F inanzkraft fü r Bedarfszuweisungen wäre eine An­

rechnung der Finanzzuweisungen gemäß § 21 FAG 2008 vorzusehen. (TZ 16) 

( 12) Die Rechnungsabsch lüsse der Gemeinden wären h insichtlich der ordnungs­

gemäßen Verbuchung der Finanzzuweisungen zu kontrol l ieren, um eine ein­

heitl iche ordnungsgemäße Verbuchung der Finanzzuweisungen auf Gemein­

deebene zu gewährleisten .  (TZ 19) 
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Anhänge: Abbi ldungen und Tabellen 

Tabelle A: Übersicht der Änderungen des § 21 FAG im Zeitablauf 

Tabelle B: Regelungsinhalt § 21 FAG 

Tabelle C: Richtlinien des Landes Salzburg für den 2. Verteilungsdurchgang, 2. Schritt 

Abbildung A: Schematische Darstellung der Berechnung aufgrund der Salzburger Landesrichtli­

nien zu § 21 Abs. 10 FAG 2008, 2. Verteilungsdurchgang 

Abbildung B: Simulationsrechnungen Obern dorf und Dorfbeuern 2015 
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Anhang I:  

Novelle zum FAG 1989' 

FAG 1993' 

Novelle zum FAG 19975 

FAG 2001 

FAG 2008 

Übersicht der Änderungen des § 21 FAG im Zeitablauf 

Tabelle A: Übersicht der Änderungen des § 21 FAG im Zeitablauf 

für das Jahr 2008 bereits Gesamtdotierung ausgewiesen, weil Budgetzahlen bereits bekannt waren; 

- Reduktion des variablen Anteils der Finanzzuweisung von 1,26 % auf 1,24 % der ungekürzten Ertrags­

anteile (ohne des neuen Ausgleichs für die Abschaffung der Selbstträgerschaft); 

Abs. 1 - NEU: Erhöhung des Fixbetrags ab 2011 um 2 Mio. EUR auf 11,07 Mio. EUR; 

- NEU: ab 2011 Ausnahme weiterer 12 Mio. EUR von der Verteilung an Länder nach der Volkszahl und 

allfälliger Kürzung zugunsten der Bedarfssicherung anderer Länder; 

Abs. 11 
NEU:  ab 2011 Dotierung und Verteilung des 16-Millionen-Euro-Topfs an Gemeinden (ohne Wien) mit 

mehr als 10.000 EW ohne Vorverteil 

Abs. 12 
Änderung der Anrechnungsregelung: Finanzzuweisungen für den rf sind nur in  jenen Ländern 

nicht anzurechnen, deren länderweiser Anteil auf den Bedarf an"" nr,bp·n werden musste 

Novelle zum FAG 20086 NEU: wenn die Vorausanteile für Gemeindefusionen und -kooperationen mehr als 30 % der Finanzzuwei-

1 BGBI. Nr. 693/1991 
2 BGBI. Nr. 30/1993 
3 BGBI. Nr. 853/1995 
4 BGBI. Nr. 201/1996 
5 BGBI. I Nr. 29/2000 
6 BGBI. I Nr. 16S/2013 

Abs. 9a sungsmittel des Landes betragen, wird der darüber hinausgehende Bedarf für den Vorausanteil durch Um-

<rn,rn',"n" aus den Im',rnirnh Ir,,, ist in den J'nl"pi"n"'n wieder rückzuführen 

Quelle: RH 
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Anhang 1 1 :  Regelungsinhalt des § 21 FAG 2008 

Tabelle B: Regelungsinhalt § 21 FAG 

Norm I Inhalt I Ermessen I Darstellung im 

Bund/länder Bericht 

- Berechnung der Gesamthöhe der Finanzzuweisungsmittel 

- Oberverteilung (mit Ausnahme von 12 Mio. EUR, die zur Finanzierung des 16-Millio-
Glossar, 

nen-Euro--Topfs dienen): 
TZ 8, 

Abs. 1 nein TZ 9, 
- 3,98 Mio. EUR Zusatzmittel nach der Volkszahl 

TZ 10, - Rest zunächst nach Volkszahl und erforderlichenfalls Anhebung auf den Bedarf der 

Anteile, die diesen nicht erreichen, zu lasten der übrigen Anteile der länder TZ 13 

- Kürzung des Anteils von Wien um 2 Mio. EUR 

Abs. 2 
Termine für die Überweisung der Finanzzuweisungen vom Bund an die länder und von TZ 6, TZ 11, 

nein 
den ländern an die Gemeinden TZ 21 
Voraussetzungen für einen Anspruch der Gemeinden auf Finanzzuweisung: 
- Einhebung der für die Finanzkraft maßgeblichen Abgaben im höchstmöglichen Ausmaß 

Abs. 3 (für Verteilung nach Abs. 7 und 8) nein TZ 7  
- Gemeindekopfquote liegt unter 90 % der Bundesdurchschnittskopfquote der jeweiligen 

Größenklasse von insl!esamt fünf festgelel!ten Größenklassen 
Abs. 4 Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Höhe der bereitzustellenden Bundesmittel nein TZ 9 

Abs. S Finanzkraftbegriff definiert nein Glossar,TZ 7 

Abs. 6 Bundesdurchschnittskopfquote einer Größenklasse definiert nein Glossar,TZ 13 

- Erhebung der negativen Abweichungen von der Bundesdurchschnittskopfquote durch 

den Bund und Mitteilung an die Länder' Glossar, 

Abs. 7 - 1. Verteilungsdurchgang: Ermittlung der Höhe der Finanzzuweisung für sämtliche Ge- nein TZ 12, 
meinden nach dem Finanzbedarf' TZ 14 

- Definition Finanzbedarf eines landes 

Abs. 8 Verteilungsvorgang für die Zusatzmittel in Höhe von 3,98 Mio. EUR' nein 
Glossar, 

TZ 13,TZ 14 

zeitlich befristeter Vorweganteil für Gemeindefusionen und -kooperationen nach den Mindestprä-
Glossar, 

Richtlinien der länder; Mindesthöhe je Gemeindefusion im ersten Jahr 80.000 EUR, im mien vorgege-

Abs. 9 zweiten Jahr 60.000 EUR, im dritten Jahr 40.000 EUR und im vierten Jahr 20.000 EUR ben, darüber 
TZ 5, 

hinaus Richt-
TZ 15, 

Möglichkeit, Zuweisungen nach Abs. 7 und 8 aliquot zu kürzen, wenn verbleibende Mittel TZ 24 
nicht zur Deckung der Vorwel!anteile reichen linie der länder 

Erhöhung der Finanzzuweisung zu lasten der Gemeindeertragsanteile, wenn die Vorweganteile 

Abs. 9a 30 % der in diesem Land zur Verfügung stehenden Mittel nach § 21 (ohne die Mittel nach Abs. nein TZ 24 

11) übersteigen; Rückführung der Umschichtung in den darauffolgenden Jahren 

- 2. Verteilungsdurchgang nach den Richtlinien der länder, Anhebung der Finanzkraft 
- RL der Länder, TZ 15, TZ 17, 

Rahmen vor- TZ 18, TZ 22, 

Abs. 10 
möglichst auf den landesdurchschnitt 

gegeben TZ 23, TZ 25, 

- 3. Verteilungsdurchgang nach den Richtlinien der länder; sonst keine Vorgaben 
- RL der Länder, TZ 26, TZ 28, 

ohne Vorgben TZ 29 

Abs. 11 16-Millionen-Euro--Topf für Gemeinden (ohne Wien) mit mehr als 10.000 EW 
- Finanzierung 
- Verteilung 

nein 
Glossar, 

- 55 % Städte mit eigenem Statut TZ 13 
- 30 % landeshauptstädte 
- 15 % auf Basis Finanzkraft unter 95 % des Klassendurchschnitts 

Abs. 12 
Anrechnungsregelung für die Finanzkraft bei der Ermittlung des 30%igen Unterschiedsbe-

trags gemäß § 11 Abs. 4 FAG 
nein _2 

Abs. 13 Mitteilungspflicht der Länder an das BMF über Mittelverteilung unter Anschluss der Richtlinien nein TZ 6 
.. 1 In der Praxis ermittelte die Statistik Austria bereits die Höhe der Finanzzuweisungen nach Abs. 7, 8 und 11 fur die einzelnen Gemeinden, 

die das BMF den Ländern mitteilte. Die länder konnten allerdings die Finanzzuweisungen nach Abs. 7 und 8 im Bedarfsfal l  zur Bede­
ckung der Vorweganteile noch aliquot kürzen. 

2 siehe dazu Bericht des RH "Abgestufter Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich" (Reihe Bund 2016/4) 
Quelle: RH 
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Anhang 1 1 1 :  Schematische Darstel lung der Berechnung der 

Finanzzuweisungen nach den Salzburger Richtl inien für 
den 2. Vertei lungsdurchgang 

2013 

2014 

2015 

(1) In den Jahren 2013 bis 2015 überstieg jener Betrag, der für den zweiten Vertei­

l ungsdurchgang nach den Landesricht l in ien zur Verfügung stand, die Landessumme 

des Feh lbetrags auf 74 % des Landesdurchschn itts: 

Tabelle C: Richtlinien des Landes Salzburg für den 2. Verteilungsdurchgang, 2. Schritt 

4.175,3 4.141,3 5.076,5 1,22 

4.561,3 4.536,9 5.346,4 1,17 

5.507,8 5.206,2 5.624,4 1,02 

Quelle: Land Salzburg 

Bereits aus diesem Verhältnis von zur Verfügung stehendem Vertei lungsbetrag und 

Bedarf (Differenzbetrag unter Berücksichtigung der Zuweisungsobergrenzen) resul­

tierte eine Überkompensation des Fehlbetrags auf 74 % des Landesdurchschn itts. 

(2)  Auch wenn die zur Verfügung stehenden Finanzzuweisungsmittel den Fehlbe­

trag auf 74 % des Landesdurchschn itts n icht überstiegen hätten, konnte a l le in auf­

grund der Deckelung des Zuweisungsbetrags pro Gemeinde der Effekt einer Über­

kompensation bei anderen Gemeinden auftreten, wie Abbi ldung A i l lustriert. 
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Abbildung A: Schematische Darstellung der Berechnung aufgrund der Salzburger Landesricht­

linien zu § 21 Abs. 10 FAG 2008, 2. Verteilungsdurchgang 

-

Gemeinde A 

• Aufteilung aliquot nach Fehlbetrag 

Betrag tatsächlich 

• Obergrenze 

-

Gemeinde B 

_ Fehlbetrag auf 74 % der Landesdurchschnittskopfquote 

_ errechneter aufgestockter Betrag 

Gemeinde C 

Quelle: RH 

(3)  Die roten Linien in Abbi ldung A stel len den Feh lbetrag auf 74 % der Landes­

durchschn ittskopfquote der Finanzkraft dar. Die blauen Balken ste l len die rein  a l i­

quote Verte i lung nach dieser Differenz dar. 

(4) Nachdem d iese a l iquote Zute i lung in Gemeinde A d ie in den Richtl in ien festge­

legte Obergrenze (grüne Linie) überschreitet, muss der über d iese Grenze h inaus­

gehende Betrag (jener Tei l  des blauen Balkens, der über der grünen Linie l iegt) auf 

die anderen Gemeinden aufgeteilt werden, wobei der Fa l l  auftreten kann, dass 

einzelne Gemeinden durch d iesen Schritt wieder die Obergrenze der F inanzzuwei­

sungen erreichen und wiederum Überschussbeträge zu vertei len sind. Bis zur end­

gü ltigen Vertei lung a l ler zur Verfügung stehenden M ittel wären demnach unzäh l ige 

derartige Sch leifen erforderlich. Das Land Sa lzburg löste dieses Problem durch d ie 

rechnerische Vervielfachung der vorhandenen M ittel um einen Faktor, der durch 

ein Näherungsverfahren ermittelt wurde. Der beschriebene Faktor war so festzule­

gen, dass die durch die Decke lung wegfal lende Summe der fiktiven Erhöhung der 

Vertei l ungsmasse exakt entsprach. Dieser Faktor betrug im Jahr 2015 1,10. Die 

damit vervielfachten Mittel wurden a l iquot nach der Differenz auf 74 % der Lan-
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desdurchschn ittskopfquote verteilt (orangen Linien in Abbi ldung A). Dadurch 

konnte der ursprüngl ich zur Verfügung stehende Betrag vertei lt werden (graue Bal­

ken in  Abbildung A, entsprechen in  Summe der Summe der blauen Balken) .  Für die 

n icht von der Deckelung betroffenen Gemeinden ergab s ich daraus auch der Grenz­

steuersatz von 113 % (Multipl ikation von 1,10 mal 1,02) .  

(5) Anhand der Abbi ldung A wird auch ersichtl ich, dass die durch d iesen Prozess 

letztl ich gewährte Zuweisung über den Feh lbetrag auf 74 % der Landesdurch­

schn ittskopfquote hinausgehen konnte (Gemeinde C). 
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Anhang IV: Simulationsrechnung der Verteilung der gesamten 
Finanzzuweisungsmittel im Land Sa lzburg bei 
veränderter Finanzkraft 

(1) Der RH s imul ierte den Vol lzug der Salzburger Landesrichtl inien anhand von zwei 

Beispielgemeinden (Oberndorf und Dorfbeuern) im H inbl ick auf die Anreizwirkung, 

eigene Steuereinnahmen zu lukrieren (siehe Abbi ldung B).  

(2) Die Gemeinde Oberndorf erhielt im Jahr 2015 keine Finanzzuweisungsmittel im 

2. Vertei lungsdurchgang nach den Richtl in ien des Landes Sa lzburg, wei l  ihre Finanz­

kraft (6, 15 Mio. EUR) sowohl  über dem Referenzwert von 74 % der Landesdu rch­

schn ittskopfq uote m ul ti pl iz ie rt m it der E inwoh nerzah l  der Gemeinde 

(6,13 Mio. EUR) a ls auch über 900.000 EUR lag. Der RH nahm für Obern dorf in  sei­

ner Simulationsrechnung Beträge von 5,56 Mio. EUR bis 6,15 Mio. EUR als Finanz­

kraft an .  Die F inanzkraft a l ler  anderen Gemeinden wurde gleich belassen .  

D ie Gemeinde Dorfbeuern erhielt im Jahr  2015 Finanzzuweisungsmittel aus dem 

2. Verte i lungsdurchgang, da die tatsäch liche Finanzkraft mit 1,35 Mio. EUR unter 

dem Referenzwert von 74 % der Landesdurchschn ittskopfquote multip l iziert mit 

der Einwohnerzahl der Gemeinde ( 1,61 Mio. EUR) lag. Der RH nahm bei seiner Si­

mulationsrechnung Beträge von 1,30 Mio. EUR bis 1,65 Mio. EUR als F inanzkraft an 

und beließ die F inanzkraftbeträge der restl ichen Gemeinden wiederum unverän­

dert. 
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Abbildung B: Simulationsrechnungen Oberndorf und Dorfbeuern 2015 

6.140.000 

lOberndorf 
- j 

/ V -

6.120.000 / 
6.100.000 / 
6.080.000 / 

/ 6.060.000 

5.750.000 5.800.000 5.850.000 5.900.000 5.950.000 6.000.000 6.050.000 6.100.000 

Finanzkraft 

Dorfbeuern 
1.650.000 

1.600.000 

1.550.000 

1.500.000 !--___ �-- _-L _____ ----�---

1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 

Finanzkraft 

- errechnete Finanzkraft nach Zuweisung 

- maximale Finanzkraft im Zuweisungsbereich 

- 74 %-Referenzwert 

- tatsächliche Finanzkraft 

Quellen: Land Salzburg (Daten); RH (Simulationsrechnung) 

(3)  Wie aus Abbi ldung B ersichtlich, führten gesteigerte eigene Steuereinnahmen 

(x-Achse) jener Sa lzburger Gemeinden, die im 2. Verte i lungsdurchgang Finanzzu­

weisungen erhielten, nicht in jedem Fa l l  zu einem Zuwachs an verfügbaren M itte ln 

nach Finanzzuweisungen (y-Achse) . 

Vielmehr verloren jene Salzburger Zuweisungsgemeinden, deren Finanzkraft knapp 

unterha lb des 74 %igen Referenzwerts lag, mit zusätzlichen Steuereinnahmen im 

Gegenzug einen höheren Betrag an Finanzzuweisungsmitteln (siehe den fa l lenden 

Verlauf der blauen Linien in  Abbi ldung B bei steigender F inanzkraft). 
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Damit konnte der Fa l l  auftreten, dass Gemeinden letztend l ich finanziel l  besser ge­

steilt waren, wenn sie ihre E innahmen an eigenen Steuern verringerten. 

(4) Die Richt l in ien sahen eine Staffe lung der Decke lbeträge je nach Finanzkraft der 

Gemeinden vor. Dadurch konnten Sprünge in der Höhe der F inanzzuweisung auf­

treten, soba ld die F inanzkraft einer Gemeinde einen festgelegten Schwel lenwert 

überschritt. In Abbi ldung B wird dies am Beispiel Dorfbeuerns bei Überschreiten 

des Schwellenwerts von 1,4 Mio. EUR  Finanzkraft ersichtl ich. 

R 
-

H 
Rechnungshof 
Österreich 

Wien, im August 2017 

Die Präsidenti n :  

Dr. Margit Kraker 
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